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1. Einleitung 
 

1.1 Auslandsadoption – ein umstrittenes Thema 

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Medienberichte über illegale Adoptionen, 

von einem Handel mit Kindern war oft die Rede. Vielfach wurden Auslandsadoptionen 

daraufhin unter den Generalverdacht des Kinderhandels gestellt. Zuletzt wurde dieses Thema 

nach der Erdbebenkatastrophe in Haiti im Jahr 2010 vermehrt von den Medien aufgegriffen. 

Von Auslandsadoptionen wurde abgeraten – die Situation in Haiti sei nicht überschaubar, 

Kinderhandel könne im Spiel sein (vgl. Sommerbauer 2010). Dennoch weckt die Möglichkeit 

der Auslandsadoption oft das Bewusstsein über die Situation von Millionen von verlassenen 

Kindern und die damit verbundene Ungerechtigkeit in einer Welt, in der die einen im 

Überfluss leben und die anderen nicht genug zum Überleben haben. Die Chance, dass durch 

eine Adoption ein Menschenleben gerettet werden könnte, gibt illegalen und halblegalen 

Auslandsadoptionen oft einen Sonderstatus in der Kinderhandelsdebatte. Das Kindeswohl 

wird zum dehnbaren Begriff, der Zweck heiligt so manches Mal die Mittel. Gleichzeitig ist 

eine Auslandsadoption Schauplatz der unterschiedlichsten Interessen im Spannungsfeld 

zwischen privat und Staat, Eltern und Kindern, Nord und Süd. So ist es kaum verwunderlich, 

dass in der Debatte um Auslandsadoptionen die unterschiedlichsten Meinungen vertreten sind 

– von absoluter Ablehnung und Vorwürfen des Neokolonialismus bis hin zum Vorwurf an 

adoptionskritische Kinderrechtsorganisationen, Millionen von Kindern zum „Bauernopfer der 

Weltpolitik“ (Vogelmann 1993: 12) zu machen, indem man ihnen die Möglichkeit verwehrt, 

in einer liebevollen Familie fern von Armut aufzuwachsen (vgl. Poe 2010). 

Aus rechtlicher Sicht stellen sich in Bezug auf Auslandsadoptionen mehrere Fragen: Welche 

Interessen werden hier durch Recht und Praxis geschützt? Reichen die bestehenden Gesetze 

aus, um Missbrauch bei Auslandsadoptionen zu verhindern? Wo beginnt und wo endet 

staatliche Verantwortung zur Regulierung und Sanktionierung der Adoptionspraxis? Aus 

Sicht der Entwicklungszusammenarbeit und der Entwicklungstheorie hingegen muss man sich 

fragen, in welchem Verhältnis Kindeswohl, internationale Hilfe und Solidarität zueinander 

stehen und welche Bedeutung alte Muster der Herrschaft und Ausbeutung in der heutigen 

Adoptionspraxis noch haben. Verbunden sind diese Fragen in einer internationalen 

Adoptionspraxis, die sich nicht nur dem Kindeswohl verschreibt, sondern auch Züge eines 

(Kinder-)Marktes trägt. Kinderhandel stellt dabei die letzte Konsequenz und Manifestation 

der „Verdinglichung“ und „Vermarktung“ des Kindes dar. Doch zwischen diesem Extrem und 
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einer legalen, transparenten und geglückten Auslandsadoption liegt das weite und mitunter 

auch graue Feld internationaler Adoptionen, gekennzeichnet durch ungewollte 

Kinderlosigkeit, Armut, Verlassenheit von Millionen von Kindern, ungleicher Entwicklung 

und einem „Markt“, der zumeist den Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgt. Die 

vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, etwas Licht in dieses graue Feld zu bringen. 

 

1.2 Forschungsinteresse und Untersuchungsgegenstand 

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, herzauszufinden, welcher Zusammenhang 

zwischen Adoptionen aus dem Ausland nach Österreich und Kinderhandel besteht. Dies soll 

sowohl aus sozialwissenschaftlicher als auch rechtswissenschaftlicher Sicht beurteilt werden. 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind somit internationale Adoptionsprozesse mit 

Österreich als Zielland. Die Analyse von Auslandsadoptionen nach Österreich erfolgt dabei 

anhand Äthiopiens, als Beispielland, welches nicht Mitglied des Übereinkommens über den 

Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption 

(im Folgenden HAÜ)1 ist; sowie Südafrikas, als Beispiel für ein Land, das Mitglied des HAÜ 

ist. Die vorhandenen Statistiken über die Anzahl an Adoptionen vom Ausland nach Österreich 

zeigen, dass Äthiopien und Südafrika als Herkunftsländer in der Vergangenheit eine wichtige 

Rolle spielten und – zumindest laut offizieller Statistiken – die einzigen Herkunftsländer für 

Auslandsadoptionen in Afrika sind.2 

Ziel der Untersuchung ist es, die strukturellen und gesellschaftlichen sowie rechtlichen 

Bedingungen unter denen Auslandsadoptionen in Österreich stattfinden und Faktoren, die 

dabei den Kinderhandel begünstigen können, zu analysieren. Die Analyse erfolgt dabei 

sowohl aus sozialwissenschaftlicher wie rechtswissenschaftlicher Sicht, indem auf die sozio-

ökonomischen Rahmenbedingungen, den rechtlichen Rahmen und die Praxis von Adoptionen 

aus dem Ausland nach Österreich eingegangen wird. Da die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen, unter denen Auslandsadoptionen durchgeführt werden, eng mit den 

Beziehungen zwischen den sogenannten Ländern des Nordens und jenen des Südens 

verknüpft sind, bedarf es auch eines Blicks auf die Ursachen und sozio-ökonomischen 

Rahmenbedingungen von internationalen Adoptionen. KAPITEL ZWEI beleuchtet daher 

                                                           
1 HAÜ=Haager Adoptionsübereinkommen – Haager Übereinkommen vom 29. Mai 1993 über den Schutz von 
Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (siehe Kapitel 5.2) 
2 Abgesehen von einer Adoption von den Seychellen (siehe Kapitel 2.5). 
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insbesondere den Zusammenhang von Auslandsadoptionen mit den gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen in den Herkunfts- und Zielländern. 

KAPITEL DREI widmet sich dem theoretischen Rahmen, der als „Rüstwerkzeug“ zur 

Analyse der Zusammenhänge zwischen Auslandsadoptionen und Kinderhandel dient. Die 

Kinderrechte werden dabei als theoretischer Rahmen einerseits als gesetzliche Grundlage zur 

Analyse herangezogen, andererseits aber auch als Repräsentanten eines Kindheitsbildes, in 

dem das Kind als Subjekt und Akteur innerhalb der Gesellschaft Anerkennung findet. Diese 

Subjekts- und Akteursstellung ist ein zentraler Angelpunkt der Arbeit, denn Kinderhandel ist 

nicht zuletzt auch Ausdruck einer fundamentalen Missachtung des zentralen Geistes der 

Kinderrechte. Wenn ein Kind verkauft und somit zur Ware, zur Sache erklärt wird, wird das 

grundlegendste Recht des Kindes verletzt: das Recht, als Subjekt, als Mensch 

wahrgenommen, ernstgenommen und geachtet zu werden. Die Subjektstellung des Kindes 

dient daher immer auch als Referenzpunkt für die Analyse von Einstellungen, Praktiken und 

Gesetzen zu Auslandsadoptionen. Neben der Kinderrechtsperspektive werden zur Analyse der 

Motive und Denkmuster, die Auslandsadoptionen zugrundeliegen, auch die einschlägigen 

Theorien zur westlichen Konstruktion der „Anderen“ im Rahmen der Postcolonial Studies 

herangezogen. Einen Schnittpunkt zwischen Kindheitsbildern im Allgemeinen und Bildern 

der „Anderen“ stellen westliche Vorstellungen und Konzepte von afrikanischen Kindern dar, 

die ebenfalls Thema dieses Kapitels sind. Diese theoretischen Vorüberlegungen werden 

daraufhin in KAPITEL VIER zur Analyse der Motive und Denkmuster seitens der 

Adoptiveltern herangezogen. Im Zentrum der Analyse steht dabei die Frage, welche Rolle die 

„Nachfrage“ nach Adoptivkindern aus dem Ausland im Zusammenhang mit 

neokolonialistischen Strukturen und Kinderhandel spielt. Insbesondere soll dabei auch 

untersucht werden, welche Rolle die Wahrnehmung und Konstruktion „der Anderen“ 

(einschließlich des Kindes) für die Legitimation einer Adoption spielt und ob es in diesem 

Zusammenhang Denkmuster gibt, die Kinderhandel begünstigen können. 

KAPITEL FÜNF beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Adoption nach 

Österreich, wobei die Kinderrechte wiederum als Grundlage für die Analyse dienen. 

Außerdem wird der Ablauf einer Adoption aus Südafrika und Äthiopien dargestellt. 

KAPITEL SECHS widmet sich schließlich der Analyse illegaler Praktiken innerhalb von 

Adoptionsverfahren, den konkreten Zusammenhängen mit Kinderhandel und den 

Graubereichen zwischen einer legalen und transparent durchgeführten Auslandsadoption und 

illegalen Adoptionen. Dabei soll insbesondere untersucht werden, welche Faktoren 
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missbräuchliche Praktiken und Kinderhandel im Rahmen von Auslandsadoptionen 

begünstigen und inwieweit die Rechte des Kindes dabei verletzt werden. 

 

1.3 Methodik 

Da es sich um eine interdisziplinäre Arbeit handelt, wurde bei der methodischen Konzeption 

der Arbeit besonderes Augenmerk auf die Triangulation gelegt, sowohl was die Erhebung von 

Daten und Verwendung unterschiedlicher Quellen angeht als auch deren Auswertung. Ziel 

war ein möglichst tiefes und Disziplinen übergreifendes Verständnis des 

Untersuchungsgegenstandes. (zur Triangulation vgl. Flick 2004: 309-318) 

Die umfangreiche Fachliteratur zum Thema Auslandsadoption, die aus den 

unterschiedlichsten Disziplinen vorlag, wurde in der vorliegenden Arbeit herangezogen, um 

eine interdisziplinäre Analyse der Zusammenhänge der beiden Phänomene Kinderhandel und 

Auslandsadoptionen vorzunehmen. Weitgehend außer Acht gelassen wurden jedoch 

Dokumentationen über die entwicklungspsychologischen Folgen von Adoptionen, da sie im 

gegenebenen Forschungsrahmen nicht von vordergründlicher Bedeutung sind. Auch stellt die 

vorliegende Arbeit keine umfassende rechtliche Abhandlung von Adoptionen dar. Die 

rechtliche Analyse erfolgt nur in Hinblick auf die Zusammenhänge mit Kinderhandel und 

kinderrechtliche Implikationen. 

Neben wissenschaftlicher Fachliteratur wurde jedoch auch auf Medienberichte 

zurückgegriffen, um Hinweise auf illegale Praktiken in der internationalen Adoptionspraxis 

aufzuzeigen. Zusätzlich zur Analyse des vorhandenen Materials (Fachliteratur, Berichte, 

Studien, Rechtsnormen, Gesetzesmaterialien, autobiographische Erfahrungsberichte, 

Medienberichte etc.) wurde außerdem auf Interviews mit drei Expertinnen als Quelle 

zurückgegriffen. Die Interviews sollten Aufschluss über die konkrete Praxis von 

Auslandsadoptionen nach Österreich geben. Um eine möglichst objektive Analyse zu 

gewährleisten, wurde bei den Interviews auf die Ausgewogenheit zwischen behördlichen und 

zivilgesellschaftlichen GesprächspartnerInnen gelegt. Befragt wurden daher eine 

Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt, die zugleich Vertreterin einer Zentralen Behörde nach 

dem Haager Übereinkommen (siehe Kapitel 5.2) ist, eine Vertreterin des freien 

Jugendwohlfahrtsträgers Eltern für Kinder, dem unter anderem auch die Begleitung von 

Auslandsadoptionen übertragen ist, und eine Vertreterin des privaten Vereins Kinder sind 

Zukunft, der sich der Unterstützung von Adoptiveltern und Adoptierten, insbesondere bei der 
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Spurensuche in Äthiopien, widmet. Die Vertreterin des Vereins Kinder sind Zukunft ist 

außerdem Adoptivmutter von Kindern aus Äthiopien. Um den Lesefluss zu gewährleisten und 

gleichzeitig die Zuordnung der getätigten Aussagen zu erleichtern, wurden die 

Gesprächspartnerinnen in dieser Arbeit in den Quellenangaben im Fließtext mit IP-JWF 

(Interviewpartnerin Jugendwohlfahrt), IP-EfK (Interviewpartnerin Eltern für Kinder) und IP-

KsZ (Interviewpartnerin Kinder sind Zukunft) abgekürzt. Genauere Informationen zu den 

Interviewpartnerinnen finden sich im Literaturverzeichnis. Für die Interviews wurde die 

Methode des nichtstandardisierten Leitfadeninterviews gewählt. Da es sich um ein noch 

wenig erforschtes Feld handelt, erschien es zweckmäßig, das Wissen der Expertinnen 

innerhalb eines offenen, nichtstandardisierten Interviews zu erfragen. Durch einen Leitfaden 

(siehe Anhang I) wurde das Interview strukturiert und sichergestellt, dass wichtige Themen 

angesprochen werden (vgl. Mayring 2002: 70). Für das dritte Interview wurde ein angepasster 

Leitfaden verwendet, um besser auf die Perspektive eines Adoptivelternteils eingehen zu 

können. Da zahlreiches autobiographisches Material von Adoptiveltern und Literatur zu deren 

Motiven für eine Auslandsadoption vorlagen, wurde für die Analyse im Vierten Kapitel neben 

den Ergebnissen der Interviews auch auf die angesprochene Literatur zurückgegriffen. 

Nachdem Äthiopien ein Schwerpunktland in dieser Arbeit ist und gleichzeitig auch zahlreiche 

Erfahrungsberichte von Adoptiveltern äthiopischer Kinder vorliegen, wurde vorwiegend auf 

diese Erfahrungsberichte sowie einen Erfahrungsbericht aus Südafrika zurückgegriffen. 

Ergänzt wurden diese durch Sekundärquellen aus einer Studie zu Auslandsadoptionen, die 

sich unter anderem den Motiven und Denkmustern der Adoptiveltern widmet. Die Analyse 

der Erfahrungsberichte beansprucht keineswegs Repräsentativität im Hinblick auf die 

Meinung von Adoptiveltern, die aus dem Ausland adoptieren, soll aber einen Einblick in die 

Motive und Rolle der „Nachfrageseite“ im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen und 

Kinderhandel geben. 

Die Auswertung der verschiedenen Quellen erfolgte durch die unterschiedlichen Methoden 

der Sozial- und Rechtswissenschaften. Für die Auswertung der Interviews und der 

autobiographischen Darstellungen der Adoptiveltern in der Literatur wurden Anleihen aus der 

Methode des Kodierens3 der grounded theory genommen und dem Forschungszweck 

angepasst, um das Material ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen zu 

                                                           
3 „Beim Kodieren werden Textstellen, die zu einem für die Untersuchung relevanten Thema Informationen 
enthalten, mit einem Kode (einem Stichwort oder auch mit einer Ziffernfolge) markiert. […] Auf dieser 
Grundlage können Analysen vorgenommen werden, die z.B. alle Textstellen zu einem bestimmten Kode 
vergleichend betrachten oder nach dem gemeinsamen Auftreten von bestimmten Themen im Text suchen.“ 
(Gläser/Laudel 2004: 43) 
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analysieren. So konnte beispielsweise untersucht werden, welche Rolle die wahrgenommene 

Armut in der Herkunftsgesellschaft für die Legitimation der Adoption spielt. Die Methodik 

des Kodierens wurde in dieser Arbeit als Einzelmethode verwendet. Denn „[o]bwohl es sich 

ursprünglich nicht um eine eigenständige Auswertungsmethode handelte, gibt es in der 

Literatur immer mehr Hinweise darauf, dass das Kodieren zu einer eigenständigen 

Auswertungsmethode auch außerhalb der grounded theory geworden ist.“ (Gläser/Laudel 

2004: 43) Durch das Kodieren konnte auch der Kontext und der Zusammenhang von 

einzelnen Aussagen (z.B. in Hinblick auf Ursache-Wirkungs-Beziehungen) analysiert werden 

(vgl. Strauss/Corbin 1996: 75 ff.), was sich im gegebenen Zusammenhang als vorteilhaft 

herausstellte, war es doch oft von entscheidender Bedeutung, was wie in welchem Kontext 

geäußert wurde. 

Zur Analyse von Rechtsnormen fanden spezifisch juristische Auslegungsmethoden der 

Rechtsdogmatik Anwendung, speziell jene der historischen und teleologischen Auslegung, 

z.B. durch Heranziehung von Gesetzesmaterialien zur Analyse einer Rechtsnorm und ihres 

Zwecks (vgl. Bydlinski 2003). Im Hinblick auf die Zitation von Rechtsvorschriften und 

Gesetzesmaterialien wurde folgende in den Rechtswissenschaften anerkannte Methode 

verwendet: Rechtsnormen werden im Fließtext lediglich mit ihrer Kurzbezeichnung 

angegeben (z.B. § 179 ABGB; Art 3 KRK), der jeweilige Langtitel der Rechtsvorschrift 

findet sich im Abkürzungsverzeichnis. Fundstelle und Kundmachungsorgan finden sich im 

Literaturverzeichnis. Gesetzesmaterialien werden folgendermaßen zitiert: Art der Beilage 

(z.B. AB, RL, IA – siehe Abkürzungsverzeichnis), Beilagennummer, „BglNR“ (Beilagen zum 

Nationalrat), Gesetzgebungsperiode (z.B. 24. GP), Seitenzahl. Beispiel: AB 8470 BglNR 24. 

GP 1 (= Anfragebeantwortung Nr. 8470 aus den Beilagen zu den stenographischen 

Protokollen des Nationalrats, 24. Gesetzgebungsperiode, Seite 1). 

 

1.4 Begriffe und Definitionen 

Die ADOPTION hat zum Ziel, zwischen dem Adoptivkind (Wahlkind) und dem/den 

Adoptiveltern(teil) (Annehmende/r) ein Eltern-Kind-Verhältnis herzustellen (vgl. §§ 179 ff. 

ABGB). Eine Annahme an Kindesstatt ist an bestimmte rechtliche Voraussetzungen gebunden 

und hat sowohl für das Kind und die Adoptiveltern als auch für die Herkunftsfamilie 

weitreichende rechtliche Konsequenzen (Unterhalt, Erbrecht, Namensrecht usw.). Im Rahmen 

dieser Arbeit werden die Begriffe Adoptiveltern/Annehmende synonym verwendet. Der 
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Begriff AdoptivwerberIn bzw. WerberIn bezeichnet Personen, die sich um eine Adoption 

bewerben bzw. einen Adoptionsantrag gestellt haben. 

INLANDSADOPTIONEN sind Adoptionen, bei denen sowohl das Kind als auch der/die 

Annehmende/n ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Die Staatsbürgerschaft spielt 

grundsätzlich keine Rolle. Bei einer AUSLANDSADOPTION bzw. internationalen Adoption 

(die beiden Begriffe werden in dieser Arbeit synonym verwendet) haben die Adoptiveltern 

und das Kind ihren gewöhnlichen Aufenthalt in verschiedenen Staaten. Durch die Adoption 

oder in Hinblick auf die Adoption erfolgt daher ein Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes 

(d.h. des Lebensmittelpunktes) des Kindes über Staatsgrenzen hinweg. (vgl. BMSK 2005: 9) 

Der Begriff KIND bezeichnet – sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist – eine Person unter 

18 Jahren. Damit folgt diese Arbeit der Definition der UN-Kinderrechtskonvention (Art 1 

KRK). Die Mehrheit der Kinder, die in Österreich aus dem Ausland adoptiert werden, sind 

jedoch Säuglinge oder Kleinkinder (siehe Kapitel 2.5). 
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2. Auslandsadoption – Hintergründe, Ursachen, Entwicklungen 
 

2.1 Herkunfts- und Zielländer aus historischer Perspektive 

Als soziales wie rechtliches Phänomen kann die Institution der Adoption auf eine lange 

Geschichte zurückblicken. Betrachtet man die ökonomische und soziale Dimension der 

Adoption, so war die Geschichte der Adoption immer eine „Geschichte der Armut“ (Wils 

1994: 282) sowie eine „Geschichte der Kindheit“: Adoption gehört(e) einerseits zur „Strategie 

der Verwaltung der Armut und deren Folgewirkungen“, andererseits „spiegelt die Adoption 

die Geschichte der Kindheit und ihrer spezifischen Erscheinungsformen wider.“ (ebd.: 281) 

Denn Kindheit muss als soziales Phänomen verstanden werden, das keineswegs ahistorisch 

oder natürlich ist (siehe Kapitel 3.2). Die Vorstellungen von Kind und Kindheit sind somit 

auch immer Spiegelbild gesellschaftlichen Wandels. Nicht anders verhält es sich mit dem 

Phänomen Armut, denn was als Armut verstanden wird und wie damit umgegangen wird, ist 

gesellschaftlich, historisch und kulturell determiniert. 

Die Geschichte der Adoption verläuft deutlich entlang dieser historischen Entwicklungen von 

Kindheit und Armut: Während sich in Europa etwa ab dem 16. Jahrhundert langsam eine 

Wohltätigkeitspolitik bis hin zur staatlich organisierten Wohlfahrt entwickelte, wurde aus der 

mittelalterlichen Findel- und Waisenpflege, die als Almosen die bloße Versorgung der Kinder 

zum Ziel hatte, langsam eine auf Erziehung und staatliche Wohlfahrt ausgerichtete 

„Internation“ von Kindern in Heimen. Erst ab dem späten 18. Jahrhundert wurden Kinder 

vermehrt in Pflegefamilien untergebracht. Was die Adoption betrifft, so standen lange Zeit in 

erster Linie die Interessen der Annehmenden im Vordergrund, seien es wirtschaftlich-

politische (Sicherung des Erbes, Fortbestand von Herrschaft und Macht) oder auch religiöse 

Interessen (Ahnenkult). Erst allmählich erlangte die Adoption eine sozial-fürsorgliche 

Dimension. Dabei traten die Schutzfunktion der Adoption gegenüber dem Kind und der 

Gedanke der Kindesfürsorge in den Vordergrund. (Wils 1994: 278-282) 

Ab dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer zunehmenden Internationalisierung der Adoption. 

Die Situation in der Nachkriegszeit in vielen Ländern Europas war geprägt von überfüllten 

Kinderheimen, verlassenen (nichtehelichen) Kindern von Besatzungssoldaten und auf der 

Flucht oder durch Zwangsarbeit der Eltern von ihren Familien getrennten Kindern (Baer 

1994: 65 f.). Dem stand eine wirtschaftlich und sozial prekäre Lage gegenüber, die es den 

Wenigsten erlaubte, fremde Kinder aufzunehmen, während etwa die amerikanischen 
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Truppenangehören verhältnismäßig wohlhabend waren (ebd: 67). Nach dem Zweiten 

Weltkrieg waren es daher deutsche, italienische oder griechische Kinder, die z.B. nach 

Skandinavien (ebd.: 69) oder in die USA vermittelt wurden (Deutsches Komitee für UNICEF 

2001: 2). In den 1950er und 1960er Jahren adoptierten zahlreiche AmerikanerInnen 

koreanische und vietnamesische Kinder (vgl. ebd.). In den 1970er Jahren stieg in den Ländern 

des Nordens die Nachfrage nach adoptierbaren Kindern aus Asien und Lateinamerika weiter 

an, da die Zahl der zur Adoption freigegeben Kindern in der „ersten Welt“ stetig sank (Marx 

1994: 1). Die Kräfte des „Marktes“ zwischen Angebot und Nachfrage führten unweigerlich 

„zu einer Polarisierung der transnationalen Adoptionsvermittlung in Entwicklungsländer als 

Herkunftsländer und Industrienationen als Aufnahmeländer“ (ebd.: 17). In den 1980er Jahren 

kam es schließlich zu einem signifikanten Anstieg von Auslandsadoptionen um mehr als 60% 

(ebd.: 3). 

Trotz der regen internationalen Adoptionspraxis, waren Auslandsadoptionen nach Österreich 

bis Ende der 1980er Jahre die große Ausnahme. Wenige Kinder wurden zuvor zwar vom 

Mutter Teresa-Orden von Indien nach Österreich vermittelt, der große Umschwung kam 

jedoch erst mit dem Fall des Eisernen Vorhangs: Bilder von überfüllten Kinderheimen in 

Osteuropa, in denen Kinder unter schlimmsten Lebensbedingungen aufwuchsen, erreichten 

über die Medien die österreichische Öffentlichkeit „und lösten eine Flut des Mitleids und der 

Hilfsbereitschaft aus“ (Lutter 1994: 199). Während es in Österreich immer weniger Kinder 

gab, die zur Adoption freigegeben wurden, und gleichzeitig die Anzahl der adoptionswilligen 

Paare stieg, eröffnete der Blick in den Osten Europas scheinbar Möglichkeiten, den eigenen 

Kinderwunsch mit humanitärer Hilfe zu verbinden. 

 

2.2 Ausbreitung illegaler Praktiken in den 1980er und 1990er Jahren 

Dem großen Interesse von AdoptionswerberInnen, osteuropäische (vor allem rumänische) 

Kinder zu adoptieren, standen jedoch ein weitgehend rechtsleerer Raum und zahlreiche offene 

organisatorische, ethische sowie psychologische Fragen gegenüber, „ganz zu schweigen von 

der Gratwanderung zwischen humanitärer Motivation und den verschiedensten Formen des 

Kinderhandels.“ (Lutter 1994: 199 f.) Insgesamt wurden zwischen 1989 und 1990 etwa 

10.000 rumänische Kinder von Ausländer/-innen adoptiert, viele davon auch auf illegalem 

Wege. Vermittler wie Adoptionsagenturen oder Rechtsanwälte sahen die Chance, an dieser 

Entwicklung mitzuverdienen, und kauften den Müttern ihre Kinder regelrecht ab, oft auch 

schon vor der Geburt. (Deutsches Komitee für UNICEF 2001: 4) Allein zwischen August und 
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Oktober 1990 wurden etwa 1.500 Kinder aus Rumänien adoptiert (Schütz 1993: 32), wobei 

diese Zahlen wohl nur die (statistisch sichtbare) Spitze eines Eisbergs sind. 1991 schließlich 

schob die rumänische Regierung angesichts der zahlreichen illegalen Praktiken 

Auslandsadoptionen den Riegel vor und stoppte Auslandsadoptionen vorläufig gänzlich (ebd.: 

34). Illegale Praktiken verbreiteten sich in den 1980er und 1990er Jahren auch in Südamerika, 

wo insbesondere Guatemala zum „Paradies der Kinderhändler“ wurde (Deutsches Komitee 

für UNICEF 2001: 6). Spätestens Anfang der 1990er Jahre war klar, dass mit der 

internationalen Adoption von Kindern auch zahlreiche Probleme verbunden waren, die nur 

durch eine internationale Zusammenarbeit gelöst werden konnten (Schütz 1993: 32). Die 

Kinderrechtskonvention (im Folgenden: KRK), die 1989 erlassen wurde, enthielt kaum 

Bestimmungen, um den diversen illegalen Praktiken wirksam Einhalt zu gebieten. Vielen 

Staaten, die selbst vom „Ausverkauf“ ihrer Kinder betroffen waren, gingen die 

Schutzbestimmungen der KRK nicht weit genug (siehe Kapitel 3.3.1). Die Antwort auf 

Kinderhandelsskandale in der internationalen Adoptionspraxis war oftmals unilateraler Natur: 

zahlreiche Herkunftsstaaten reduzierten Auslandsadoptionen entweder stark oder unterbanden 

sie generell, wie z.B. Korea, Vietnam, Indonesien oder Rumänien (Marx 1993: 18). 1993 

wurde schließlich das Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Haager Adoptionsübereinkommen; im 

Folgenden: HAÜ) verabschiedet, das die Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei 

internationalen Adoptionen regeln und missbräuchlichen Praktiken vorbeugen sollte (siehe 

Kapitel 5.2). Bis heute ist es das wichtigste internationale Rechtsinstrument im Bereich der 

transnationalen Adoption. Viele Auslandsadoptionen folgen jedoch nicht den Regeln des 

Übereinkommens, da es als internationaler Vertrag nur für dessen Mitgliedsstaaten gilt. 

Dennoch stellt das HAÜ einen großen Meilenstein in den internationalen Bemühungen zur 

Regulierung von Auslandsadoptionen und zur Bekämpfung des Kinderhandels dar. 

Nach wie vor sehr unsicher bleibt aber die Adoption aus Ländern, die nicht Mitglied des 

Übereinkommens sind. So zum Beispiel berichteten Medien über illegale Praktiken im 

Rahmen von Auslandsadoptionen aus Äthiopien nach Österreich. In einem bestätigten Fall 

war das betroffene Mädchen fälschlicherweise als Waisenkind ausgegeben worden, in 

Wahrheit jedoch unter Täuschung ihrer Mutter „besorgt“ worden (siehe Kapitel 6.1.4). Der 

betroffene Wiener Adoptionsvermittlungsverein Family for You beendete daraufhin 2007 

seine Tätigkeit und die österreichischen Behörden stellten die Unterstützung für Adoptionen 

aus Äthiopien ein (IP-JWF 2011: 12). 
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2.3 Ursachen von Auslandsadoptionen in den Zielländern 

Es sind vor allem demographische und sozio-ökonomische Ursachen, die ab den 1980er und 

1990er Jahren zu einem großen Anstieg von Auslandsadoptionen führten. Ein Großteil der 

Länder des globalen Nordens verzeichnete in den letzten Jahrzehnten deutlich sinkende 

Geburtenraten. Während etwa die österreichische Gesamtfertilitätsrate4 im Jahr 1963 noch bei 

2,82 Kindern pro Frau lag, war sie im Jahr 2010 mit 1,44 Kindern pro Frau nur mehr etwa 

halb so hoch. Dies hängt unter anderem auch damit zusammen, dass das Durchschnittsalter 

einer Frau in Österreich bei der Geburt ihres ersten Kindes in den letzten Jahrzehnten stark 

gestiegen ist und 2010 bereits bei 28,2 Jahren lag, während eine Frau etwa 1984 bei der 

Geburt des ersten Kindes noch durchschnittlich 24,1 Jahre alt war. (Statistik Austria 2011b) 

Für diese Entwicklung gibt es zahlreiche Ursachen: So etwa führten neue und sicherere 

Methoden der Empfängnisverhütung zur Möglichkeit, Familie bewusst zu planen, und die 

Möglichkeit eines legalen Schwangerschaftsabbruchs eröffnete betroffenen Frauen neue 

Entscheidungsfreiheiten. Andere Faktoren, die eine Rolle spielen, sind ein allgemeiner 

Wertewandel, vor allem hinsichtlich Familie, Ehe und Beruf, stärkere Individualisierung, 

Veränderungen von sozialen (Geschlechter-)Rollen sowie neue berufliche Perspektiven für 

Frauen (vgl. Lange 2006: 14 f.). Bei steigenden Erwerbsquoten von Frauen und längeren 

Bildungswegen kommt es besonders dann zu sinkenden Geburtenraten, wenn z.B. Frauen der 

Wiedereinstieg in den Beruf erschwert wird, sie Einkommenseinbußen hinnehmen müssten 

oder es keine adäquaten Kinderbetreuungsangebote gibt (Amt der Steiermärkischen 

Landesregierung 2003: 71). Insbesondere wenn Kinder als berufliche oder finanzielle 

Einschränkung gesehen werden, entscheiden sich viele Frauen bzw. Paare daher bewusst 

gegen ein (oder ein zweites) Kind oder man „verschiebt“ den eigenen Kinderwunsch auf 

einen späteren Zeitpunkt und „damit in eine Altersstufe, in der die Wahrscheinlichkeit, ein 

Kind zu bekommen, geringer geworden ist.“ (Lange 2006: 19) Gleichzeitig steigt die 

Prävalenz von Unfruchtbarkeit in vielen Industrieländern. Statistiken zufolge sind etwa 10-15 

% der Paare in Österreich betroffen (Kinderwunsch Zentrum Linz o.J.). Als Ursachen werden 

sowohl organische als auch hormonelle oder psychische Faktoren genannt (Lange 2006: 17; 

Bockerheimer-Lucius 1994: 17-24). Nicht zuletzt steigt die Wahrscheinlichkeit einer 

Unfruchtbarkeit der Frau mit ihrem Alter, wodurch bei einem „Aufschieben“ der 

Familiengründung (siehe oben) „aus der geplanten temporären eine unfreiwillig lebenslange 

Kinderlosigkeit“ werden kann (Lange 2006: 15). In dieser Situation sehen sich viele 

                                                           
4 TFR – Total Fertility Rate: Statistischer Mittelwert der Anzahl an geborenen Kindern pro Frau berechnet auf 
die altersspezifische Fertilität zwischen 15 und 50 Jahren (vgl. Statistik Austria 2011a). 
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Betroffenen nach einer Alternative um, sei es nun eine künstliche Befruchtung oder eine 

Adoption. Doch andererseits führen Verhütungsmittel und die Möglichkeit des 

Schwangerschaftsabbruchs auch zu immer weniger „unerwünschten“ Kindern, die in Folge 

zur Adoption freigegeben werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber nichtehelichen 

Kindern und alleinerziehenden Müttern sowie staatliche Unterstützung von Familien bzw. 

alleinerziehenden Müttern haben außerdem zur Folge, dass immer weniger Kinder von ihren 

Müttern zur Adoption freigegeben werden (müssen) (ebd.: 27 ff.). Somit ergibt sich in 

Österreich, wie in vielen Ländern des Nordens, eine Situation, die geprägt ist von einer 

starken Nachfrage nach Adoptionen bei gleichzeitigem Rückgang des „Angebots“ innerhalb 

Österreichs. Eine Situation, die dazu führte, dass die Attraktivität von Auslandsadoptionen in 

den vergangenen Jahrzehnten zunahm. 

 

2.4 Ursachen von Auslandsadoptionen in den Herkunftsländern 

2.4.1 Die Verlassenheit von Kindern 

Während es in Österreich also zu einem Rückgang der Anzahl an adoptierbaren Kindern kam, 

ist die Anzahl verlassener Kinder, Straßenkinder und Kinder ohne elterliche Fürsorge in 

zahlreichen Ländern des Südens nach wie vor sehr hoch. Laut UNICEF lebten im Jahr 2001 

in den östlichen und südlichen Ländern Afrikas 21,1 Millionen Kinder, die einen oder beide 

Elternteile verloren hatten. 2007 betrug diese Zahl bereits 24,9 Millionen. In Lesotho, 

Südafrika, Swasiland und Simbabwe lebt mehr als ein Viertel aller Kinder unter 15 Jahren 

ohne Eltern. (UNICEF 2009: 24) Viele von ihnen haben ihre Eltern aufgrund von AIDS 

verloren, denn diese Länder sind auch von den höchsten HIV/AIDS-Raten weltweit betroffen: 

So beträgt etwa die HIV-Rate unter den 15-24-jährigen Mädchen und jungen Frauen in 

Südafrika 13,6% (United Nations Development Programme 2011: 160). Zahlreiche Kinder 

leben außerdem auf der Straße, wobei auch viele von ihnen ihre Eltern aufgrund von AIDS 

verloren haben, aus sehr armen, oft kinderreichen Familien stammen oder missbraucht bzw. 

vernachlässigt wurden (vgl. The International Safe the Children Alliance 2005: 43). Auch in 

Äthiopien leben viele Kinder nicht bei ihren Eltern bzw. auf der Straße. In Äthiopien wurde 

die Anzahl der Waisen oder Halbwaisen im Jahr 2006 auf insgesamt 4,6 Millionen geschätzt, 

was 13% der Kinder entspricht. Neben AIDS und anderen Krankheiten und Seuchen waren es 

in der Vergangenheit auch Hungersnöte und Konflikte, die viele Kinder zu Halb- oder 

Vollwaisen machten. (UNICEF 2006)  
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Eine der Hauptgründe für die Verlassenheit von Kindern in den Ländern des Südens ist 

Armut, oft verbunden mit einer hohen Kinderzahl. Doch während Äthiopiens 

durchschnittliches BIP pro Kopf (KKP) lediglich bei 971 US-Dollar liegt, ist es in Südafrika 

etwa 10 Mal so hoch. Einer Gesamtfertilitätsrate von 3,9 Kindern pro Frau in Äthiopien 

stehen 2,4 Kinder pro Frau in Südafrika gegenüber. In Äthiopien verwenden nur 15% der 

verheirateten Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren Verhütungsmittel; in Südafrika 

sind es hingegen 60%. Und während in Südafrika 17,4% der Bevölkerung unter der 

Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag leben müssen, sind es in Äthiopien fast 40%. 

(United Nations Development Programme 2011: 129, 141-142, 144) Südafrika hat jedoch mit 

großen sozialen Problemen und Ungleichheit zu kämpfen, von denen insbesondere die 

schwarze Bevölkerung betroffen ist. Schwarze Kinder stellen daher den Großteil der oben 

genannten Gruppen an verlassenen Kindern in Südafrika dar (vgl. Le Roux 1996). 

 

2.4.2 Die Situation der abgebenden Mütter 

Betrachtet man die Lage der abgebenden Mütter, so zeigen sich in den wenigen Studien und 

Dokumentation zu deren Situation deutliche Parallelen zur Situation abgebender Mütter in 

Europa (vgl. Lange 2006: 28). Wie sich in einer 1913 in Deutschland durchgeführten 

Untersuchung herausstellte, waren damals die Hauptgründe für die Abgabe eines Kindes das 

soziale Stigma der alleinstehenden Mutter mit unehelichem Kind, eine wirtschaftlich prekäre 

Lage der biologischen Familie (oft verbunden mit großer Kinderzahl) oder die 

Unerwünschtheit eines (außerehelichen) Kindes (Albrecht 2005: 103). Untersuchungen zur 

Situation abgebender Mütter in Deutschland ergaben außerdem, dass die Entscheidung, ein 

Kind abzugeben, neben finanziellen Gründen zumeist auch damit zu tun hätte, dass die 

betroffenen Mütter keine Unterstützung in ihrer Umgebung bekämen (durch Kindsväter, 

Familie, FreundInnen etc.)  bzw. von ebendieser oftmals auch unter Druck gesetzt würden, 

das Kind zur Adoption freizugeben (Swientek 1994: 126 ff.). Hier zeigen sich deutliche 

Parallelen zu den Ländern des Südens, wo wirtschaftliche Not und Armut, gekoppelt mit der 

Auflösung traditioneller Familienstrukturen und zunehmender Urbanisierung, als 

Hauptgründe für die Abgabe von Kindern genannt werden. So führt etwa die allgemeine 

Landflucht in die großen Ballungszentren auch dazu, dass das soziale Netz der erweiterten 

Familiengemeinschaft für viele Mütter und deren Kinder nicht mehr verfügbar ist 

(Eisenblätter 1994a: 77 f.). Ebenso ist das soziale Stigma einer nichtehelichen 

Schwangerschaft in vielen Ländern des Südens nach wie vor sehr hoch und die betroffen 

Frauen finden sich oft in einer für sie aussichtslosen Lage wieder (vgl. Lange 2006: 38; 40 f.; 
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43). Hier wie dort sind bzw. waren also Armut und der Mangel oder die Abwesenheit von 

Alternativen und Unterstützung Hauptursachen für die Abgabe eines Kindes. 

 

2.4.3 Strukturelle Dimensionen der Verlassenheit von Kindern 

Viele unmittelbare Gründe für die Verlassenheit von Kindern oder die Freigabe eines Kindes 

zur Adoption hängen mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft zusammen. Der Human 

Development Report 2011 zeigt auf, dass gerade das subsaharische Afrika im HDI-Ranking5 

der Länder aufgrund der großen Benachteiligung von Frauen (gemessen am Gender 

Inequality Index6) am meisten verliert. Überall dort, wo Frauen gleichberechtigter sind, 

verwenden die meisten Paare irgendeine Form von Verhütungsmittel, wobei insbesondere 

Bildungschancen von Frauen und Investitionen in Gesundheit einen positiven Einfluss auf die 

Verwendung von Verhütungsmitteln haben. Geburtenraten hängen wiederum eng mit den zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten hinsichtlich Familienplanung zusammen, wobei fehlende 

Familienplanung wiederum deutlich mit Armut korreliert. Auffällig ist hier auch ein Stadt-

Land-Gefälle: So z.B. bekommen Frauen in Addis Abeba durchschnittlich nur zwei Kinder, 

während die Fertilitätsrate im ländlichen Äthiopien bei über sechs Kindern pro Frau liegt. 

(United Nations Development Programme 2011: 61 ff.) Gerade Frauen aus ländlichen 

Gebieten und aus armen Verhältnissen haben keinen oder kaum Zugang zu 

Verhütungsmitteln. Die Benachteiligung von Frauen, insbesondere durch geringe Bildung, 

sowie die doppelte Benachteiligung von armen Frauen, stehen daher auch in direktem 

Zusammenhang mit unerwünschten Schwangerschaften. Die Verantwortung gegenüber den 

Kindern bleibt dabei oft an den Frauen hängen. Nicht umsonst ist in der Fachliteratur fast 

ausschließlich von den „abgebenden Müttern“ die Rede. Die Väter sind zumeist abwesend, 

wie auch die Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt im Interview bestätigte: „Ich spreche da 

immer sehr gerne von Müttern, weil wenn es Väter gibt, kommt es oft nicht zu Adoptionen. 

[…] Ich denke mir, das ist international gleich, zu, sag ich mal, 98% [sind] die Gründe der 

Adoptionsfreigabe […] wirtschaftliche Not und mangelnde Ressourcen. […] Und wenn die 

Ressource von einem Partner da ist, der sorgt, dann ist ein ganz großer Grund [für die 

Adoptionsfreigabe] nicht vorhanden.“ (IP-JWF 2011: 5) Die Benachteiligung von Frauen 

äußert sich dabei auch in der sozialen Ächtung von ledigen Müttern (siehe Kapitel 2.4.2). 

Ebenso muss der fehlende Zugang zu Verhütungsmitteln auch im Zusammenhang mit den 
                                                           
5 Human Development Index (HDI): “A composite index measuring average achievement in three basic 
dimensions of human development – a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living.” 
(United Nations Development Programme 2011: 130) 
6 Gender Inequality Index (GII): “A composite measure reflecting inequality in achievements between women 
and men in three dimensions: reproductive health, empowerment and the labour market.” (ebd.: 142) 
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hohen HIV-Infektionsraten in vielen Ländern Afrikas gesehen werden, wobei AIDS 

wiederum eine der Hauptursachen für die Verlassenheit und das Verwaisen von Kindern in 

Afrika ist. Insbesondere Südafrika ist davon betroffen. Dort sind die meisten der Kinder, die 

für die Auslandsadoption vermittelt werden, Kinder von HIV-infizierten schwarzen Müttern, 

für die sich in Südafrika keine Adoptiveltern finden (IP-JWF 2011: 21). Ebenso kann die 

sexuelle Gewalt an Frauen zu ungewollten Schwangerschaften führen und zur Verbreitung 

von HIV/AIDS beitragen. Südafrika hat beispielsweise eine der höchsten Kriminalitätsraten 

weltweit und die höchste Rate an Vergewaltigungen. Sexuelle Gewalt an Frauen genießt 

breite gesellschaftliche Akzeptanz, wie eine Studie aus dem Jahr 2009 zeigt. Jeder vierte 

Mann hatte bei der Befragung angegeben, mindestens einmal im Leben ein Mädchen oder 

Frau vergewaltigt zu haben, wobei jeder Fünfte davon HIV-positiv war (Jewkes u.a. 2009: 1 

f.). Die Studie zeigt auch deutlich auf, dass sexuelle Gewalt an Frauen einen entscheidenden 

und traurigen Beitrag zur Verbreitung von HIV/AIDS in Südafrika leistet (ebd.: 2). 

Ein weiterer Hauptgrund für die Verlassenheit von Kindern bzw. deren Freigabe zur Adoption 

in den Ländern des Südens ist jedoch unbestritten die Armut. Liest man sich die 

Erfahrungsberichte von Adoptiveltern durch, so finden sich immer wieder Hinweise auf die 

Armut der leiblichen Mutter als Ursache für die Adoptionsfreigabe. In der Debatte um 

Auslandsadoptionen finden allerdings die dahinterliegenden strukturellen Ursachen von 

Armut vergleichsweise wenig Beachtung (siehe Kapitel 4.4). 

So ist etwa die Armut in Äthiopien Folge unterschiedlichster struktureller Probleme. Die 

Geschichte Äthiopiens war vielfach geprägt von Bürgerkriegen, Konflikten und 

Hungersnöten. Aufgrund von vermehrten Dürre- und Hungerkatastrophen ist das Land auch 

stark von internationaler Nahrungsmittelhilfe abhängig. Selbst in guten Erntejahren kann es 

zu Hungersnöten kommen, wenn etwa überschüssige Nahrungsmittel aufgrund mangelnder 

Transportmittel und -wege nicht dorthin transportiert werden können, wo sie gebraucht 

werden (Ziegler 2005: 138). Gleichzeitig ist es eine Folge der Nahrungsmittelpreise am 

Weltmarkt, dass Länder wie Äthiopien dabei unterstützt werden müssen, die eigene 

Bevölkerung mit im Land produzierten Nahrungsmitteln zu versorgen, da das Preisgefüge, 

„das weitgehend von den Spekulationen der Händler bestimmt wird, völlig pervertiert“ ist 

(ebd.: 138 f.). Dass dies neue Abhängigkeiten schafft, ist evident, wie auch der Wirtschafts- 

und Sozialausschuss der Vereinten Nationen im März 2011 klarstellte: 

By February 2011, the world food price index of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) had reached its highest level since it had been launched in 1990. The World Bank has 
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estimated that some 44 million people worldwide became impoverished since June 2010 as a result of 
rising prices for basic foods. (Economic and Social Council 2011: 2) 

 

Ursachen für derart hohe und volatile Nahrungsmittelpreise sind unter anderem auch die 

Verwendung von Nahrungsmitteln für die Herstellung von Biokraftstoffen oder Tiernahrung, 

Preisspekulationen auf den internationalen Finanzmärkten, Agrarsubventionen in Europa und 

den USA sowie vermehrte Dürren und Überschwemmungen im Rahmen des globalen 

Klimawandels (vgl. ebd.: 2 ff.). In diesem Kontext darf auch nicht vergessen werden, dass die 

aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise auch spürbare Auswirkungen auf die Länder des 

globalen Südens hat. Strenge Sparprogramme und die Folgen der Krise in den Ländern des 

globalen Nordens führen auch dazu, dass Gelder für Entwicklungszusammenarbeit, 

ausländische Kredite und Direktinvestitionen in den Ländern des Südens eingeschränkt 

werden und Exporteinnahmen, Einnahmen durch Tourismus oder Rücküberweisungen von 

Emigranten in Afrika zuletzt sanken. (vgl. African Development Bank Group 2010: 1 f.) 

Ein weiteres Beispiel für die Komplexität der Ursachen von Armut in den verschiedenen 

Herkunftsländern von Auslandsadoptionen sind die nach wie vor sichtbaren Folgen der 

Apartheid in Südafrika: So verdiente die schwarze Bevölkerung 2004 durchschnittlich nur ein 

Fünftel dessen, was weiße SüdafrikanerInnen verdienen, etwa ein Viertel der schwarzen 

Bevölkerung in Südafrika hat keine Schulausbildung (United Nations Development 

Programme 2004: 35f.). Südafrika war bereits vor der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 

eines der Länder mit den größten Einkommensunterschieden weltweit, wobei sich die 

Situation in der jüngsten Vergangenheit sogar verschlechtert hat (United Nations 

Development Programme 2011: 29). So zum Beispiel profitiert die schwarze Bevölkerung 

weit weniger von öffentlichen Gesundheitsausgaben als die weiße, während z.B. die 

Säuglingssterblichkeit um ein Vielfaches höher ist, als in der weißen Bevölkerung (United 

Nations Development Programme 2004: 67). All dies hat klarerweise auch Auswirkungen auf 

Mütter und deren Kinder. Wie bereits erwähnt, ist ein Großteil der Straßenkinder und Waisen 

in Südafrika schwarz. Zwar werden in Südafrika 86 % aller Adoptionen im Inland vermittelt 

(United Nations 2009: 69), aufgrund der Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung gibt es 

aber kaum innerstaatliche „Nachfrage“ nach schwarzen Adoptivkindern, die somit fast 

ausschließlich ins Ausland vermittelt werden (IP-JWF 2011: 21). 

Die Situation in Äthiopien und Südafrika zeigt deutlich, wie komplex die Dimensionen der 

Verlassenheit von Kindern in Herkunftsländern von Auslandsadoptionen sind. Dabei darf 

nicht vergessen werden, dass eine Auslandsadoption nicht in jedem Fall die Lösung ist. So 
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etwa gibt es in zahlreichen Ländern, wie z.B. Indien, das früher ein klassisches Adoptionsland 

für ÖsterreicherInnen war, eine wachsende Mittelschicht, denen Kinder im Inland vermittelt 

werden können. 64% aller Adoptionen in Indien sind heute schon Inlandsadoptionen (United 

Nations 2009: 69). Für solche Länder trifft es also keineswegs mehr zu, dass es eine große 

Zahl an vermittelbaren Kindern für Auslandsadoptionen gäbe. Ebenso werden viele Kinder in 

den Ländern des Südens im erweiterten Familienverband versorgt, wenn ihre Eltern 

verstorben sind. In vielen Ländern gibt es traditionelle Formen von „de facto“-Adoptionen, 

bei denen die Fürsorge für ein fremdes Kind temporär oder dauerhaft übernommen wird, 

wobei die Kinder oftmals gar nicht verlassen wurden bzw. die Verbindung zu den leiblichen 

Eltern aufrecht bleibt. So z.B. wird in Teilen Äthiopiens eine Form von traditioneller 

Adoption praktiziert. Formen der „Pflege“, bei denen Kinder zu anderen Familien (oft 

Verwandte) geschickt werden, um bei ihnen zu leben, sind ebenso weit verbreitet im 

subsaharischen Afrika. Solche traditionellen Arten der Kindesfürsorge unterscheiden sich 

aber klar von formellen Adoptionen, da sie keine Änderung der Rechte und Pflichten bzw. der 

Verwandtschafts- und Personenstandsverhältnisse nach sich ziehen. Traditionelle Formen der 

Adoption und Pflege werden oft auch gegenüber formeller Adoption bevorzugt. (ebd.: 28 f.) 

Die sozialen Probleme und Herausforderungen der letzten Jahrzehnte und die damit 

zusammenhängende steigende Anzahl an verlassenen Kindern und Waisen in Afrika, setzen 

traditionelle Formen der Kindesfürsorge jedoch zunehmend unter Druck (vgl. ebd.: 29). Dies 

trifft insbesondere auch in den Städten zu, wo herkömmliche Formen der Kindesfürsorge im 

erweiterten Familienverband und der Dorfgemeinschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Dass Kinder in solchen Situationen oft verlassen werden, soll aber auch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass soziale Bande zur Herkunftsfamilie oft auch dann noch bestehen, wenn 

das Kind auf der Straße lebt oder in institutioneller Betreuung ist. Ältere Kinder und 

Straßenkinder sind zumeist auch gar nicht mehr vermittelbar, da sie sich aufgrund ihrer 

Erfahrungen und ihrer bisherigen Lebensart nur sehr schwer oder gar nicht in eine Familie im 

Ausland integrieren können. (Eisenblätter 1994a: 78 f.) Letztlich müssen auch immer die 

Gründe der leiblichen Mutter, die zur Abgabe oder zum Verlassen des Kindes geführt haben, 

sowie die Intention und Endgültigkeit dieser Entscheidung hinterfragt werden: So zeigt sich 

beispielsweise in Äthiopien, dass vielen Familien bzw. Müttern das Konzept der (formellen) 

Adoption unbekannt ist oder mit traditionellen Formen der Pflege oder de-facto-Adoption 

verwechselt wird, die jedoch nicht die weitreichenden Folgen einer formellen Adoption haben 

(vgl. IP-KsZ 2011: 18 ff.; adoptionsberatung.at 2009). Viele Mütter beabsichtigen daher auch 

nicht die endgültige Weggabe ihrer Kinder. 
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Aus all diesen Überlegungen muss geschlossen werden, dass eine Auslandsadoption nicht 

automatisch die Lösung für die Verlassenheit eines Kindes sein kann. Noch weniger kann 

Auslandsadoption als Allheilmittel zur Armutsbekämpfung oder zur Bekämpfung der 

Verlassenheit von Kindern in den Ländern des Südens gesehen werden. Das „Wegadoptieren“ 

zumeist gesunder, junger Kinder, ändert nichts an den Ursachen der Verlassenheit, weshalb 

Auslandsadoptionen auch nicht als Dauerlösung bzw. humanitäre Dauerintervention 

verstandenen werden sollten. Liegt einer Adoption außerdem lediglich eine soziale 

Motivation zugrunde, so müssen die WerberInnen auch darauf hingewiesen werden, dass es, 

um zu „helfen“, auch andere Möglichkeiten gibt (vgl. IP-EfK 2011: 9) – zumal eine 

Auslandsadoption ein Vielfaches dessen kostet, was zur Versorgung des Kindes in seinem 

Heimatland nötig ist. Aus einer strukturellen Perspektive muss das Ziel sein, 

Auslandsadoptionen letztlich unnötig zu machen, indem die Verlassenheit der Kinder an der 

Wurzel gepackt wird – sei dies durch Unterstützung lediger Mütter, Versorgung der Kinder 

im Rahmen von Inlandsadoptionsprogrammen oder auch Bemühungen um eine Reintegration 

in ihre Familien im Einzelfall (vgl. Eisenblätter 1994b: 223 ff.). Dennoch darf bei allen 

Bemühungen um eine Änderung der Strukturen auch nicht ignoriert werden, dass viele 

Probleme, die zur Verlassenheit von Kindern führen, nicht von heute auf morgen geändert 

werden können. Dahingegen kann eine Auslandsadoption für das einzelne Kind nicht nur im 

besten Interesse, sondern auch lebensrettend sein (Lange 2006: 68). 

 

2.5 Aktuelle Zahlen zu Adoptionen nach Österreich 

Auslandsadoptionen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die meisten Kinder aus dem Ausland 

werden in den USA adoptiert (etwa 19.000 Kinder pro Jahr), weit abgeschlagen folgen 

Frankreich und Spanien als Zielländer, wo etwa 4.000 Kinder jährlich aus dem Ausland 

adoptiert werden. Auch in Deutschland, Italien, Kanada, Schweden und Niederlande werden 

zahlreiche Kinder aus dem Ausland adoptiert. (United Nations 2009: 75) Österreich weist 

vergleichsweise niedrige Zahlen an Auslandsadoptionen auf. Bis dato gibt es jedoch keine 

verlässliche und lückenlose Datensammlung zu Auslandsadoptionen in Österreich, weshalb 

das Ausmaß nur geschätzt werden kann. Dies ist unter anderem auch darauf zurück zu führen, 

dass Auslandsadoptionen in die Kompetenz der Bundesländer fallen und daher dezentral 

durchgeführt werden, soweit sie überhaupt behördlich begleitet werden. Ob eine 

Auslandsadoption von einer Jugendwohlfahrtsbehörde (oder einem freien 

Jugendwohlfahrtsträger) in Österreich begleitet wird, hängt in erster Linie davon ab, auf 
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welcher rechtlichen Grundlage die Adoption durchgeführt wird. Adoptionen aus 

Mitgliedsstaaten des HAÜ (Haager Adoptionsübereinkommen, siehe Kapitel 5.2) müssen 

grundsätzlich immer unter Zusammenarbeit der jeweiligen Behörden in Herkunfts- und 

Zielland erfolgen und scheinen daher auch offiziell in der staatlichen Statistik auf. Bei 

Adoptionen aus Ländern, die nicht Mitglied des Haager Übereinkommens sind, ist lediglich 

das örtlich zuständige Jugendamt im Rahmen der Eignungsfeststellung der WerberInnen 

involviert, sofern sich diese nicht direkt an die Behörden oder Vermittlungsstellen im 

Herkunftsland wenden. Mangels zentraler Statistiken kann jedoch keine Aussage darüber 

getroffen werden, mit vielen Adoptionen aus Nicht-Haager Staaten die einzelnen Jugendämter 

in den insgesamt 99 politischen Bezirken und Statutarstädten Österreichs in der 

Vergangenheit befasst waren. Da es auch möglich ist, die Adoption im Ausland 

durchzuführen und es keine zwingende förmliche Anerkennung einer ausländischen 

Adoptionsentscheidung in Österreich gibt, kann auch keine Aussage darüber getroffen 

werden, wie viele Adoptionen letztendlich durchgeführt werden. Die interviewte 

Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin schätzt, dass die Anzahl der Adoptionen aus Nicht-Haager 

Staaten mindestens so hoch ist, wie jene aus Haager-Staaten, wenn nicht höher (IP-JWF 2011: 

2). Nach Schätzung des Außenministeriums gehen etwa 70-80% der Auslandsadoptionen an 

den österreichischen Behörden gänzlich vorüber (Runder Tisch gegen Kinderhandel 2010a: 

2). Aufgrund dessen sind Zahlen zum Ausmaß von Auslandsadoptionen in Österreich immer 

mit Vorsicht zu genießen. Das tatsächliche Ausmaß von Auslandsadoptionen ist 

höchstwahrscheinlich um ein Vielfaches größer, als es die folgenden Zahlen vermuten lassen. 

Dennoch soll an dieser Stelle ein kleiner Überblick über das Ausmaß von Auslandsadoptionen 

nach Österreich gegeben werden. 

Im Zeitraum zwischen 2001 und 2007 wurden vom Vorarlberger 

Adoptionsvermittlungsverein Brücke nach Äthiopien 232 Kinder aus Äthiopien nach 

Österreich vermittelt, der Wiener Verein Family for You vermittelte von 2000 bis 2006 mehr 

als 320 Kinder aus dem Ausland nach Österreich (Sax 2008: 18). Zwischen 2005 und 2007 

lag die Zahl der Adoptionsanträge, die an österreichische Jugendwohlfahrtsbehörden gestellt 

wurden, stets bei rund 300 Anträgen pro Jahr, 2008 waren es 271 (BMWFJ 2009: 77). Leider 

gibt die Statistik keinen Aufschluss darüber, wie viele Anträge auf Inlands- oder 

Auslandsadoptionen verfallen bzw. welche Herkunftsländer betroffen waren und wie viele 

Anträge abgelehnt wurden. Eine weitere Erhebung bei den Jugendwohlfahrtsbehörden in vier 

Bundesländern gibt Aufschluss über die Altersstruktur der Adoptiveltern und die Wartezeit 

zwischen Antrag und Durchführung der Adoption: Als Wartezeit wurden in Wien zwei bis 
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drei Jahre, in Vorarlberg drei bis vier Jahre (Inlandsadoption) genannt. Die 

AdoptivwerberInnen sind laut den Wiener Zahlen durchschnittlich 35-45 Jahre alt. (Sax 2008: 

17 f.) Diese Angaben stimmen auch mit dem überein, was in den Interviews zum Alter der 

WerberInnen angeführt wurde (IP-JWF 2011: 18; IP-EfK 2011: 7; siehe Kapitel 4.1). 

Detailliertere Statistiken zur Anzahl an durchgeführten Adoptionen bietet das ständige Büro 

der Haager Konvention über Adoptionen zwischen Mitgliedsstaaten des HAÜ. Grundsätzlich 

sollten in diesen Statistiken nur Adoptionen nach dem HAÜ aufscheinen. In der von 

Österreich bereit gestellten Statistik scheinen jedoch auch Nicht-Mitglieder, wie etwa 

Äthiopien oder Russland auf, was als Versehen gewertet werden muss (vgl. IP-JWF 2011: 2 

f.). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass nur ein Teil der Adoptionen aus Äthiopien 

nach Österreich in dieser Statistik abgebildet ist. Das belegen auch die wesentlich höheren 

Zahlen von Brücke nach Äthiopien (siehe oben). 

Zwischen 2005 und 2009 wurden laut dieser Statistik insgesamt 216 Kinder aus dem Ausland 

adoptiert und 221 innerhalb Österreichs. Pro Jahr waren es zwischen 38 und 47 Adoptionen. 

Hauptherkunftsländer waren im Zeitraum 2005-2009 in absteigender Reihenfolge 

Kambodscha, Südafrika, Äthiopien, Indien und Russland. Gemessen an der Gesamtzahl der 

Adoptionen zwischen 2005 und 2009 wurden mehr als ein Drittel aller Kinder aus Äthiopien 

(ca. 16%) und Südafrika (ca. 18%) adoptiert, was bei Äthiopien bemerkenswert ist, zumal der 

Großteil der Adoptionen aus Äthiopien in dieser Statistik ohnedies nicht aufscheint. 

Abgesehen von einem weiteren Adoptionsfall (Seychellen), sind Äthiopien und Südafrika 

auch die einzigen afrikanischen Länder in dieser offiziellen Adoptionsstatistik. (HccH 

Permanent Bureau 2010a: 5-13) 

Da nach dem Bekanntwerden der bereits geschilderten Fälle von illegaler Vermittlung bzw. 

Kinderhandel Adoptionen aus Äthiopien von österreichischer Seite gestoppt7 wurden, handelt 

es sich bei den in der behördlichen Statistik aufscheinenden Äthiopien-Fällen in den 

darauffolgenden Jahren um „Altfälle“ – also Adoptionsanträge, die sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits in Äthiopien befanden und auf welche die österreichischen Behörden keinen Einfluss 

mehr hatten. Für die Jahre 2007 und 2008 scheinen daher noch eine bzw. zwei, 2009 noch elf 

Adoptionen aus Äthiopien in der Statistik auf. Die befragte Mitarbeiterin der Jugendwohlfahrt 

                                                           
7 „Gestoppt“ heißt in diesem Zusammenhang, dass die zentralen Behörden keine behördliche Unterstützung 
leisten. „[Sie] stellen nichts aus, […] machen keine Eignungsfeststellung für Äthiopien, […] unterstützen nicht 
bei Papieren, die auch notwendig sind, es werden keine Sozialberichte von der Jugendwohlfahrt geschrieben, 
oder von Vereinen, die damit beauftragt sind.“ (IP-JWF: 12) 
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spricht hingegen von ca. 40 Adoptionen, die nach dem Stopp noch in Äthiopien 

abgeschlossen wurden (IP-JWF 2011: 14). 

Was das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der Adoption betrifft, so gibt die Statistik des 

ständigen Büros der Haager Konvention Auskunft: Von insgesamt 216 Kindern, die im 

Zeitraum 2005-2009 aus dem Ausland adoptiert wurden, war der überwiegende Teil (188 

Kinder) unter 5 Jahre alt. 46% der 216 Kinder waren jünger als 1 Jahr, rund 41% waren 1-4 

Jahre alt. Nur knapp 10% waren zwischen 5 und 9 Jahre alt, etwas mehr als 3% über 10 Jahre 

alt. Interessant ist, dass keines der aus Äthiopien oder Südafrika adoptierten Kinder älter als 4 

Jahre war. Der Anteil an Säuglingen bzw. Kleinkindern, die bei der Adoption jünger als 1 

Jahr waren, liegt unter den äthiopischen und südafrikanischen Kindern mit rund 68% 

(Äthiopien) bzw. 92% (Südafrika) weit über dem Durchschnitt (46%). Bezüglich der 

Geschlechterverteilung zeigen sich in der Statistik keine nennenswerten Auffälligkeiten. Die 

Statistik gibt auch Aufschluss über die Anzahl der adoptierten Kinder mit “besonderen 

Bedürfnissen”8: Insgesamt fielen im Zeitraum 2005-2009 nur 14 von 216 Kindern unter diese 

Definition, von den 72 Kindern aus Äthiopien und Südafrika gar keines. (HccH Permanent 

Bureau 2010a: 5-13) 

Zusammengefasst sind Äthiopien und Südafrika in dieser Statistik (abgesehen von einer 

Adoption von den Seychellen im Jahr 2009) die einzigen afrikanischen Herkunftsländer von 

Auslandsadoptionen. Mit etwa einem Drittel aller Auslandsadoptionen nahmen diese beiden 

Länder eine durchaus wichtige Stellung bei Adoptionen nach Österreich ein und das obwohl 

davon ausgegangen werden muss, dass Adoptionen aus Äthiopien größtenteils gar nicht in 

dieser Statistik aufscheinen. Alle Kinder, die aus Äthiopien und Südafrika adoptiert wurden, 

waren bei der Adoption unter 4 Jahre alt, der weit überwiegende Teil sogar unter 1 Jahr alt. 

Adoptiert wurden augenscheinlich ausschließlich sehr junge und gesunde Kinder. 

 

                                                           
8 “Children with special needs are those who may be suffering from a behaviour disorder or trauma, physically 
or mentally disabled, older children (usually above 7 years of age), or part of a sibling group” (HccH Permanent 
Bureau 2010a: 4, Note 3) 
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3. Theoretischer Rahmen 

 

3.1 Einleitung 

Im Zentrum einer Adoption sollte das Wohl des Kindes stehen – das verlangt das 

Übereinkommen der Rechte des Kindes: „Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption 

anerkennen oder zulassen, gewährleisten, dass dem Wohl des Kindes bei der Adoption die 

höchste Bedeutung zugemessen wird.“ (Art 21 KRK) Die Maxime des Kindeswohls spiegelt 

dabei auch die Würde und Subjektstellung des Kindes im Adoptionsprozess wider. Gerade 

diese ist aber bei Auslandsadoptionen in Gefahr, bei denen das Kind zum Objekt und zur 

Handelsware wird. Die Subjektstellung des Kindes ist somit ein zentraler Referenzwert zur 

Beurteilung einer Auslandsadoption in Hinblick auf ihren Zusammenhang mit Ausbeutung 

und Kinderhandel. Gleichzeitig ist die Stellung von Kindern bei Auslandsadoptionen auch 

immer eingebettet in einen größeren gesellschaftlichen Kontext. Denn was wir z.B. unter dem 

Begriff „Kindeswohl“ verstehen, hängt immer auch davon ab, was für uns eine „gute“ oder 

zumindest eine „normale“ Kindheit ausmacht. Doch die Kategorie Kind bzw. Kindheit ist, 

wie sich im folgenden Kapitel herausstellen wird, keineswegs eine Konstante, denn 

Bedeutungszuschreibungen sind abhängig von Kontext, Zeit und Ort. Umgekehrt beeinflusst 

ein konkretes Bild von Kind und Kindheit immer auch den realen Umgang mit Kindern. So 

darf es nicht verwundern, dass die Beurteilung von Auslandsadoptionen stets eng mit dem 

jeweiligen Kindheitsbild zusammen hängt. Mit einem bestimmten Kindheitsbild verbindet 

sich unweigerlich auch immer eine Vorstellung davon, wie eine gute Kindheit aussehen soll 

(und wie nicht) und welche Rolle Kindern in der Gesellschaft zugestanden wird.  

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Entwicklung des gesellschaftlichen 

Kindheitsbildes in der westlichen Welt dargestellt. Diese Entwicklung hängt eng zusammen 

mit der Entwicklung der Kinderrechte und eine Kinderrechtsperspektive bei der Analyse von 

Auslandsadoptionen einzunehmen, bedeutet auch, dass das den Kinderrechten 

zugrundeliegende Kindheitsbild untersucht werden muss. Die UN-Kinderrechtskonvention 

(im Folgenden: KRK), auf der diese Analyse basiert, entstand klarerweise nicht im 

„luftleeren“ Raum. Der Status, die Bedeutung und der Gehalt von Kinderrechten stehen 

immer in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Konzepten und 

Wahrnehmungen von „Kindheit“. Die Verrechtlichung und Politisierung von Kindheit kann 

demnach nur unter Berücksichtigung der Entwicklung und des Wandels von „Kindheit“ in 

seinem gesellschaftlichen Verständnis erfolgen. Wie über Kinder gedacht und gesprochen 
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wird, hängt im Kontext von Auslandsadoptionen aber auch immer davon ab, welches Bild 

etwa Adoptiveltern vom Herkunftsland und von der Herkunftsgesellschaft des Kindes haben. 

Ob ein Kind aus dem Süden etwa als Objekt oder Subjekt gesehen wird, muss auch im Lichte 

der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Nord und Süd beurteilt werden. Ein eigenes Kapitel 

widmet sich daher auch der Frage nach dem Bild „der Anderen“ sowie dem Konzept der 

„childhood vulnerability“ als Beispiel eines westlichen Kindheitskonzeptes, das sich 

insbesondere durch die Viktimisierung des (afrikanischen) Kindes auszeichnet – und damit 

auch in einem Spannungsverhältnis mit der Subjektstellung des Kindes steht. 

 

3.2 Kindheitsbilder im Wandel der Zeit: Vom Objekt zum Subjekt 

Art 1 der Kinderrechtskonvention (im Folgenden KRK) stellt klar, was unter einem „Kind“ zu 

verstehen ist: „Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das 

achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das 

Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt.“ Diese einfache und klare juristische 

Antwort auf die Frage „Was ist ein Kind?“ scheint im gleichen Atemzug eine Definition von 

Kindheit zu geben: der „Status der Minderjährigkeit“ grenze demnach die Kindheit, das Kind-

Sein, vom Erwachsen-Sein ab (Kränzl-Nagl/Mierendorff 2009: 84). Doch selbst auf Ebene 

bloßer juristischer Überlegungen zum Begriff „Kindheit“ zeichnet sich bei näherer 

Betrachtung ein wesentlich komplexeres Bild, das vielfach zwischen Kindern und 

Jugendlichen bzw. Unmündigen und Mündigen unterscheidet. Kind ist also auch juristisch 

nicht gleich Kind. Ebenso differenzieren Minderjährige in ihrer Selbstbezeichnung meist 

zwischen verschiedenen Altersgruppen. So würden sich wohl viele Jugendliche nicht mehr als 

Kind bezeichnen. Zumeist wird „[m]it Kindheit […] ganz konkret die Altersphase zwischen 0 

und 14 gefasst, mit Jugend die Altersphase zwischen 14 und 18 Jahren. Der zentrale 

Bezugspunkt ist die Minderjährigkeit, die sich mit der Annahme der Unreife, 

Schutzbedürftigkeit und der Entwicklungsnotwendigkeit legitimiert.“ (ebd.: 84 f., 

Hervorhebung des Verf.) 

Dieses in Österreich (und vielen anderen westlichen Ländern) juristisch wie gesellschaftlich 

vorherrschende und vielfach als „zementiert“ wahrgenommene Konzept von „Kindheit“ bzw. 

„Minderjährigkeit“ soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die daran geknüpften 

Vorstellungen Erwachsener über Kindheit sowohl historisch als auch kulturell bedingt sind. 

Zeugnisse der vielfältigen Bilder von Kindheit finden sich beispielsweise in den 

unterschiedlichen historischen und kulturellen Vorstellungen über Sexualität, Ehe, Mutter- 
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bzw. Vaterschaft und daran geknüpfte „Altersgrenzen“ bzw. biologische Grenzen zwischen 

Kind-Sein und Erwachsen-Sein. Mit einer solchen historischen und kulturellen Perspektive 

verbinden sich klarerweise auch „normative Vorstellungen über eine gute bzw. schlechte 

Kindheit“, die wiederum abhängig von kulturellen, wissenschaftlichen, medialen und 

gesamtgesellschaftlichen Diskursen sind (ebd.: 85). Dabei stehen die jeweilige Wahrnehmung 

und der Diskurs über Kind und Kindheit auch in Wechselwirkung mit dem realen Umgang mit 

Kindern sowie dessen Institutionalisierung durch politische Programme und Gesetze. Richter 

zeigt diesen Zusammenhang in seiner Definition von Kindheitsbildern auf, wonach diese 

„Entwürfe und Vorstellungen [sind], die sich eine Epoche, eine soziale Gruppe oder auch ein 

einzelner von Kindern macht und die individuell und gesellschaftlich außerordentlich 

wirksam sein und das Verhalten gegenüber ‚wirklichen‘ Kindern durchaus beeinflussen 

können.“ (Richter 1987: 19) 

Heutige Kindheitsbilder sind dementsprechend sehr divers und immer abhängig vom 

jeweiligen Kontext. Wirft man einen Blick auf die Medienberichterstattung über Kinder und 

Jugendliche in Österreich so überwiegen im Alltagsverständnis oft pessimistische und 

fatalistische Bilder (vgl. Kränzl-Nagl/Mierendorff 2009: 85 ff.). Da gibt es die sozial 

benachteiligten Kinder, die vernachlässigten oder die missbrauchten Kinder oder auch die 

jugendlichen Gewalttäter. Kränzl-/agl und Mierendorff setzen dieses kulturkritische 

Kindheitsbild in Verhältnis zu „normativen Vorstellungen eines Idealbilds von Kindheit, […] 

das Kindheit vorrangig als Schutz-, Schon- und Lernraum begreift“ und insbesondere von den 

diversen „traditionellen kindbezogenen Wissenschaften (Erziehungswissenschaft, 

Entwicklungspsychologie, Sozialisationsforschung)“ konstruiert wurde (ebd.: 87). 

Kindheit wurde lange Zeit lediglich als Übergangs- bzw. Entwicklungsstadium und als 

„natürliches Phänomen“ oder „eine von der Gesellschaft und ihren Entwicklungen losgelöste 

Lebensphase“ (ebd.) verstanden und von der Wissenschaft auch als solche untersucht. Als 

natürliches Phänomen dachte man Kindheit auch kulturunabhängig erforschen zu können und 

aus der Tatsache, Kindheit als Entwicklungsstadium zu begreifen, folgte unweigerlich die 

Konstruktion des unreifen, unverantwortlichen und kindlichen Kindes (ebd.: 88). Kinder 

waren als unfertige Erwachsene zu schützen, zu schonen, zu erziehen und auszubilden. Der 

polnische Arzt und Pädagoge Janusz Korczak verortete hingegen bereits 1942 gerade in dieser 

Sichtweise von Kindheit das zentrale Dilemma in der Beziehung zwischen Erwachsenen und 

Kindern: „Der grundlegende Irrtum der Erwachsenen besteht in ihrer Annahme, daß das Kind 

erst durch ihre Erziehung zum Menschen werde, statt zu begreifen, daß es bereits Mensch ist.“ 
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(Korczak 1992: 6) Korczaks Kindheitsbild setzte sich in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts allerdings nur zögerlich durch. 

Trotz grundlegender Wandlungen des westlichen Verständnisses von Kindheit (z.B. Ent-

Ökonomisierung und Scholarisierung von Kindheit), änderte sich durch das 20. Jahrhundert 

hindurch kaum etwas am starken Abhängigkeits- und Machtverhältnis zwischen Kindern und 

Erwachsenen. Das jeweilige Kindheitskonzept bzw. die entsprechenden Politiken und Gesetze 

folgten in der Regel dem Grundgedanken der Schutzbedürftigkeit und des Kindeswohls. In 

diesem Zusammenhang lässt sich im Umgang mit Kindern auch ein Spannungsverhältnis 

zwischen der Autonomie der Familie und dem staatlichen Einfluss auf die Kindeserziehung 

und das Kindeswohl beobachten. Dieses Spannungsverhältnis ist historischen Wandlungen 

unterworfen, kulturell geprägt und von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Entwicklungen 

gekennzeichnet (vgl. Kränzl-Nagl/Mierendorff 2009: 91 ff.). 

Neben dem vorherrschenden Bild von Kindheit „als Schutz-, Schon- und Lernraum“ (ebd.: 

94) werden Kinder speziell im Laufe des 20. Jahrhunderts und vor allem durch den 

wachsenden Stellenwert von Bildung zunehmend als „Humankapital“ (ebd.: 96) „entdeckt“ 

und Kindheit in der Folge als eine „Investitionsphase“ wahrgenommen. Ein Trend, der 

Zeugnis des bereits erwähnten Kindheitsbildes ist, wonach Kinder in erster Linie als 

Erwachsene von Morgen verstanden werden. Dieses zukunfts- und entwicklungsorientierte 

Bild von Kindheit ist heute noch vorherrschend und dient häufig als Legitimationsgrundlage 

für Ungleichheiten zwischen Kindern und Erwachsenen und paternalistische Strukturen im 

Hier und Jetzt. Kinder werden dabei als „Zukunft“ bezeichnet und als ArbeitnehmerInnen 

oder WählerInnen der Zukunft wahrgenommen. Auch die Politik orientiert sich zumeist an 

dieser künftigen Rolle von Kindern als Erwachsene von Morgen. Gleichzeitig wird durch die 

Reduktion auf ihre Rolle als „Zukunftsgut“ aber ihre Rolle und ihre Bedeutung in der 

Gegenwart vernachlässigt oder gar ignoriert (Wintersberger 2009: 525). 

Die Vorstellung, dass Kinder über ihre Rolle als zukünftige Erwachsene hinaus eine Rolle in 

der gegenwärtigen Gesellschaft spielen könnten ist hingegen vergleichsweise jung. Kränzl-

/agl und Mierendorff setzen den Bruch mit dem eben dargestellten Verständnis von Kindheit 

als bloße Entwicklungsphase in den 60er Jahren an, als sich insbesondere die neu entstehende 

Kindheitssoziologie mit der Thematik befasst und das Konzept Kindheit aus dem 

entwicklungspsychologischen Kontext in den gesellschaftstheoretischen Kontext hebt: „In 

den Blickpunkt geraten nun die sozialen Konstruktionsprozesse und die gesellschaftliche 

Funktion von Kindheit, die Akteure, die Kindheit konstruieren bzw. dekonstruieren, sowie 
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letztlich auch die Frage, welcher Stellenwert Kindern selbst in diesen Prozessen zukommt.“ 

(Kränzl-Nagl/Mierendorff 2009: 88). Dieser wissenschaftliche Wandel stand dabei in 

Wechselwirkung mit empirischen Beobachtungen der Veränderung von Kindheit in einer sich 

wandelnden und modernisierenden Gesellschaft. Vielfach ist gar von einem 

„Paradigmenwechsel in der Kindheitsforschung“ die Rede, welcher insbesondere von der 

Kindheitssoziologie vorangetrieben wurde, mit dem Ziel, „das sozial und kulturell verankerte, 

mit spezifischen Interessen und normativen Vorstellungen verknüpfte Verständnis von 

Kindheit offen zu legen, [was] letztlich zur Auffassung von Kindheit als sozialem Phänomen 

führt.“ (ebd.) Dieser Paradigmenwechsel bringt letztlich auch eine neue generationale 

Perspektive mit sich: Kinder werden einerseits als gesellschaftliche Gruppe in Relation zu 

Erwachsenen, als auch allgemein als soziale Gruppe – und damit auch ihre Interessen – in 

Gesellschaft und Politik erfasst. Dabei werden Kinder aber nicht nur als (Analyse-)Objekt 

wahrgenommen, sondern als AkteurInnen begriffen, die gesellschaftliche Prozesse auch aktiv 

mitgestalten bzw. ihrerseits das Konzept Kindheit prägen (ebd.: 90). 

 

3.3 Die U7-Kinderrechtskonvention 

3.3.1 Entstehungsgeschichte und Leitbild 

Parallel zum eben dargestellten Wandel von Kindheit an sich und des gesellschaftlichen und 

wissenschaftlichen Verständnisses von Kindheit, erfolgte auf internationaler rechtspolitischer 

Ebene die Entwicklung, Ausdifferenzierung und Kodifizierung der Kinderrechte. Diese 

Entwicklung ist unter Berücksichtigung des allgemeinen Menschenrechtsdiskurses des 20. 

Jahrhunderts eine logische Konsequenz eines sich verändernden Verständnisses von Kindheit 

und der Rolle von Kindern in der Gesellschaft. Die Kinderrechte stellen somit das rechtliche 

Spiegelbild der Rolle von Kindern als AkteurInnen und Subjekte in der Gesellschaft dar und 

reflektieren damit eine neu wahrgenommene Realität und ein entsprechendes normatives 

Kindheitsbild. Gleichzeitig stehen die Kinderrechte auch in fortwährender Wechselwirkung 

mit dieser Realität bzw. dem normativen Verständnis einer „glücklichen Kindheit“. 

Der Erkenntnis, dass es neben dem allgemeinen „Mensch-Sein“ noch weitere soziale 

Kategorien gibt und diese eben nicht (nur) als natürlich gesehen werden (z.B. Geschlecht oder 

Behinderung), trug die Weiterentwicklung der Menschenrechte Rechnung: Denn während 

diverse Menschenrechtsabkommen den Menschen allein durch ihr Mensch-Sein inhärente, 

universelle und unveräußerliche Rechte zusprechen, die von Staaten jederzeit und überall zu 
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respektieren, zu schützen und zu gewährleisten sind, sollten spezifische 

Menschenrechtsübereinkommen9 bestimmte Gruppen von Menschen schützen bzw. ihnen 

spezielle Rechte zusprechen. Viele dieser Übereinkommen konkretisierten und weiteten den 

Rechtsschutz aus, den bereits die allgemeinen Menschenrechte verbrieften. Dass aber Kinder 

als eigene RechtsträgerInnen wahrgenommen werden und ihnen als solche nicht nur der 

Status eines Schutzobjekts sondern der eines Rechtssubjekts zukommt, war den 

Rechtswissenschaften bzw. dem Disziplinen-übergreifenden Menschenrechtsdiskurs hingegen 

ebenso lange fremd, wie den traditionellen kindbezogenen Wissenschaften die Rolle des 

Kindes als Subjekt in der Gesellschaft. Sobald man aber Kindheit – genau wie Geschlecht – 

nicht mehr nur als natürliches sondern auch als soziales Phänomen versteht, ergeben sich 

daraus auch konkrete Aktions- und Handlungsfelder in Recht und Politik, in denen Kinder als 

AkteurInnen und Subjekte in Erscheinung tritt. Umgekehrt vermag ein/e RechtsträgerIn nur 

zu sein, wer als soziale/r AkteurIn wahrgenommen wird. 

Wie bereits dargestellt, wurde Kindheit als soziale Kategorie erst seit den 1960er Jahren von 

einer breiteren Wissenschaft wahrgenommen. Doch für den polnischen Pädagogen Janusz 

Korczak stand bereits 20 Jahre zuvor fest, dass Kinder eine „unterdrückte 

Gesellschaftsschicht, ein Proletariat auf kleinen Füßen“ seien (Korczak 1967: XXI). Ähnlich 

wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen als Prämisse für die Menschenrechte gilt, 

ging Korczak vom „absolute[n] Wert von Kindheit“ aus, und zwar „[n]icht im Hinblick auf 

die Zukunft, auf einen Nutzen für irgend jemanden oder irgend etwas, sondern als Wert an 

sich.“ (ebd.: XXII) Aus dieser Prämisse leitete er folgende Erkenntnisse bzw. Forderungen ab: 

Achtung vor dem Kindesalter, das den anderen Lebensaltern des Menschen gleichberechtigt sein soll […] – 
also Gleichberechtigung des Kindes, Deklaration des ‚Rechtes des Kindes auf Achtung‘, die ernsthafte 
Behandlung seiner Angelegenheiten und Erlebnisse, die Souveränität seiner Eigenart und ein gerechter 
Anteil an der Verteilung des Sozialproduktes; zum andern [sic!] die soziologische Begriffsbestimmung des 
Kindes als einer unterdrückten und ungerecht behandelten Gesellschaftsschicht. (ebd.: XXIII) 

 

Damit konstruierte Korczak ein Kindheitsbild, das ein halbes Jahrhundert später Grundlage 

für die von ihm geforderte „Magna Charta Libertatis, […] [einem] Grundgesetz für das Kind“ 

(ebd.: 40) werden sollte: Am 20. November 1989 verabschiedeten die Vereinten Nationen 

nach mehr als 10-jährigen Vorarbeiten und Verhandlungen schließlich das Übereinkommen 

über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention; im Folgenden: KRK). Die 

Konvention vereinte die  „Diskussionen und Strömungen im 20. Jahrhundert zum rechtlichen 

                                                           
9 Z.B. das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung oder das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Diskriminierung der Frau. 
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und gesellschaftlichen Status von Kindern und Jugendlichen“ (Sax 2009b: 543) und versah sie 

mit menschenrechtlicher Verbindlichkeit. Erstmals wurden also Kinder im Rahmen einer 

internationalen und verbindlichen Konvention weltweit als eigenständige 

MenschenrechtsträgerInnen anerkannt. Außerdem war die Konvention der erste verbindliche 

Völkerrechtsvertrag, der spezifische Schutzbestimmungen gegen den Verkauf von Kindern 

enthielt. Die KRK stellt einen ähnlichen Paradigmenwechsel innerhalb des 

Menschenrechtsdiskurses dar, wie es die Veränderung des Kindheitsbildes und der 

wissenschaftlichen Befassung mit Kindheit in den Sozialwissenschaften tat. Im Lichte der 

KRK war das Kind nun nicht mehr bloß „Objekt der Nächstenliebe“ (Holzscheiter 2009: 70), 

dem Schutz und Fürsorge gebühre, sondern erstmals eigenständiger Rechtsträger, so wie es 

Janusz Korczak bereits 1942 forderte. Die KRK ist somit Ausdruck „einer stark veränderten 

Identität des Kindes im internationalen Recht.“ (ebd.) Heute genießt die KRK nahezu 

universelle Geltung, lediglich zwei Staaten, Somalia und USA, haben die internationale 

Konvention bis dato nicht ratifiziert. Zwei Zusatzprotokolle, eines zur Beteiligung von 

Kindern in bewaffneten Konflikten und eines zum Verkauf von Kindern, Kinderprostitution 

und Kinderpornographie, folgten 2002.10 

In insgesamt 54 Artikeln regelt die KRK die fundamentalsten Rechte der Kinder, die im 

Wesentlichen in die drei Bereiche „protection – provision – participation rights“ eingeteilt 

werden können, also Schutzrechte (wie etwa Schutz vor Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung, 

Entführung etc.), Versorgungsrechte (wie etwa Recht auf einen angemessenen 

Lebensstandard, Gesundheit, Bildung etc.) und Beteiligungsrechte (wie etwa das allgemeine 

Partizipationsrecht, die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc.) (Sax 2009c: 120). 

Damit ist die KRK wohl eines der umfassendsten Menschenrechtsübereinkommen bisher und 

umfasst sowohl klassische politische und zivile Freiheitsrechte als auch kulturelle und soziale 

Rechte. Angesichts der markanten Unterschiede in den Lebenswelten der Kinder in den 

unterschiedlichen Ländern dieser Welt und dem Umstand, dass Kindheit – wie bereits 

dargestellt – als kulturell und sozial bedingt verstanden werden muss, stellt sich allerdings die 

Frage, wie es zu einem solchen historischen Konsens hinsichtlich der Rechte des Kindes 

kommen konnte. 

Ungeachtet der Tatsache, dass die in der KRK verankerten Rechte „gerne als global und 

universell legitim präsentiert werden“ (Holzscheiter 2009: 74), zeigt die 

Entstehungsgeschichte der Konvention jedoch deutlich, dass der zehn Jahre dauernde Prozess 

                                                           
10 Zum dritten Zusatzprotokoll, siehe Kapitel 5.1. 
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rund um deren Ausarbeitung nicht ohne Friktionen verlief und dass viele Bestimmungen 

zäher Verhandlungen bedurften – zumal die KRK „sehr weit in private Bereiche hineinreicht, 

insbesondere in den Bereich der Familie“ (ebd). Strittig waren dabei insbesondere das Recht 

auf Leben und die damit verbundene Rechtsstellung des ungeborenen Kindes, die 

Religionsfreiheit, die Stellung des Kindes bei bewaffneten Konflikten, das Recht auf Bildung 

und das Verbot der körperlichen Züchtigung (Verschraegen 1996: 15). Zahlreiche 

Problembereiche tangierten besonders kultur-, religions- und länderspezifisch sensible 

Fragen, in denen sich auch unterschiedlichste Kindheitsbilder und Gesellschaftsnormen 

widerspiegeln. Viele Bereiche wurden daher in den Verhandlungen kaum oder erst gar nicht 

thematisiert (z.B. Kinderheirat), dies oftmals mit dem Hinweis, dass sie kulturell zu stark 

umstritten seien um zu einem Konsens zu gelangen (Holzscheiter 2009: 74). Die KRK stellt in 

ihrer endgültig beschlossen Fassung somit „den Versuch dar, den Interessen verschiedener 

Staaten und der Lage von Kindern in ganz unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden“ 

(Verschraegen 1996: 7) und kann somit als kleinster gemeinsamer Nenner bzw. 

Minimalkonsens der internationalen Staatengemeinschaft gesehen werden. Höchst umstritten 

waren nicht zuletzt auch Schutzmechanismen gegen die Ausbeutung von Kindern, 

Kinderhandel sowie Missbrauch bei grenzüberschreitenden Adoptionen (ebd.: 19 f.). 

Viele Streitfragen bei der Verfassung der KRK hängen eng zusammen mit zwei großen 

Grundsatzfragen und Streitpunkten im Bereich der Kinderrechte, die bis heute für 

Diskussionen sorgen: erstens dem Verhältnis zwischen den Rechten/Erziehungspflichten von 

Eltern und den Rechten von Kindern und zweitens dem Verhältnis zwischen elterlicher 

Verantwortung und staatlichen Eingriffsrechten zum Schutz des Kindeswohls (ebd.: 18, 22 

ff.). Diese beiden Aspekte betreffen dabei auch immer die konkrete Bedeutung und 

Reichweite des Begriffs „Kindeswohl“ und die damit zusammenhängenden Entscheidungen 

(z.B. in Obsorge-Fragen oder Adoptionsentscheidungen). Die „delikate Dreiecksbeziehung 

Staat – Familie – Kind“ (Golden 2009: 57 f.) ist noch heute oftmals Schauplatz heftiger 

Diskussionen. Rechtlich wie sozial gesehen, erfolgte – sowohl in vielen nationalen Kontexten 

als auch im internationalen Kontext – innerhalb des Spannungsverhältnisses zwischen Kind, 

Eltern und Staat eine Entwicklung weg von der „absoluten Unterordnung“ des Kindes 

innerhalb der Familienrechtsordnung und dem entsprechende Disziplinierungsrecht der 

Eltern, hin zur „Anerkennung der Schutzbedürftigkeit“ von Kindern. Doch erst durch die 

KRK wurde das Kind als eigenständiger Rechtsträger anerkannt – eine Entwicklung, die im 

Zusammenhang mit der Elternverantwortung, dem Recht auf Privat- und Familienleben und 
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der damit verbundenen „Pflicht des Staates, so wenig wie möglich in das Familienleben 

einzugreifen“, bis heute für Diskussionen sorgt. (ebd.) 

Die unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich der Bedeutung des Kindeswohls und der 

daran anknüpfenden Eingriffslegitimation des Staates sind geprägt vom jeweiligen nationalen 

bzw. kulturellen Kontext und zeigen erneut, welch große Rolle das jeweilige vorherrschende 

Kindheitsbild in Recht und Politik spielt. Kinderrechte werden mitunter auch unter den 

Verdacht gestellt, ein „demokratiefeindliches Rechtskonzept“ (Verschraegen 1996: 9) zu sein, 

das dem Staat in Bereichen der privaten Lebensführung zu weite Kontrollmöglichkeiten 

einräume. Dieses Spannungsverhältnis zwischen familienorientierter „privater“ Kindheit 

einerseits und des staatlichen Einflusses auf Fragen des Kindeswohls andererseits zeigt sich 

noch heute in zahlreichen Bereichen der Kinderrechte, insbesondere auch was 

Entscheidungen bei internationalen Adoptionen anbelangt. Oftmals werden Kinderrechte 

außerdem den Elternrechten gegenübergestellt und es werden Befürchtungen laut, 

Kinderrechte gefährden „die elterliche Pflicht und das Recht zur Leitung und Führung sowie 

[den] Schutz des Kindes.“ (ebd.: 8) Derartige Vorwürfe zeugen jedoch von einem 

eingeschränkten Verständnis der Kinderrechte: Lösungen für Konflikte im 

Spannungsverhältnis zwischen Autonomie des Kindes, Erziehungspflicht der Eltern und 

staatlicher Eingriffslegitimation sind der Kernpunkt der KRK. Diese setzt erstmals konkrete 

Standards für einen Interessensausgleich innerhalb dieses Spannungsverhältnisses, wobei 

„[d]en Rechten der Kinder […] dabei die korrespondierende Verantwortung des Staates zu 

deren Gewährleistung gegenüber [steht].“ (Sax 2009b: 545, Hervorhebung des Verf.) Die 

KRK verpflichtet also die Staaten dazu, die Kinderrechte zu gewährleisten, was im Einzelfall 

konsequenterweise auch eine staatliche Eingriffslegitimation und -pflicht (!) in die 

elterliche/familiäre Fürsorge nach sich zieht, aber auch nicht auf diese reduziert werden darf. 

Kinderrechte sind nicht nur Schutzrechte bzw. Schutzpflichten (protection), sondern umfassen 

ebenso Versorgungspflichten des Staates (provision), bei gleichzeitiger Achtung der 

Beteiligungsrechte des Kindes in Entscheidungen, die es direkt oder indirekt betreffen 

(participation). Die Versorgungspflicht des Staates bedeutet dabei auch, ausreichend Mittel 

und Angebote zur Verfügung zu stellen, damit Eltern ihre Elternpflichten wahrnehmen 

können, sei dies z.B. durch finanzielle Unterstützung, familiengerechte Arbeitszeitmodelle 

oder Kinderbetreuungsangebote.11 In diesem Zusammenhang muss auch eine Verantwortung 

des Staates gesehen werden, Adoptionen dort, wo das Kind nur aufgrund wirtschaftlicher 

                                                           
11 Dabei erkennt die KRK auch an, dass Maßnahmen zur Umsetzung der Kinderrechte auch im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit (Entwicklungszusammenarbeit) gesetzt werden müssen. (vgl. Art 4, Art 24) 
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Gründe nicht mehr im (erweiterten) Familienband versorgt werden kann, überflüssig zu 

machen, indem die Familie unterstützt wird. Kinderrechte zu respektieren und zu 

gewährleisten heißt deshalb auch nicht automatisch, Elternrechte zu negieren oder zu 

beschneiden. Die einzelnen Kinderrechte stehen immer in Wechselwirkung zueinander und 

müssen daher immer im Gesamtkontext der Konvention gelesen und interpretiert werden (vgl. 

UNICEF Österreich 1999: 3). Sie alle verbindet die Subjektstellung des Kindes als zentraler 

Kern der KRK. Aus der Perspektive der Kinderrechte geht es eben nicht darum, Kinder als 

schützenswertes oder wertvolles „Gut“ anzusehen, sondern sie als soziale AkteurInnen, 

Subjekte und RechtsträgerInnen ernst zu nehmen. Kinder sind im Lichte der KRK nicht mehr 

bloßes „Zukunftsgut“ oder nutzbare (Human-)Ressource – sei es nun in einer gutgemeinten 

politischen Rhetorik über den Schutz des „wertvollsten Guts“ oder der „Zukunft“ unserer 

Gesellschaft oder in der extremsten Form der Objektivierung des Kindes als Handelsware. 

Eine Kinderrechtsperspektive einzunehmen bedeutet daher, das Kind als Akteur und Subjekt 

ins Zentrum einer Problemanalyse zu stellen. Im Lichte dieser Arbeit heißt das, dass im 

Zentrum der Analyse von Einstellungen und Praktiken im Rahmen von Auslandsadoptionen 

stets das Kind als Subjekt und Rechtsträger von zahlreichen Kinderrechten steht. 

Das folgende Kapitel beleuchtet nun zunächst jene Bestimmungen der KRK, die im 

Zusammenhang mit Auslandsadoptionen eine Rolle spielen. Angelehnt an Tadlers 

Darstellung der zentralen Artikel der KRK im Rahmen von Auslandsadoptionen (Tadler 

2010) werden folgende Themenbereiche vorgestellt: Grundprinzipien der KRK 

(Diskriminierungsverbot, Kindeswohl, Recht auf (Über-)Leben und Entwicklung, 

Partizipation), familiäre und alternative Fürsorge, Adoption, Recht auf Identität und Schutz 

vor Entführung und Kinderhandel. Anschließend werden die zentralen, für 

Auslandsadoptionen relevanten Bestimmungen des Zusatzprotokolls betreffend den Verkauf 

von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie (OPSC) beleuchtet. 

 

3.3.2 Die vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention 

Von den zahlreichen Rechten, die die KRK verbrieft hat der UN-Kinderrechtsausschuss vier 

Artikel zu den Grundprinzipien der KRK erklärt (Committee on the Rights of the Child 2003: 

3 ff.), die als Maßstab und Interpretationsgrundlage für alle anderen Artikel herangezogen 

werden müssen: der Schutz vor Diskriminierung, die vorrangige Orientierung am 

Kindeswohl, das Recht auf Leben und Entwicklung sowie das Recht auf Partizipation – wobei 

der Kindeswohlgrundsatz das „Leitmotiv der KRK“ darstellt (Sax 2009c: 119). 
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Diskriminierungsverbot 

Gleich zu Beginn des Vertragstextes findet sich an prominenter Stelle in Art 212 das Verbot 

der Diskriminierung. Demnach müssen die Vertragsstaaten die Rechte nach der KRK jedem 

Kind ohne Diskriminierung gewährleisten, „unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem 

Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt 

oder sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.“ (Art 2) Das bedeutet, 

dass die Vertragsstaaten bei der Umsetzung der KRK und in der Anwendung von Gesetzen 

kein Kind diskriminieren dürfen. Sie tragen aber auch Verantwortung dafür, aktiv einzelne 

Kinder und bestimmte Gruppen von Kindern zu identifizieren, für welche hinsichtlich der 

Verwirklichung ihrer Rechte besondere Maßnahmen erforderlich sind (Committee on the 

Rights of the Child 2003: 4). So etwa können angesichts missbräuchlicher 

Adoptionspraktiken spezifische Schulungsmaßnahmen für betroffene Berufsgruppen (z.B. 

Jugendwohlfahrt, Botschaftspersonal o.ä.) nötig sein, um die Rechte betroffener Kinder zu 

schützen. 

 

Kindeswohlgrundsatz 

Der Kindeswohlgrundsatz (best interest of the child) verlangt, dass das Wohl des Kindes bei 

allen Entscheidungen, die es betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist (Art 3). Wie Sax 

deutlich macht, darf das Kindeswohl jedoch nicht als „Supertrumpf“ missinterpretiert werden, 

„der alle anderen Interessen bzw. Rechtspositionen ‚sticht‘“ (Sax 2009a: 38). Der 

Kindeswohlgrundsatz sei aber durchaus als „Aufforderung zum kritischen Hinterfragen von 

Entscheidungen, Verfahren, Abläufen“ zu verstehen.“ (ebd.: 39) Somit verbindet sich mit dem 

Kindeswohlgrundsatz durchaus der Anspruch eines „Kinderrechte-Mainstreamings“, was in 

der Praxis beispielsweise eine Kinderverträglichkeitsprüfung von Gesetzen, Projekten und 

(politischen) Programmen bedeuten müsste (vgl. Committee of the Rights of the Child 2003: 

4, 11, Ziffer 45), und das in den verschiedensten Bereichen – von Familienpolitik über 

Raumordnung bis hin zur Entwicklungszusammenarbeit. Die KRK selbst definiert das 

Kindeswohl zwar nicht, „Grundzüge zu Funktionen und Tragweite der Bedeutung“ lassen 

sich laut Sax jedoch anhand von zahlreichen Allgemeinen Bemerkungen des UN-

Kinderrechteausschusses ermitteln (Sax 2009a: 43). Sax erkennt dabei vier grundlegende 

Funktionen des Kindeswohlgrundsatzes im Rahmen der KRK: die Analysefunktion, d.h. dass 

jegliche Maßnahmen, die Kinder direkt oder indirekt betreffen, im Vorhinein und im 

                                                           
12 Die Artikel (Art) beziehen ich, sofern nicht anders angegeben, auf die KRK. 
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Nachhinein im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Kinder analysiert und abgeschätzt werden 

müssen („child impact assessment“, „child impact evaluation“, vgl. Committee of the Rights 

of the Child 2003: 11, Ziffer 45); die Ankerfunktion, was ein „Mainstreaming einer 

Kinderrechtsperspektive“ bedeutet; die Verdeutlichungsfunktion, wodurch der 

Kindeswohlgrundsatz Schranken für die Interpretation der Kinderrechte und umgekehrt setzt; 

und die Eingriffsfunktion, d.h. der Kindeswohlgrundsatz ermöglicht konkret „Interventionen 

bei Gefährdung des Kindes“ (Sax 2009a: 43 ff.). 

Um dem Kindeswohlgrundsatz gerecht zu werden, bedarf es stets einer (fallspezifischen) 

Kindeswohlprüfung, um die betroffenen Interessen zu ermitteln und zu einer kindgerechten 

Entscheidung zu gelangen. Dies kann sowohl ein einzelnes Kind betreffen (z.B. bei einer 

Obsorgeentscheidung) als auch eine Gruppe von Kindern (z.B. beim Erlass eines Gesetzes 

über die Familienbeihilfe). Eine kindgerechte Entscheidung unter Berücksichtigung aller 

Aspekte einer Kindeswohlprüfung, insbesondere der Abschätzung der Folgen und 

Alternativen, ist gerade dort geboten, wo eine Entscheidung nicht oder nur mehr schwer 

rückgängig gemacht werden kann. Dies trifft insbesondere auf internationale Adoptionen zu, 

bei denen die KRK nicht nur verlangt, dass das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist, 

sondern dass dem Kindeswohl die höchste Bedeutung zukommt (Art 21). Sollte es bei einer 

Adoption sich widersprechende Interessen geben, sind daher stets jene des betroffenen Kindes 

entscheidend. Der UN-Kinderrechteausschuss betonte wiederholt, welch große Bedeutung 

dem Kindeswohl bei (Auslands-)Adoptionen zukommt (Tadler 2010: 37). 

 

Recht auf (Über-)Leben und Entwicklung 

Das Recht auf Überleben und Entwicklung (Art 6) ist eine zentrale Bestimmung der KRK. 

„Entwicklung“ ist laut UN-Kinderrechtsausschuss möglichst breit zu verstehen und umfasst 

die physische, geistige, spirituelle, moralische, psychische und soziale Entwicklung (vgl. 

Committee of the Rights of the Child 2003: 4). Die Vertragsstaaten haben das Überleben und 

die Entwicklung des Kindes „in größtmöglichem Umfang“ zu gewährleisten (Art 6), wobei 

bereits in der Präambel deutlich gemacht wird, „dass das Kind zur vollen und harmonischen 

Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und 

Verständnis aufwachsen sollte“ (KRK-Präambel, Absatz 6). Die Konvention erkennt dabei 

die Familie als „Grundeinheit der Gesellschaft und [natürliche] Umgebung für das Wachsen 

und Gedeihen […] der Kinder“ an (KRK-Präambel, Absatz 5), wobei der Begriff „Familie“ 

breit zu verstehen ist (siehe Kapitel 3.3.3). Wie Tadler anhand der Allgemeinen Bemerkungen 

des Kinderrechteausschusses klarstellt, muss das Recht auf Leben und Entwicklung auch 
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immer im Zusammenhang mit dem Recht auf Eltern und Familie gesehen werden (Tadler 

2010: 41). Es ist daher weder angemessen noch rechtens, in Berufung auf das Recht auf 

Überleben und Entwicklung des Kindes oder des Kindeswohls (Art 3), alternative Fürsorge 

der elterlichen bzw. familiären Fürsorge ungefragt vorzuziehen. An dieser Stelle sei auch 

nochmal auf die „Verdeutlichungsfunktion“ des Kindeswohlgrundsatzes verwiesen (siehe 

oben), wonach durch das Kindeswohl Schranken für die Interpretation der Kinderrechte und 

umgekehrt gesetzt werden. Sax veranschaulicht dies am Beispiel der Assimilierungspolitik der 

australischen Regierung, im Zuge derer bis in die 1970er Jahre „ca. 50.000 Kinder [von 

Aborigines] ihren Eltern, nicht zuletzt unter Berufung auf das ,Kindeswohl‘, auch 

zwangsweise […] abgenommen wurden, um sie [als Adoptivkinder] nach den Vorstellungen 

der weißen Mehrheitsbevölkerung zu erziehen und auszubilden.“ (Sax 2009a: 38) 

Kinderrechte bzw. das Kindeswohl dürfen nicht als Rechtfertigung für eine solche Politik 

herangezogen werden, verstößt sie doch gegen zahlreiche andere Bestimmungen der KRK 

(z.B. Diskriminierungsverbot, Minderheitenrechte, Recht auf Betreuung durch die Eltern 

usw.) (ebd.: 46). Ebenso läge die Annahme nahe, dass das Recht auf Überleben und 

Entwicklung des Kindes in einer globalisierten Welt so zu interpretieren sei, dass 

Auslandsadoption für viele Kinder der sogenannten „Dritten Welt“ angesichts des höheren 

Lebensstandards in den Zielländern und der als aussichtslos wahrgenommenen Lage in den 

Herkunftsländern eine adäquate „Lösung“ im Sinne des Kindeswohls darstelle. Auch hier darf 

das Kindeswohl nicht als Rechtfertigung missbraucht werden, um das Kind seiner Wurzeln 

und der damit zusammenhängenden Rechte zu berauben. Die Entscheidung, ob eine Adoption 

für das Kind angemessen ist, muss immer im Einzelfall gefällt werden und sollte nicht nur in 

der Armut der betroffenen Familie begründet sein (siehe Kapitel 3.3.3). 

 

Recht auf Partizipation 

Begreift man Kinder als Subjekte und RechtsträgerInnen, wie es die KRK vorsieht, so erkennt 

man, wie wichtig das Recht auf Partizipation und freie Meinungsäußerung des Kindes ist. 

Ohne eine entsprechende Berücksichtigung der Perspektive und Wünsche des Kindes bleibt 

das Kind ein Objekt ohne Handlungsmöglichkeiten. Art 12 Abs 1 stellt klar, dass es nicht 

ausreicht, dass die Meinung des Kindes gehört wird, sondern dass diese auch „angemessen 

und entsprechend seinem Alter und seiner Reife“ zu berücksichtigen ist. Dementsprechend 

fordert Art 12 Abs 2, dass das Kind in allen „Gerichts- oder Verwaltungsverfahren“, die es 

betreffen, selbst oder durch einen Vertreter gehört wird. Dies trifft auch auf 

Adoptionsverfahren zu, wobei zu bedenken ist, dass die Kinder zumeist im Säuglings- oder 
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Kleinkind-Alter sind. In einer richtungsweisenden Entscheidung hat jedoch der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Fall Pini u.a. vs. Rumänien festgestellt, dass den 

Wünschen der zum Zeitpunkt des Adoptionsverfahrens ca. 10-jährigen rumänischen Kinder 

Vorrang gegenüber den Interessen der Adoptiveltern zukomme. Die beiden betroffenen 

Kinder wollten in der Einrichtung in Rumänien bleiben, in der sie seit Jahren untergebracht 

und integriert waren und die auch für ihre physische, emotionale, pädagogische und soziale 

Entwicklung sorgen konnte. Der EGMR war der Meinung, dass es in ihrem Interesse sei, sie 

nicht gegen ihren Willen zur Adoption zu zwingen. Das Gericht stellte daher fest, dass – unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes, dass den Interessen der Kinder bei Adoptionen ein 

höherer Stellenwert zukam, als den Interessen der Adoptiveltern – die Kinder nicht gegen 

ihren Willen ins Ausland gebracht werden dürfen. Daher verletze die negative 

Adoptionsentscheidung der rumänischen Behörden, die dem Willen der Kinder Vorrang 

gaben, das Recht der Eltern auf Familienleben gemäß der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (Art 8 EMRK) nicht (EGMR 22.9.2004, 78028/01 und 78030/01, 

Pini u.a. vs. Rumänien). 

 

3.3.3 Familiäre Fürsorge – alternative Fürsorge – Adoption 

Familiäre Fürsorge 

Wie bereits erwähnt, erkennt die KRK die zentrale Stellung der Familie bereits in ihrer 

Präambel an (vgl. KRK-Präambel, Absatz 5-6). Gemäß Art 5 verpflichten sich die 

Vertragsstaaten zur Achtung der „Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder […] der 

Mitglieder der weiteren Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer für das 

Kind gesetzlich verantwortlicher Personen, das Kind bei der Ausübung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise 

angemessen zu leiten und zu führen.“ (Art 5) Hervorzuheben ist hier das breite Verständnis 

Familie, das nicht nur die Eltern umfasst, sondern auch die erweiterte Familie und die 

Gemeinschaft (community). Die KRK verbietet außerdem rechtswidrige Eingriffe in das 

Privatleben des Kindes und die Familie (Art 16). Grundsätzlich besteht also die Pflicht des 

Staates, sich möglichst nicht in die Gestaltung des Familienlebens einzumischen. Gleichzeitig 

ist es auch Pflicht der Vertragsstaaten (gemäß ihrer innerstaatlichen Verhältnisse und im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten), die Eltern entsprechend zu unterstützen, damit sie ihre Rolle 

auch wahrnehmen können (Art 18, 27), etwa durch Kinderbetreuungsdienste oder 

(finanzielle) Unterstützungsprogramme. Zu betonen ist allerdings, dass die Bestimmungen 
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über die familiäre Fürsorge stets vor dem Hintergrund von Art 3 (Kindeswohl) gesehen 

werden müssen (Tadler 2010: 70), weshalb familiäre Fürsorge unter bestimmten Umständen 

auch gegen das Kindeswohl verstoßen kann und alternative Betreuungsmöglichkeiten in 

Frage kommen können. 

 

Alternative Fürsorge 

Es gibt zahlreiche Faktoren aufgrund derer Kinder ohne Familie aufwachsen, wie z.B. Krieg 

und andere Notsituationen oder Tod (Tadler 2010: 43). Ebenso gibt es Fälle in denen Kinder 

innerhalb ihrer Familie gefährdet sind und eine alternative Betreuung im Sinne des 

Kindeswohls notwendig ist. Hier sieht die KRK Schranken für die Erziehungspflicht/-recht 

der Eltern und sonstiger verantwortlicher Personen vor, wenn die Trennung im Sinne des 

Kindeswohls notwendig ist und dies von den „zuständigen Behörden in einer gerichtlich 

nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren“ 

(Art 9 Abs 1) festgestellt wurde. Andernfalls darf das Kind jedoch nicht gegen den Willen der 

Eltern von ihnen getrennt werden. Im Hinblick auf das Verfahren muss auch auf das Recht 

des Kindes, seine Meinung zu äußern und am Verfahren teilzunehmen, Bedacht genommen 

werden (Art 9 Abs 2 iVm Art 12 Abs 2). Außerdem hat das Kind das Recht, bei einer 

Trennung von einem oder beiden Elternteilen Kontakt mit ihnen zu pflegen, es sei denn dies 

widerspräche dem Kindeswohl (Art 9 Abs 3). 

Bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Trennung von der Familie hat das Kind 

Anspruch auf „besonderen Schutz und Beistand des Staates“ und „andere Formen der 

Betreuung“ (Art 20 Abs 1). Laut Tadler ist hier ein entsprechend weites Verständnis von 

Familie gemäß Art 5 anzuwenden, das eben nicht nur Eltern bzw. die Kernfamilie umfasst 

(Tadler 2010: 45). Somit kommen alternative Formen der Betreuung nur in Frage, wenn auch 

im erweiterten Familienverband oder gegebenenfalls der jeweiligen community im Rahmen 

traditioneller Fürsorge keine Betreuung möglich ist (Committee on the Rights of the Child 

2006: 7). In diesem Fall kommt gemäß Art 20 (3) eine „Aufnahme in eine Pflegefamilie, die 

Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder […] die Unterbringung in einer geeigneten 

Kinderbetreuungseinrichtung“ in Frage (Art 20), wobei die Unterbringung in einer 

Einrichtung die Ultima Ratio sein sollte (Committee on the Rights of the Child 2006: 7). Bei 

der Wahl einer Fremdunterbringung sind jedoch auch „die erwünschte Kontinuität in der 

Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche Herkunft des 

Kindes gebührend zu berücksichtigen“ (Art 20 Abs 3). In diesem Zusammenhang sei 

nochmals das Beispiel der australischen Assimilierungs- und Adoptionspolitik gegenüber den 
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Aborigines erwähnt, die deutlich diesen Anforderungen wiedersprach (siehe Kapitel 3.3.2, 

Recht auf (Über-)Leben und Entwicklung). 

 

Adoption 

In einem eigenen Artikel widmet sich die KRK der Adoption: Gleich zu Beginn des 

entsprechenden Artikels wird klargestellt, dass dem Kindeswohl bei einer Adoption „die 

höchste Bedeutung“ zukommt (Art 21). Im Gegensatz zum allgemeinen Kindeswohlgrundsatz 

erfolgt hier also keine Interessensabwägung, das Wohl des Kindes geht jedenfalls vor. 

Interessen von potenziellen Adoptiveltern sind also nachrangig. Außerdem verlangt die 

Konvention, dass bestimmte Schutzbestimmungen eingehalten werden, die verhindern sollen, 

dass z.B. Kinder zur Adoption freigegeben werden, die fälschlicherweise als Waisen 

ausgegeben wurden oder deren Eltern der Adoption nicht wirksam zugestimmt haben (Art 21 

lit a). 

Die KRK bestimmt außerdem die Subsidiarität von internationaler Adoption, die als 

alternative Form der Betreuung nur in Frage kommt, wenn das Kind im Heimatland nicht 

vermittelt werden kann oder dort nicht in geeigneter Weise betreut werden kann. Die 

entsprechende Bestimmung (Art 21 lit b) gibt auch Aufschluss über die Hierarchie 

alternativer Betreuungsformen: Während Art 20 primär eine Betreuung von Seiten der 

Familie (inkl. erweiterter Familienverband, traditionelle Betreuung in der community etc.), 

sekundär Betreuung durch eine Pflege- oder Adoptivfamilie und nur als letzte Lösung 

institutionelle Betreuung vorsieht, stellt Art 21 lit b klar, dass Auslandsadoptionen nur in 

Frage kommen, wenn das Kind im Herkunftsland nicht „in einer Pflege- oder 

Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise betreut werden 

kann.“ (Art 21 lit b) Daraus kann geschlossen werden, dass selbst institutionelle Betreuung im 

Herkunftsland einer Auslandsadoption vorzuziehen ist. D.h. Auslandsadoption kommt nur in 

Frage, wenn gar keine geeignete Betreuung im Herkunftsland möglich ist. Dies legt auch Art 

20 Abs 3 nahe, der bei der Wahl einer geeigneten Betreuung die Berücksichtigung der 

ethnischen, religiösen, kulturellen und sprachlichen Wurzeln des Kindes verlangt (Tadler 

2010: 49). Die Berücksichtigung des Kindeswohls erfordert aber immer eine Entscheidung, 

die die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt, weshalb hinsichtlich der Hierarchie zwischen 

institutioneller Unterbringung im Heimatland und Auslandsadoption keine Generalaussage 

getroffen werden kann. 
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Weiters fordert die KRK, dass Kinder bei internationalen Adoptionen dieselben 

Schutzvorschriften genießen, welche für nationale Adoptionen gelten (Art 21 lit c) und dass 

die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen setzen, um jegliche unstatthaften 

Vermögensvorteile bei internationalen Adoptionen zu unterbinden (Art 21 lit d). 

Schlussendlich eröffnet die KRK die Möglichkeit, die Ziele von Art 21 mittels bi- und 

multilateraler Übereinkommen zu fördern und so sicher zu stellen, dass die Unterbringung 

von zuständigen Behörden oder Stellen durchgeführt wird (Art 21 lit e). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die KRK in Bezug auf internationale Adoptionen 

– neben den Regeln über die allgemeine Zulässigkeit der Adoption – lediglich rudimentäre 

Grundregeln enthält: Auslandsadoptionen dürfen demnach nur subsidiär zu alternativer 

Betreuung im Herkunftsland erfolgen, sie haben denselben Schutzbestimmungen wie 

nationale Adoptionen zu unterliegen und es dürfen keine unstatthaften Vermögensvorteile für 

die Beteiligten entstehen, d.h. das Kind darf im Grunde durch die Adoption nicht zur Ware 

werden, an der ein Beteiligter verdient. 

 

Exkurs: Armut und das Kindeswohl 

Wie bereits erwähnt muss jede Bestimmung der KRK über die Betreuung und Fürsorge vor 

dem Hintergrund des Kindeswohls gesehen werden. Art 9 und Art 20 beschränken außerdem 

explizit die familiäre Fürsorge in Fällen, in denen dies aufgrund des Kindeswohls notwendig 

ist. Im Lichte internationaler Adoptionen, die zumeist mit wirtschaftlichen Ungleichheiten 

zwischen Herkunfts- und Zielland sowie Herkunfts- und Aufnahmefamilie verbunden sind, 

stellt sich daher die Frage, ob Armut an sich das Kindeswohl derart gefährdet, dass eine 

Trennung aus dem Familienverband gerechtfertigt und alternative Betreuung vorzuziehen ist. 

Tatsächlich darf Armut aber nie als Rechtfertigungsgrund für die Herauslösung des Kindes 

aus seiner familiären Umgebung dienen. Dies stellt auch der UN-Kinderrechteausschuss klar: 

„In accordance with Art 27 of the Convention, the Committee urges States parties to ensure 

that poverty as such should not lead to the separation decision and to the out-of-home 

placement. It recommends that State parties take all necessary measures to raise the standard 

of living among families living in poverty” (Committee of the Rights of the Child 2006: 6, 

Ziffer 659, Hervorhebung des Verf.). 

Gemäß Art 27 hat jedes Kind ein Recht auf einen „seiner körperlichen, geistigen, seelischen, 

sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard.“ Dabei ist es Pflicht der 

Vertragsstaaten, die Eltern und andere für das Kind verantwortliche Personen, so zu 
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unterstützen, dass diese die für die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen 

sicherstellen können (Art 27). Art 27 ist somit ein typisches Versorgungsrecht (provision) 

(siehe Kapitel 3.3.1). Hier zeigt sich auch sehr deutlich, dass die KRK keineswegs die 

Bedeutung und Stellung Familie und die korrespondierenden Elternrechte und -pflichten 

negiert. Stattdessen soll sichergestellt werden, dass Familien ihre Verantwortung gegenüber 

ihren Kindern auch tatsächlich wahrnehmen können. Die Realität zeigt jedoch, dass Kinder, 

die in Armut leben, viel häufiger von ihren Familien getrennt leben, sei dies in alternativer 

Betreuung oder als Straßenkinder. Der UN-Kinderrechtsausschuss stellte in diesem 

Zusammenhang fest, dass dies aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen oft unfreiwillig 

geschieht (Committee of the Rights of the Child 2006: 6, Ziffer 658). Ebenso ist die Armut 

der Herkunftsfamilien oft ein entscheidender Faktor im Rahmen von Auslandsadoptionen. Die 

Verlassenheit von Kindern im globalen Süden ist zumeist eng verknüpft mit den schwierigen 

sozio-ökonomischen Verhältnissen der betroffenen Familien (siehe Kapitel 2.4). Dennoch 

sollte eine Auslandsadoption nicht ausschließlich in der Armut der Herkunftsfamilie 

begründet sein (vgl. Tadler 2010: 70).  

 

3.3.4 Recht auf Identität 

Die KRK schützt auch die Herkunft, den Namen, die Staatsangehörigkeit und die 

Familienbeziehungen des Kindes. In diesem Zusammenhang hat das Kind neben dem Recht 

auf einen Namen von Geburt an und dem Erwerb einer Staatsbürgerschaft auch ein Recht auf 

Eintragung in ein Geburtenregister und das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen 

betreut zu werden. Die Staatsbürgerschaft, der Name und die Familienbeziehungen als 

Bestandteile der „Identität“13 des Kindes müssen von den Staaten geachtet und gewahrt 

werden (Art 7-8). 

UNICEF schätzt, dass im Jahr 2007 etwa 51 Millionen Kinder bei ihrer Geburt nicht 

registriert wurden (UNICEF 2009: 5). Nachdem gerade nicht registrierte Kinder Gefahr 

laufen, Opfer von Entführung und Kinderhandel zu werden, erscheint das „Recht auf 

Identität“ im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen zentral. Oftmals sind es Straßen- 

und/oder Waisenkinder bzw. Kinder in Ländern, in denen es keine lückenlose 

Geburtenregistrierung gibt, die von skrupellosen MenschenhändlerInnen profitabel 

                                                           
13 Der Wortlaut von Art 8 (1) KRK („…Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und 
seiner […] Familienbeziehungen...“) legt nahe, dass die Aufzählung nicht als abschließend erachtet werden soll. 
Als weitere Elemente von Identität können ebenso Kultur, Religion, Sprache, Fähigkeiten, Geschlecht, sexuelle 
Orientierung usw. genannt werden. (vgl. Tadler 2010: 65) 
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„verwertet“ werden. Kinder, die offiziell nicht existieren, sind für Kriminelle schnelles Geld 

mit wenig Risiko. Umgekehrt weist Tadler auch darauf hin, dass durch Dokumentenfälschung 

im Rahmen von illegalen Auslandsadoptionen das Recht des Kindes auf Identität gemäß Art 7 

Abs 1 ebenso verletzt werde. Demnach seien illegale internationale Adoptionen sowohl Folge 

als auch Ursache für die Verletzung des Rechts auf Identität. (Tadler 2010: 62) Im Zuge von 

Adoptionen ist die möglichst lückenlose Dokumentierung der Vorgeschichte des Kindes aber 

nicht nur zentral, um etwaigen illegalen Praktiken vorzubeugen oder Aufzeichnungen über die 

Herkunft des Kindes für den Fall zu haben, dass solche Praktiken im Nachhinein aufgedeckt 

werden. Eine detaillierte Informationssicherung über den Hintergrund des Kindes erleichtert 

ihm später auch, seine Spuren zu suchen. Hier verbindet sich das Recht auf Identität im Sinne 

der KRK mit der sozialen, kulturellen bzw. persönlichen Identität des Kindes: Name, 

Staatsbürgerschaft, Geburtenregister, Familienbeziehungen – all das beantwortet zwar noch 

nicht die Frage „Wer bin ich?“, aber sie sind wichtige Grundlage für eine Spurensuche, die 

gerade bei Auslandsadoptionen zentral sein kann. 

 

3.3.5 Schutz vor Entführung, Verkauf und Handel mit Kindern 

Die Grundregeln, die Art 21 für (Auslands-)Adoptionen vorsieht, dienen vor allem der 

Vorbeugung von Missbrauch und illegalen Praktiken sowie allgemein dem Kindeswohl. 

Durch sie soll verhindert werden, dass Kinder im Rahmen von Adoptionen zum Spielball und 

Objekt von Interessen werden, die jenen des Kindes entgegen stehen. Die Vorschriften für die 

Voraussetzungen und Durchführung einer Auslandsadoption, der Subsidiaritätsgrundsatz und 

insbesondere das Verbot „unstatthafter Vermögensvorteile“ für die Beteiligten sollen 

Praktiken unterbinden, durch die das Kind zur Ware, also gleichsam verkauft bzw. gehandelt 

wird. Der Handel mit Kindern stellt eine der schwerwiegendsten Verstöße gegen die Rechte 

des Kindes dar, denn nicht zuletzt ist Kinderhandel Ausdruck einer fundamentalen Verletzung 

des Rechts des Kindes, als Subjekt und als Mensch geachtet zu werden. Die KRK sieht daher 

eigene Schutzbestimmungen gegen Kinderhandel vor: Neben Vorkehrungen gegen die 

wirtschaftliche, sexuelle und sonstige Formen der Ausbeutung (Art 32, 34, 36), sei dies im 

Rahmen von Kinderhandel oder auch unabhängig davon, sind die Mitgliedsstaaten auch zu 

Maßnahmen gegen „die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 

Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form“ verpflichtet (Art 35, Hervorhebung 

des Verf.). Damit umfasst der Artikel nicht nur Kinderhandel zum Zweck jener 

Ausbeutungsformen, die die Konvention kennt (wirtschaftliche und sexuelle Ausbeutung 

sowie andere Formen der Ausbeutung, Art 32, 34, 36), sondern zu jeglichem Zweck und in 
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jeglicher Form. Art 35 ist somit möglichst breit zu verstehen und umfasst auch Kinderhandel 

zum Zweck einer Adoption (vgl. Mezmur 2010: 6). 

 

3.3.6 Zusatzprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornographie 

Die Schutzbestimmungen der KRK hinsichtlich Kinderhandel und Ausbeutung wurden 

schließlich im Zusatzprotokoll betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution 

und die Kinderpornographie (OPSC), das in Österreich 2004 in Kraft trat, konkretisiert. Als 

„Verkauf von Kindern“ bezeichnet das Protokoll „jede Handlung oder jedes Geschäft, mit 

denen ein Kind gegen Bezahlung oder für eine andere Gegenleistung von einer Person oder 

Personengruppe an eine andere übergeben wird“ (Art 2 lit a). Konkret verlangt das Protokoll 

mindestens die Kriminalisierung des Verkaufs von Kindern einerseits zum Zweck der 

sexuellen Ausbeutung, Organentnahme und Arbeitsausbeutung (Art 3 lit a (i)), andererseits im 

Rahmen einer Adoptionsvermittlung, bei der die Zustimmung zur Adoption unstatthaft „unter 

Verstoß gegen die anwendbaren internationalen Übereinkünfte[14] betreffend die Adoption“ 

herbeigeführt wurde (Art 3 lit a (ii)). Damit sind Adoptionen gemeint, bei denen die 

Zustimmung zur Adoption durch eine/n VermittlerIn regelrecht erkauft wird. Außerdem 

verlangt das Übereinkommen, dass die Vertragsstaaten „alle geeigneten rechtlichen 

Maßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen [treffen] um sicherzustellen, dass alle an der 

Adoption  beteiligten Personen im Einklang mit den anwendbaren internationalen 

Übereinkünften handeln.“ (Art 3 Abs 5) Somit verlangt das Protokoll nicht nur Regelungen 

und Maßnahmen im Hinblick auf das Verhalten der VermittlerInnen, sondern aller Beteiligter 

(NGO-Group for the CRC 2010: 14). 

 

3.4 Die Konstruktion der „Anderen“ – Selbst- und Fremdbilder im 
globalen Kontext 

3.4.1 ((eo-) Kolonialismen 

Den Kräften von Angebot und Nachfrage folgend, wird bei der Mehrheit der 

Auslandsadoptionen ein Kind aus einem Land des globalen Südens in ein Land des globalen 

Nordens adoptiert. Auslandsadoptionen sind somit in der Regel mit wirtschaftlichen 

Ungleichheiten und daher Abhängigkeiten untrennbar verbunden. In der Literatur finden sich 

                                                           
14 Damit ist insbesondere das Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der internationalen Adoption gemeint (Haager Adoptionsübereinkommen, siehe 5.2). 
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im Zusammenhang mit Auslandsadoption deshalb auch Vorwürfe, die internationale 

Adoptionspraxis sei eine Form von (Neo-)Kolonialismus (vgl. Lange 2006: 69): 

Keine Organisation und kein Bewerberpaar darf das Recht haben, sich der Menschen wie im finstersten 
Kolonialismus zu bedienen, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Was früher der Sklavenmarkt und 
die Ausbeutung der Naturschätze und Ernten war, ist heute der Kindermarkt und die Ausbeutung der 
Arbeitskräfte. (Swientek 1994: 133) 

 

Mit solcherart Vorwürfen verbindet sich auch unweigerlich die Frage nach der Legitimation 

von Auslandsadoptionen und den ihnen zugrundeliegenden Motiven. Die Stellung des Kindes 

„aus dem Süden“ innerhalb eines Adoptionsprozesses muss somit auch in den 

globalgesellschaftlichen Kontext der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen in Herkunfts- 

und Zielland und den darauf basierenden Vorstellungen über die „Anderen“ und den 

entsprechenden Machtbeziehungen eingeordnet werden. Nicht zuletzt sind Formen von (Neo-

)Kolonialismus und Menschen- bzw. Kinderhandel wohl nur zwei Seiten einer Medaille, die 

geprägt ist von Herrschaft und Ausbeutung sowie Entmenschlichung, Ökonomisierung und 

Objektivierung der „Beherrschten“ oder „Gehandelten“. Bevor jedoch die Frage beantwortet 

werden kann, ob der Vorwurf des „Neokolonialimus“ im Zusammenhang mit 

Auslandsadoptionen gerechtfertigt ist, bedarf es einer Begriffsdefinition von „Kolonialismus“. 

Osterhammel definiert Kolonialismus wie folgt: 

Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen 
Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und kaum 
anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer Interessen 
getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der Regel 
sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren von ihrer 
eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen. (Osterhammel 2003: 21) 

 

Osterhammel räumt jedoch gleichzeitig ein, dass die postkoloniale Welt „Formen von 

Fremdbestimmung, Ausbeutung und kultureller Enteignung [kennt], für die der alte Begriff 

seine Nützlichkeit verloren hat.“ (ebd.: 124) Versteht man Kolonialismus jedoch breiter und 

nimmt man an, dass es formelle und informelle sowie direkte und indirekte Formen von 

Herrschaftsbeziehungen gibt, so können diverse Arten der Fremdbestimmung und 

Ausbeutung der heutigen Zeit durchaus mit dem Begriff (Neo-)Kolonialismus in Verbindung 

gebracht werden. Hier bietet sich vor allem der Plural „Kolonialismen“ an, der nicht nur die 

„klassische Inbesitznahme eines überseeischen Territoriums […] sondern informelle 

politische oder ökonomische Dominanz durch einflussreiche Staaten, internationale 

Organisationen und Konzerne […] ebenso [umfasst] wie interne Kolonialismen innerhalb 

eines Herrschaftsbereichs.“ (Englert/Grau/Komlosy 2006: 21, Hervorhebung des Verf.) 
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Die Praxis unterschiedlicher Kolonialismen ist klarerweise immer auch von einer gewissen 

Weltsicht der jeweiligen AkteurInnen geprägt. Osterhammel nennt drei Grundelemente des 

„klassischen“ kolonialistischen Denkens: „anthropologische Gegenbilder“ bzw. die 

Konstruktion von „inferiorer Andersartigkeit“; „Sendungsglaube und 

Vormundschaftspflicht“; und die „Utopie der Nicht-Politik“. (Osterhammel 2003: 112 ff.) 

Unter Sendungsglaube und Vormundschaftspflicht versteht Osterhammel die vielfach 

heraufbeschworene „Bürde des weißen Mannes“ bzw. die „doppelte moralische Pflicht, zum 

einen den Bewohnern der Tropen die Segnungen der westlichen Zivilisation zu bescheren, 

zum anderen die ,brachliegenden‘ Produktivkräfte in Übersee für den allgemeinen Nutzen der 

Weltwirtschaft zu aktivieren.“ (ebd.: 115) Kolonialherrschaft wurde in diesem 

Zusammenhang „als Geschenk und Gnadenakt der Zivilisation verherrlicht, als eine Art von 

humanitärer Dauerintervention.“ (ebd.: 116) Eine solche Sichtweise kann durchaus auch im 

Zusammenhang mit Auslandsadoptionen von Relevanz sein – nämlich genau dann, wenn in 

Berufung auf die Zustände im Heimatland eine moralische Verantwortung auf den Plan 

gerufen wird, mit der die „Intervention Adoption“ – ganz im Sinne des „Kindeswohls“ – 

gerechtfertigt wird. In diesem Zusammenhang sind es dann nicht die „,brachliegenden‘ 

Produktivkräfte in Übersee“, die genutzt werden, sondern das Kind, das zur Ressource wird. 

Mit „Utopie der Nicht-Politik“ meint Osterhammel andererseits die kolonialistische 

Vorstellung, man würde – frei von Politik – verwalten und ordnen, was ansonsten chaotisch 

sei (ebd). Dies ist im Hinblick auf Auslandsadoptionen insbesondere dort interessant, wo die 

„chaotische“ Situation im Heimatland als „natürlich“ angesehen wird und daraus geschlossen 

wird, dass die Adoption zur Rettung des Kindes nötig ist – ganz so wie zu Kolonialzeiten das 

Ordnen des Chaos. So argumentiert zum Beispiel die befragte Adoptivmutter, dass 

Auslandsadoptionen in Äthiopien nun einmal nötig seien, denn „[e]s ist nun einmal so, dass es 

eines der ärmsten Länder ist und es ist nun einmal so, dass Kinder auf der Straße krepieren. 

Das ist Tatsache.“ (IP-KsZ 2011: 13) 

Die Konstruktion von Fremdbildern und dem was Osterhammel „inferiore Andersartigkeit“ 

nennt, ist wiederum ein zentrales Thema postkolonialer Theorien, um das es im folgenden 

Kapitel gehen soll. 
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3.4.2 Postkoloniale Theorie: „Wir und die Anderen“ 

Viele bezeichnen es als das „,Gründungsdokument‘ der postkolonialen Theorie“ (Castro 

Varela/Dhawan 2005: 29): in Orientalism zeigt der palästinensische Literaturwissenschaftler 

Edward Said 1978 auf, wie europäische Kolonisatoren, Literaten, Wissenschaftler sowie 

Reisende, Journalisten und viele andere Europäer und Amerikaner den Orient als „Spiegel“ 

und Fremdbild des Okzidents konstruierten und somit erst schafften. Gleichzeitig zeigt Said 

aber auch, wie diese Konstruktion des Orients zur Selbstdefinition Europas bzw. des Westens 

beitrug. Den historischen Ursprung des Orientalismus sieht er in der Beherrschung des 

Orients durch die Briten und Franzosen, vor allem im Zeitraum zwischen Anfang des 19. 

Jahrhunderts bis zum Ende des zweiten Weltkrieges, als Amerika zum dominanten „Player“ 

wurde und den „Orientalismus-Diskurs“ weitgehend nach demselben Muster fortführte. (Said 

1978: 4) 

Ausgangspunkt für Saids Argumentation ist die These, dass es kein unpolitisches, 

unverfälschtes, „echtes“ Wissen gäbe, das jemand produzieren könne. Denn niemand könne 

sich als Mitglied einer Gesellschaft verleugnen, sodass stets die eigene gesellschaftliche 

Position und Klasse oder das eigene Weltbild in das fälschlicherweise als unpolitisch und 

„rein“ wahrgenommene Wissen fließen, das man produziert (ebd.: 10). Im Verhältnis 

zwischen Westen und Orient bedeute das, dass z.B. in europäische Romane oder 

Reiseberichte über “den Orient”  immer auch Vorstellungen, Vorurteile und Weltbild des 

(europäischen) Autors Eingang fanden (ebd.: 11). Damit fassten laut Said unweigerlich ein 

gewisses dichotomes geopolitisches Bewusstsein und europäische/amerikanische Interessen – 

eben der sogenannte Orientalismus – in diversen Texten, wie z.B. in soziologischen, 

wirtschaftlichen, philologischen Texten, Schul- oder Geschichtsbüchern, Fuß. Der 

Orientalismus verfestigte damit Vorstellungen des Orients und lieferte mit einem ganzen 

Kanon an Wissen über den Orient („Orientalist codifications“, ebd.: 67) gleichzeitig 

Argumentationsgrundlage für die Vormachtstellung des Westens, die vielfach auch als 

„Verantwortung“ oder „Bürde“ dargestellt wurde (ebd.: 33). Said betont dabei auch den 

Zusammenhang zwischen Wissen und Macht im Verhältnis zwischen dem Westen und dem 

Orient und stellt die Hypothese auf, dass im Rahmen des von ihm dargestellten 

„Orientalismus-Diskurses“ die europäische Kultur den Orient politisch, sozial, militärisch, 

ideologisch und wissenschaftlich nicht nur lenkte sondern so auch erst zu dem Orient machte. 

Dabei war es laut Said stets der Westen, der den Diskurs führte und den Orient orientalisierte. 

Diese Deutungshoheit des Westens führte laut Said auch dazu, dass der Orient nicht mehr frei 
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gedacht werden konnte. Alles, was über den Orient geschrieben und im Orient getan wurde, 

war unweigerlich dadurch beschränkt, was der Diskurs implizierte und durch ihn „gefiltert“ 

wurde. (ebd.: 3, 5) 

Zentral für sein Werk ist dabei Saids Annahme, dass die Beziehung zwischen dem Westen 

und dem Orient eine Beziehung von Macht, Herrschaft und Hegemonie sei (ebd.: 5). Said 

nutzt in diesem Zusammenhang den Hegemonie-Begriff Antonio Gramscis, wonach 

„kulturelle Hegemonie“ besteht, „wenn [eine herrschende Klasse] die ,politisch-moralische 

Führung‘ für sich reklamieren kann.“ (Bohle 2005: 204) In der Beziehung zwischen Westen 

und Orient konnte der Westen eine solche kulturelle Hegemonie im Sinne einer politisch-

moralischen Führung für sich beanspruchen und somit seine Vormachtstellung über 

Jahrhunderte hinweg sicherstellen (Said 1978: 7). 

Das Wissen über den Orient – über die orientalische “Rasse”, den orientalischen Charakter, 

die Kultur, Geschichte oder Traditionen des Orients – wurde laut Said über Jahrhunderte 

hinweg vom Westen geschaffen und weitergegeben, wodurch im Laufe der Zeit ein 

„orthodoxer Orientalismus” erschaffen wurde, dessen Inhalte nicht länger einer Begründung 

oder logischen Beweisführung bedurften (ebd.: 38 f.). So war es am Höhepunkt westlicher 

Kolonialherrschaft möglich, zu behaupten, dass unterworfene Rassen nicht fähig wären, selbst 

zu wissen, was gut für sie sei. Dem rational-logisch denkenden, liberalen, friedlichen, noblen 

und tugendhaften Europäer konnte der lethargische, irrationale, verkommene und kindliche 

Orientale gegenüber gestellt werden (ebd.: 36 ff., 40), ohne dass diese behaupteten 

Eigenschaften einer Begründung bedurften. Die Vormachtstellung des Westens und damit 

verbundene Unterlegenheit des Orients wurde laut Said zur allgemein akzeptierten und als 

wertfrei wahrgenommenen „scientific truth“ (ebd.: 67). Für Said ist Orientalismus damit auch 

der Wille und die Absicht, „das Fremde“ („den Orient“) zu verstehen, zu kontrollieren und zu 

manipulieren (ebd.: 11 ff.). 

Unbestritten ist Orientalism ein richtungsweisendes Werk der postkolonialen Theorien. Wie 

Valera und Dhawan feststellen, gilt Orientalismus „schon längst als generischer Begriff, der 

beschreibt, wie dominante Kulturen so genannte andere Kulturen repräsentieren und damit 

erst schaffen.“ (Castro Valera/Dhawan 2005: 30, Hervorhebung im Original) Die Relevanz 

von Orientalism beschränkt sich somit keineswegs auf den Orient bzw. asiatischen Raum, 

vielmehr kann der Orientalismus als theoretische Grundlage für die Analyse anderer 

(kolonialer) Diskurse fruchtbar gemacht werden, auch für den Adoptionsdiskurs und Bilder 

der „Anderen“ im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen. Kernpunkt Saids ist die 
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Repräsentation der Anderen durch den Westen als Merkmal kultureller Dominanz und die 

damit verbundene Konstruktion der Anderen, welche wiederum koloniale Herrschaft erst 

ermögliche (vgl. ebd.: 34). Vielfach wird Said jedoch vorgeworfen, selbst zur Verfestigung 

der Dichotomie Orient-Okzident beizutragen, indem er einseitig argumentiert und den Orient-

Diskurs als homogenen darstellt. Weder finden dem Orientalismus widersprechende Stimmen 

aus dem Westen Erwähnung, noch Widerstandsbewegungen der „Anderen“ (ebd.: 38 ff.). 

Saids Thesen zur westlichen Konstruktion des Orients wurden vielfach aufgegriffen und 

weiter entwickelt. Bekanntheit erlangte insbesondere Stuart Halls Untersuchung des 

Diskurses „des Westens und des Rests“ (Hall 2000: 137 ff.). Hall definiert den „Westen“ als 

historisch konstruierte Idee eines bestimmten „Gesellschaftstyp[s], der als entwickelt, 

industrialisiert, städtisch, kapitalistisch, säkularisiert und modern beschrieben wird.“ Als 

Konzept, als Denkwerkzeug, erlaube diese Idee des Westens, die Welt zu kategorisieren und 

zu klassifizieren. Außerdem liefere die Idee des Westens einen Maßstab, der Vergleiche mit 

den Anderen erlaubt und als Ideologie deren Bewertungen ermögliche. (ebd.: 138 f.) Damit 

wurde das Gegensatzpaar des Westens und des Rests geschaffen. Hall unterstreicht dabei die 

Wichtigkeit der Abgrenzung vom Anderen bzw. das Bewusstsein über dessen Andersartigkeit 

für die eigene Identität. Diese „binäre Opposition“ sei geradezu notwendig, um sich selbst zu 

definieren. (ebd.: 140 f.) Somit muss auch Fremdheit als „relationaler Begriff“ verstanden 

werden, der immer in Beziehung zur eigenen Identität steht (Schäffter 1991: 12). Dies haben 

Said und Hall sehr deutlich am Beispiels des Westens (vs. Orient bzw. den Rest) dargestellt. 

Die Andersartigkeit des Gegenübers ist auch notwendig, um die eigene Welt zu ordnen, so 

wie Vereinfachungen und Stereotype vielfach erforderlich sind, um sich und andere zu 

definieren und identifizieren (vgl. ebd.: 14 ff.). Gleichzeitig sind solche 

Konstruktionsleistungen aber auch immer eine Frage der Machtverhältnisse, da sich stets die 

Frage stellt, wer im konkreten Kontext über wen spricht, wer wen (als anders) definiert und 

wer wen repräsentiert. 

Die Frage nach dem „Wir und die Anderen“ stellt sich im Kontext dieser Arbeit in 

unterschiedlicher Weise, etwa aus Sicht der Adoptiveltern sowohl gegenüber dem Kind als 

auch dessen Herkunftsgesellschaft bzw. Herkunftsland. Neokolonialistische Einstellungen 

können sich beispielsweise in einer neu wahrgenommenen „Vormundschaftspflicht“ äußern, 

die gleichsam als  Eingriffslegitimation zum Wohle des Kindes dienen kann und 

Auslandsadoption zur humanitären Intervention erhebt. Die Darstellung der „Anderen“ (z.B. 

als unterentwickelt, arm, irrational oder unfähig, für Kinder zu sorgen) kann eine Grundlage 
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für eine solche „humanitäre Intervention“ bieten. So etwa berichtet eine Adoptivmutter 

darüber, dass das Herkunftsland ihres Adoptivsohnes „ein Alptraum“ sei und schwört sich, 

„jeden Weg zu beschreiten, auf dem ich Gabriel aus diesem furchtbaren Land bringen kann.“ 

(Willeke 1994: 74, zitiert nach Wuttke 1996: 75, Hervorhebung durch Wuttke) 

Umgekehrt stellt sich die Frage, ob man wirklich sämtliche AdoptivwerberInnen aus dem 

Norden unter den Generalverdacht stellen sollte, neue „KolonisatorInnen“ zu sein, wie es 

etwa Said mit den westlichen Schriftstellern tat. Jedenfalls spielt das Bild einer „glücklichen 

(westlichen) Kindheit“ hier wohl ebenso eine Rolle wie das Bild der als andersartig 

wahrgenommenen Herkunftsgesellschaft des Kindes, die z.B. als exotisch wahrgenommen 

werden kann oder auch als bitterarm und unfähig, für seine Kinder zu sorgen. Eingebettet in 

Bilder und Vorstellungen über „die Anderen“ sind somit auch immer die entsprechenden 

Kindheitsbilder. 

3.4.3 Das afrikanische Kind 

Die Kinder des globalen Südens, insbesondere Afrikas, sind auch in Europa allgegenwärtig: 

Große braune, wahlweise traurige oder fröhliche Augen erscheinen auf Plakaten und 

Webseiten und fordern zum Spenden für „arme Kinder“ auf. Nicht umsonst erfreuen sich 

etwa Patenschaftsprojekte ungebrochener Beliebtheit, denn ein Kind aus der Armut retten zu 

können, erscheint sinnvoll, konkret und machbar. Meinungen über Auslandsadoptionen 

folgen oft demselben Schema, weshalb es angemessen erscheint, sich der Konstruktion von 

Kindheitsbildern und Bildern der „Anderen“ auch unter diesem Gesichtspunkt zu nähern. 

Wie Cheney in ihrem Artikel „Deconstructing Childhood Vulnerability“ darstellt, dient der 

Begriff „Childhood Vulnerability“ oft als Oberbegriff, um etwa Kinder in Afrika (z.B. als 

verlassene Kinder, Waisenkinder oder Aidswaisen) als Zielgruppe (bzw. Zielobjekte) für 

Entwicklungsprojekte und humanitäre Interventionen zu definieren, wobei das Konzept der 

Vulnerabilität des Kindes dabei zumeist mit Armut verbunden werde (Cheney 2010: 4 f.). 

Diese Entwicklung wird aber auch kritisch gesehen: „[C]ritics of the proliferation of NGOs 

believe that it depoliticizes the structural roots of poverty by focusing on vulnerable 

populations rather than on transforming the structures that give rise to their vulnerability.” 

(ebd.: 5 f.) Im aktuellen populären Diskurs würden somit sowohl Armut als auch die “aid 

industry” entpolitisiert, obwohl beide im höchsten Maße politisch seien. (ebd.: 5) Die Staaten 

würden durch die Arbeit der NGOs aus der Verantwortung genommen und strukturelle 

Ursachen von Armut und Gewalt sowie die ihnen zugrundeliegenden Machtstrukturen erst gar 
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nicht diskutiert. (ebd.: 6). Armut in Afrika wird so zur vorgefundenen, unpolitischen Tatsache 

und afrikanische Kinder zu Opfern, die es zu „retten“ gilt.15 Damit verbunden sei auch immer, 

dass ÜBER die “Anderen“ (die hilflosen, die schwachen, die „verwundbaren“) geredet und 

entschieden werde, während etwa lokale Erfahrungen vernachlässigt würden. (vgl. ebd.) Erst 

Recht trifft das natürlich auf jene Bevölkerungsgruppe zu, der oft auch innerhalb westlicher 

Gesellschaften nicht zugestanden wird, für sich selbst sprechen zu können: “It is precisely 

because they are children, innocent and unable to fend for themselves, that they deserve 

intervention. In part, this is achieved by reinstating children’s victimhood.“ (ebd., 

Hervorhebung des Verf.) 

 

3.5 Zusammenfassung 

In den vorangegangen Kapiteln wurde zunächst das westliche Kindheitsbild in seiner 

historischen Entwicklung dargestellt. Demnach wurde Kindheit lange Zeit lediglich als 

Entwicklungsstadium und als „natürliches Phänomen“ verstanden, in dessen Kontext Kinder 

als unfertige Erwachsene allenfalls zu schützen und zu erziehen seien. Wenngleich die UN-

Kinderrechtskonvention von diesem Kindheitsbild abrückte und stattdessen Kinder als soziale 

AkteurInnen, Subjekte und RechtsträgerInnen von zahlreichen Rechten in den Mittelpunkt des 

Interesses stellte, so werden Kinder auch heute noch vielfach als Schutzobjeke 

wahrgenommen. Dies zeigt nicht zuletzt auch das Konzept der „childhood vulnerability“ im 

Zusammenhang mit der Stellung von Kindern in den Ländern des Südens innerhalb der 

Entwicklungszusammenarbeit. Eine solcherart konstruierte oder wahrgenommene „childhood 

vulnerability“ kann klarerweise auch westliche Bilder von potenziellen Adoptivkindern aus 

dem globalen Süden und die Wahrnehmung ihrer Hilfsbedürftigkeit prägen, wobei derartige 

Wahrnehmungen immer auch in westliche Bilder der „Anderen“ eingebettet sind. Gleichzeitig 

birgt die Objektivierung des Kindes immer auch die Gefahr, dass nicht das Kind und seine 

Rechte im Mittelpunkt der Adoption stehen und dass das Kind zum Spielball von fremden 

Interessen wird – sei es die Nachfrage nach Adoptivkindern auf Grundlage eines nicht 

erfüllten Kinderwunsches oder die finanziellen Interessen von Menschen, die das 

Ungleichverhältnis zwischen Nord und Süd und die Not Einzelner ausnützen. Strukturell 

gesehen kristallisiert sich in diesem Ungleichgewicht und der Rolle der Nachfrage bei 

                                                           
15 Hier zeigen sich im Übrigen deutliche Parallelen zu Osterhammels „Utopie der Nicht-Politik“ als 
Charakteristikum kolonialistischen Denkens (siehe 3.3.1). 
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Auslandsadoptionen und Kinderhandel auch die Frage nach neokolonialen 

Ausbeutungsverhältnissen. 

In den folgenden Kapiteln wird nun analysiert, ob und inwieweit die dargestellten Konzepte 

kolonialistischen Denkens seitens der AdoptivwerberInnen und -eltern mitschwingen und 

welchem Zweck diese dienen. Die zentralen Kategorien für die Analyse sind daher der Inhalt, 

Kontext und Zweck von Kindheitsbildern und den Bildern der „Anderen“ (d.h. wie wird über 

die „Anderen“ gesprochen, in welchem Kontext wird über sie gesprochen und welchen Zweck 

haben die jeweiligen Zuschreibungen im Adoptionskontext?). Als Referenzrahmen dienen 

dabei die theoretischen Vorüberlegungen über kolonialistische Denkmuster sowie die Stellung 

des Kindes im Hinblick auf seinen Subjektstatus bzw. seine Objektivierung. In diesem 

Zusammenhang soll letztlich auch untersucht werden, welche Rolle die Nachfrage nach 

Kindern im Rahmen internationaler Adoptionen und im Zusammenhang mit Kinderhandel 

spielt. 
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4. Die „(achfrage-Seite“ von Auslandsadoptionen 

 

4.1 Die WerberInnen 

Um Rolle der Nachfrage nach Kindern im Rahmen internationaler Adoptionen und im 

Zusammenhang mit Kinderhandel zu untersuchen, bedarf es zunächst jedoch einer 

Auseinandersetzung mit der Frage, wer überhaupt aus dem Ausland adoptiert und aus 

welchen Gründen. Wer sind also jene Menschen, die den zumeist mühsamen, bürokratischen 

und oft zermürbenden Weg der Auslandsadoption gehen? Zwar gibt es den oder die typische 

AdoptivwerberIn nicht, dennoch lassen sich gerade bei Auslandsadoptionen gewisse 

Gemeinsamkeiten unter den WerberInnen erkennen. So ist zum Beispiel das Alter von 

WerberInnen für Auslandsadoptionen in der Regel höher als jenes von WerberInnen für 

Inlandsadoptionen. Das hat auch damit zu tun, dass im Ausland oft liberalere Gesetze 

hinsichtlich der Altersgrenzen gelten, als das in Österreich der Fall ist. Derartige 

Altersgrenzen sind dabei entweder relative Altersgrenzen im Verhältnis zum Alter des 

potenziellen Adoptivkindes oder absolute Altersgrenzen, die bis zu 60 Jahre erreichen können 

(vgl. United Nations 2009: 36 f.). In Österreich gilt eine Obergrenze von etwa 45 Jahren bzw. 

ein Altersunterschied von Eltern und Kind von etwa 40 Jahren, sodass eine Adoption eines 

Säuglings in diesem Alter in der Regel nicht mehr möglich ist (vgl. IP-JWF 2011: 18). Wie 

schon erwähnt, ist die Anzahl der BewerberInnen für eine Adoption in Österreich wesentlich 

höher als die Anzahl der zur Adoption freigegebenen Kinder. Ältere WerberInnen haben unter 

solchen Umständen Nachteile und für viele ist ihr Alter auch ein ausschlaggebender Grund, 

aus dem Ausland zu adoptieren (IP-KsZ 2011: 1 f.). AdoptivwerberInnen für 

Auslandsadoptionen sind in Österreich daher zumeist zwischen 35 und 45 Jahre alt (vgl. Sax 

2008: 17; IP-EfK 2011: 7). 

Die Vertreterin von Eltern für Kinder erwähnte außerdem, dass sie relativ häufig auch mit 

WerberInnen zu tun habe, wo ein Teil Wurzeln im Ausland habe, wobei das nicht 

notwendigerweise das Land sei, aus dem adoptiert werden soll (IP-EfK 2011: 7). Viele unter 

ihnen haben auch ein Naheverhältnis zu einem bestimmten Land, sei es aus beruflichen 

Gründen oder aus privaten Gründen. Andere wiederum kennen Paare, die aus dem Ausland 

adoptiert haben und interessieren sich deshalb für eine Auslandsadoption. (vgl. IP-JWF 2011: 

22; IP-EfK 2011: 7 f.) 
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Obwohl WerberInnen für Auslandsadoptionen aus allen sozialen Schichten stammen, sind sie 

tendenziell eher Angehörige der Mittel- oder Oberschicht (vgl. Lange 2006: 21). 

Untersuchungen bestätigen, dass sie außerdem über einen überdurchschnittlichen 

Bildungsstand verfügen, oft AkademikerInnen sind, über ein hohes Einkommen verfügen und 

in sehr guten Wohnverhältnissen leben (ebd.: 78 f.). Dass eher Angehörige der Mittel- und 

Oberschicht adoptieren, ist wohl einerseits auf die zum Teil hohen Kosten von 

Auslandsadoptionen zurück zu führen. Lange vermutet außerdem, dass dies auch damit 

zusammenhänge, dass die Anzahl der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch in 

bildungsferneren Schichten aufgrund kürzerer Schul- und Ausbildungswege und der damit 

verbundenen früheren Familiengründung geringer sei, als in der Mittel- und Oberschicht, da 

die Fruchtbarkeit in jungen Jahren höher sei (ebd: 21). Dahingegen bemerkte die befragte 

Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin, dass „die ungewollte Kinderlosigkeit […] durch alle 

Schichten“ gehe und sie WerberInnen mit den verschiedensten sozialen und beruflichen 

Hintergründen kenne. Sie sieht andere Gründe, warum eher Angehörige der Mittel- oder 

Oberschicht im Ausland adoptieren: „Für die internationale Adoption, sich das zuzutrauen, 

das muss sicher jemand sein, der […] beweglicher ist, was Reisen, möglicherweise 

Sprachkenntnisse oder so, anbelangt. Sicher eher in der Mittelschicht, was auch immer das ist, 

angesiedelt.“ (IP-JWF 2011: 20) Ähnliches weiß die Vertreterin des freien 

Jugendwohlfahrtsträgers Eltern für Kinder über die WerberInnen zu berichten, die ihrer 

Erfahrung nach zumeist weltoffene Menschen seien, viel reisen, mehrere Sprachen sprechen, 

im Ausland gearbeitet hätten und generell eher selbstständige Menschen seien, die sich z.B. 

auch nicht so leicht von Bürokratie abschrecken lassen würden (IP-EfK 2011: 7). Es scheint, 

als seien Selbstständigkeit, ein gewisses Durchsetzungsvermögen (vgl. Lange 2006: 23) und 

der damit zusammenhängende Gestaltungswille bzw. das „Nichthinnehmen von 

schicksalshaften Gegebenheiten“ (ebd.: 22) oft Charakteristiken von Personen, die aus dem 

Ausland adoptieren möchten.  

 

4.2 Kinderwunsch – Wunschkind 

Für die Mehrheit der WerberInnen ist ihr unerfüllter Kinderwunsch diese „schicksalshafte 

Gegebenheit“, die sie eben nicht hinnehmen wollen: Über 90% von ihnen entschließen sich 

aufgrund ihrer eigenen Unfruchtbarkeit zur Adoption eines Kindes (Lange 2006: 12; Bach 

1994: 109), wobei Unfruchtbarkeit auch Paare betreffen kann, die bereits ein oder mehrere 

Kinder haben (IP-JWF 2011: 16). Oft gehen der Entscheidung, zu adoptieren, auch jahrelange 
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Versuche voraus, ein Kind auf natürliche oder auf künstliche Weise im Rahmen der 

Reproduktionsmedizin zu bekommen. Der nächste Schritt ist bei manchen noch die 

Inlandsadoption – ein Weg, der oft aufgrund der geringen Chancen (siehe Kapitel 2.3) 

zugunsten der Auslandsadoption verlassen wird. 

Die Unfruchtbarkeit und der unerfüllte Kinderwunsch werden zumeist als Kränkung und 

Verlust empfunden, die Emotionen der ungewollt Kinderlosen reichen dabei von Schock, 

Verleugnung, Wut und Schuldgefühlen über Scham und Verzweiflung bis hin zu Isolation 

und Trauer (IP-JWF 2011: 17, Winkler 1994: 34 ff.). Die befragte Vertreterin der 

Jugendwohlfahrt spricht in diesem Zusammenhang von „Trauerphasen“ (vgl. auch BMSK 

2005: 5), die es erst zu verarbeiten gälte (IP-JWF 2011: 17). ExpertInnen sind sich einig, dass 

nach der Erkenntnis darüber, dass man selbst keine Kinder bekommen kann, erst einmal die 

„als überaus wichtig eingestufte Phase der Verarbeitung der Kinderlosigkeit“ durchlaufen 

werden muss, bevor man ein fremdes Kind annehmen kann (Lange 2006: 19). Denn eine 

„Lösung“ für die Unfruchtbarkeit ist die Adoption nicht, im Gegenteil, braucht es doch eine 

„Integration von Unfruchtbarkeit in das Leben, ohne daß dieses Thema das Leben weiterhin 

übermächtig bestimmt.“ (Winkler 1994: 41) Dies ist nicht zuletzt oft auch bestimmend für das 

Glücken oder Scheitern einer Adoption. Denn die Adoptionszufriedenheit und das 

Selbstbewusstsein der Beteiligten, insbesondere auch des adoptierten Kindes, hängen auch 

stark damit zusammen, ob ein Kind als einzigartiges Wesen, als Individuum und Subjekt 

wahrgenommen wird oder bloß als Ersatz oder Mittel zum Zweck zur Erfüllung eines auf 

andere Weise nicht erfüllbaren Kinderwunsches. (vgl. Lange 2006: 20) Wird die Adoption 

nur als „Lösung“ der ungewollten Kinderlosigkeit gesehen, besteht auch die Gefahr, dass das 

Adoptivkind aus dem Ausland zum „Kind dritter oder vierter Klasse“ wird (nach der 

gescheiterten natürlichen und künstlichen Empfängnis eines leiblichen Kindes und dem oft 

nicht erreichbaren Inlandsadoptionskind) (vgl. IP-JWF 2011: 17; IP-KsZ: 2). Eine andere 

Gefahr ist, dass in solchen Situationen oft auch sehr hohe Erwartungen an die „Lösung“ 

Adoptivkind gestellt werden (vgl. Winkler 1994: 36 f.). Die Annahme eines Kindes aus dem 

Ausland geht zumeist aber mit ganz speziellen Herausforderungen einher. Sie ist kein 

„Ersatz“ für das leibliche Kind, sondern eine spezifische Form der Elternschaft mit 

Herausforderungen, denen die Eltern gewachsen sein müssen, damit die Eltern-Kind-

Beziehung gelingt und das Kind sich entsprechend seiner Fähigkeiten und Bedürfnisse 

bestmöglich entwickeln kann. Solche Herausforderungen ergeben sich u.a. durch 

medizinische und entwicklungspsychologische Aspekte wie etwa 

Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten oder einem schlechten 
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gesundheitlichen Zustand aufgrund von Mangelernährung, Krankheiten und Deprivation 

sowie Herausforderungen im Hinblick auf die Identitätsfindung und 

Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und der möglichen Konfrontationen mit Rassismus 

und Ausländerfeindlichkeit im Zielland (vgl. Lange 2006: 78 ff.). Der Wunsch nach einem 

„farbigen Kind“ (adoptionsberatung.at 2003) aus Afrika sollte daher immer auch im Hinblick 

auf die eigenen Ressourcen und Fähigkeiten, mit den oben genannten Herausforderungen 

umgehen zu können, hinterfragt werden. Jedenfalls sollte aber die Verarbeitung der 

Kinderlosigkeit abgeschlossen sein, bevor man ein fremdes Kind annimmt. Die Überwindung 

der „Kränkung“ durch die eigene Unfruchtbarkeit bzw. Kinderlosigkeit ist aber oft nicht 

einfach, denn sie bedeutet auch einen Kontrollverlust, und das in einer Gesellschaft in der 

„Planbarkeit und Gestaltung […] wesentliche Momente des modernen Daseins“ (Winkler 

1994: 33) sind. Gleichzeitig scheint die ungewollte Kinderlosigkeit aber nach wie vor ein 

tabuisiertes Thema zu sein. Doch Kinder und Familie sind für viele Menschen immer noch ein 

fixer Bestandteil der eigenen Lebensplanung und die Erwartungshaltung an die eigene 

Leistungsfähigkeit und jener des eigenen Körpers ist groß. In diesem Zusammenhang kann 

ein Kind zum Ehrgeizprojekt werden, zum Wunschkind im eigentlichen Sinne. (vgl. Lange 

2006: 16; Bockheimer-Lucius 1994: 18) 

Es ist sehr wichtig, sich dieser persönlichen und psychologischen Dimension von 

Unfruchtbarkeit und unerfülltem Kinderwunsch in den Zielländern bewusst zu werden, wenn 

man über den Zusammenhang von Auslandsadoption und Kinderhandel spricht. Denn 

Ursprung des Gedankens, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren, ist in den meisten Fällen 

die ungewollte Kinderlosigkeit, die viele mit einer Adoption zu „lösen“ oder zu bewältigen 

versuchen. Unter einem solchen enormen Druck, ein Kind zu „bekommen“, ist es oft nur ein 

kleiner Schritt zur Objektivierung und Ausbeutung von Kindern. Eine Nachfrage, die mit viel 

Nachdruck nach einem passenden Angebot sucht, wird dieses unter den Rahmenbedingungen 

der globalen Ungleichheit auch finden. Doch „[d]ie Auseinandersetzung mit 

Unfruchtbarkeit/ungewollter Kinderlosigkeit darf nicht zu einer Strategie der 

Kindesbeschaffung verkommen, die sich an der Mentalität des Machbaren und Kaufbaren 

orientiert und einen Zwang zur Auflösung des Problems beinhaltet.“ (Winkler 1994: 41) Die 

Subjektstellung des Kindes muss gerade unter solchen Rahmenbedingungen mit allen Mitteln 

bewahrt werden, geht es doch darum Eltern für Kinder zu finden, nicht darum, einen 

Kinderwunsch von ungewollt Kinderlosen zu erfüllen. Im Rahmen einer Adoption, bei der die 

Interessen des Kindes gemäß den Anforderungen der KRK immer vor jenen anderer 

Beteiligter stehen, ist das Kind ein Subjekt und Rechtsträger mit eigenen Bedürfnissen und 
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vor allem mit einer unantastbaren Würde. Diese ist aber gerade dann in Gefahr, wenn das 

Kind zum Objekt einer Sinnstiftung oder als Leistungsziel wird und die Gefahr besteht vor 

allem dort, wo enormer Aufwand zur Erreichung dieses Zieles „Kind“ betrieben wird. Wenn 

aber die unbedingte Erfüllung des eigenen Kinderwunsches unreflektiert im Vordergrund 

steht, kann das dahinterstehende Kindheitsbild kaum jenem der KRK entsprechen, denn ein 

Kind kann nicht gleichzeitig als Subjekt und Mittel zum Zweck betrachtet werden. Die 

Grenzen zwischen der Objektivierung des Kindes und Kinderhandel sind unter solchen 

Rahmenbedingungen fließend, wie das folgende Zitat zeigt: 

[I]ch sehe mich ja selber vor zehn Jahren. Es war mir scheißegal, was die mir erzählen. Ich werde es 
schaffen, ich werde es schaffen, ich will ein Kind haben! Her mit dem Kind so schnell wie möglich! Und 
wenn du mir sagst, es ist ok… dann glaube ich dir, es ist ok. (IP-KsZ 2011: 13) 

 

Mit der Frage nach der Objektivierung des Kindes verbindet sich auch immer die Frage nach 

dem zugrundeliegenden Motiv für den Adoptionswunsch. Es ist den WerberInnen wohl nicht 

vorzuwerfen, dass am Anfang beinahe jeder Entscheidung für eine Adoption das Bedürfnis 

nach der Befriedigung des eigenen Kinderwunsches steht. Doch im Laufe eines 

Vorbereitungsprozesses müssen sich die WerberInnen langsam auf die Perspektive des 

Kindes einlassen lernen, damit bei einer Adoption auch das Kind und seine Rechte und 

Bedürfnisse im Zentrum stehen können. Dabei geht es einerseits natürlich um Verarbeitung 

der eigenen Kinderlosigkeit bzw. Unfruchtbarkeit, andererseits aber auch darum, sich mit den 

eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten ehrlich zu beschäftigen und diese in 

Verhältnis zu den Bedürfnissen und Rechten des potenziellen Adoptivkindes zu setzen. Der 

eigene Kinderwunsch muss auch in der sozialen Realität des Herkunftslandes kontextualisiert 

werden. Denn zwischen dem eigenen Wunschkind und der Realität können erhebliche 

Diskrepanzen liegen. In Kapitel 2.4 wurden bereits die sozialen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen analysiert, unter denen Kinder in den Herkunftsländern verlassen, zu 

Waisen oder zur Adoption freigegeben werden. Diese Rahmenbedingungen sind immer auch 

Teil der Geschichte des Kindes und können sein späteres Leben weiter beeinflussen. Das 

potenzielle Adoptivkind kann diverse Traumata oder bleibende Schäden aufgrund von 

Krankheit oder Deprivation erlitten haben, es kann an Hospitalismus und seinen Folgen oder 

an physischen und psychischen Störungen leiden (BMSK 2005: 5 f.). Der physische und 

psychische Zustand des Kindes ist dabei auch immer in seine familiäre und soziale Geschichte 

eingebettet. Das gesunde Findelkind ohne „Ballast“ mag zwar den Idealvorstellungen der 

WerberInnen entsprechen, die Realität sieht aber zumeist anders aus. Hoch sensible Themen 

wie Inzest, Vergewaltigung und HIV können ebenso zu seiner Vorgeschichte zählen, wie die 
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„arme“ leibliche Familie, die ihr Kind unter anderen Umständen vielleicht selbst aufgezogen 

hätte. Mit einer Auseinandersetzung mit solchen Themen sind unmittelbar auch jene Fragen 

verbunden, die oft Inhalt von Adoptionsvorbereitungskursen sind: Was will ich? Was traue 

ich mir zu? Und mit welcher Vorgeschichte des Kindes kann ich leben? (vgl. ebd.: 6 ff.) Jede 

der drei im Rahmen der Recherche zu dieser Arbeit befragten Expertinnen betonte – ebenso 

wie ExpertInnen in der Literatur – die Wichtigkeit dieser Überlegungen, wenn auch mit zum 

Teil unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Die Vertreterin von Kinder sind Zukunft, selbst 

Adoptivmutter, erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Wunsch nach einem bestimmten 

Geschlecht des Kindes und meint, dass es klug sei, auf einen Geschlechterwunsch zu beharren 

und nur das zu nehmen, wo man glaubt, „den besten Erfolg“ zu haben, denn man hätte ja 

schon „genug Schwierigkeiten auf [dem] […] Weg zur Kindererziehung.“ (IP-KsZ 2011: 8) 

Dass man die Wünsche von AdoptivwerberInnen hinsichtlich gewisser Charakteristika des 

Kindes nicht ignorieren sollte, bestätigen indes viele ExpertInnen, denn die „Umpolung“ auf 

ein Kind, das nicht den Vorstellungen der WerberInnen entspricht, kann gefährlich sein: 

„Untersuchungen belegen, dass das Scheitern einer Adoption überproportional in den 

Familien zu beobachten ist, in denen das Kind von den ursprünglich geäußerten Vorstellungen 

der Adoptiveltern (Alter, Hautfarbe, Gesundheitszustand) stark abweicht.“ (Lange 2006: 33) 

Gleichzeitig wirft eine solche Adoption, die von sehr spezifischen Vorstellungen über das 

Kind ausgeht, auch ethische Fragen auf: Wie kann in einer Adoptionspraxis, in der 

„Wunschkinder“ vermittelt werden, noch die Würde des einzelnen Kindes als Individuum und 

Subjekt bewahrt werden? Und was ist mit jenen Kindern, die nicht den Vorstellungen und 

Anforderungen der meisten AdoptivwerberInnen entsprechen und ihrer Würde und ihren 

Rechten? Abgesehen von diskriminatorischen Effekten birgt eine derartige Praxis aber auch 

die Gefahr, als regelrechte „Baby-Bestellung“ den Kinderhandel zu fördern. Dies betont auch 

die Vertreterin des freien Jugendwohlfahrtsträgers Eltern für Kinder: 

Es gibt sicher Länder, ich denke es war früher zumindest in Kambodscha, wo sich alle Adoptivwerber 
kleine Mädchen wünschen […]. Dann kann das in Ländern, wo das sehr instabil ist, passieren, dass kleine 
Mädchen besorgt werden. […] Und wenn das dann noch mit dem Lebensalter sehr eng ist, ist das eine 
Bestellung und das kann man nicht machen! (IP-EfK 2011: 14) 

 

Deshalb würden Geschlechterwünsche von Fachstellen nur dann akzeptiert, wenn besondere 

Gründe vorliegen – z.B. wenn schon ein Kind in der Familie lebt (in der Regel ist es besser 

für die Entwicklung der Kinder, wenn dann gegengeschlechtlich vermittelt wird) oder wenn 

aus einem Land adoptiert wird, wo hauptsächlich Mädchen zur Adoption freigegeben werden 

(z.B. Indien oder China) (ebd.). Grundsätzlich ist aber bei sehr konkreten Wünschen der 
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AdoptivwerberInnen Vorsicht geboten. Dass man mit den eigenen Vorstellungen des 

„Wunschkindes“ kriminelle Praktiken unterstützen kann, räumt dabei auch die befragte 

Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft ein:  

Die in Äthiopien sind nicht deppert, die machen die Geschichten genauso, wie wir's wollen. Wenn wir nur 
Waisenkinder adoptieren wollen oder weggelegte Findelkinder, dann werden wir halt überdimensional 
viele Findelkinder bekommen in verschiedenen Altersklassen. […] Weil nur wo Nachfrage ist, kommt das 
Angebot. […] Und man will natürlich kleine gesunde Kinder… (IP-KsZ 2011: 17) 

 

Dieses Spannungsfeld zwischen Angebot und Nachfrage erschwert die Abgrenzung zwischen 

legalen, grauen und schwarzen Märkten bzw. Kinderhandel. Denn selbst wenn man 

„kriminelle Praktiken der Beschaffung von Kindern zur Adoption sowie solche [ausnimmt], 

die […] als Grundsätze guter Praxis der Adoptionsvermittlung widersprechend 

gekennzeichnet wurden, dann ist es eben die Rolle des Marktes, die umstritten bleibt.“  

(Albrecht 2005: 116) Dass Auslandsadoption immer auch mit einer gewissen 

Kommerzialisierung zu tun hat, dürfte den meisten AdoptivwerberInnen zumindest latent 

bewusst sein oder im Laufe der Adoption bewusst werden, wie auch die folgende Aussage 

einer Adoptivmutter zeigt: 

„Am Morgen nach unserer Ankunft kamen wir zum Frühstück in den Speisesaal – und blieben entgeistert 
auf der Schwelle stehen. Dieser Speisesaal war voll mit westlichen Paaren, die gekommen waren, um ihre 
Adoptivkinder abzuholen. Da wurde uns klar, was hier für eine Wirtschaftsmaschinerie läuft.“ (Kraus 
2011) 

 

KritikerInnen von Auslandsadoptionen konstatieren in diesem Zusammenhang immer wieder 

die Verbindung mit Ausbeutungsmechanismen: „Die Kommerzialisierung der 

Auslandsadoption muß in einem Zuge mit der erneuten Kolonisierung der Dritten Welt durch 

Sex-Tourismus und Heiratshandel betrachtet werden.“ (Wils 1994: 289) Der Vorwurf wiegt 

schwer und dürfte auch den meisten Adoptiveltern nicht unbekannt sein. Viele wehren sich 

daraufhin mit dem Hinweis auf die „gute Sache“, wären doch viele Kinder ohne 

Auslandsadoptionen ihrem traurigen Schicksal aus Armut und Elend überlassen. Im Zuge 

einer derartigen Rechtfertigungshaltung finden sich daher auch immer wieder Hinweise auf 

die aussichtslose Situation der Bevölkerung im Herkunftsland: Angesichts der 

„menschenverachtenden“ Verhältnisse (Fasel 1991: 32; zitiert nach Wuttke 1996: 67) unter 

denen die Kinder zu leben haben müsse man eben „die Ärmel hochkrempeln“ (ebd.) und 

helfen. (vgl. Wuttke 1996: 67 ff.) Inwieweit derartige Motive und Bilder der 

Herkunftsgesellschaft in der Adoptionspraxis eine Rolle spielen, soll nun in den folgenden 

Kapiteln untersucht werden. 
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4.3 Kindheitsbilder und Bilder der „Anderen“ im Adoptionskontext 

In Österreich kam es insbesondere nach dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes in 

Rumänien bzw. dem Fall des Eisernen Vorhangs zu einen signifikanten Anstieg an 

Auslandsadoptionen (siehe Kapitel 2.1, 2.2). Zu jener Zeit gingen zahlreiche schockierende 

Bilder von rumänischen Kinderheimen durch die heimischen Medien, wodurch sich viele 

Menschen in Österreich dazu veranlasst sahen, in irgendeiner Form „zu helfen“, insbesondere 

auch durch eine Adoption. Barbara Vogelmann war eine von ihnen. Als mehrfache Mutter 

von leiblichen sowie österreichischen Pflege- bzw. Adoptivkindern beschreibt sie Ihr Motiv, 

auch ein Kind aus Rumänien zu adoptieren, folgendermaßen: „Für uns war es eine moralische 

Verpflichtung geworden, die Infrastruktur, die ein anderer zum Überleben brauchte und die 

wir zur Verfügung stellen konnten – nämlich die Rahmenbedingungen einer Familie – bei 

Bedarf auch zur Verfügung zu stellen.“ (Vogelmann 1991: 10, Hervorhebung des Verf.) 

Derartige humanitäre Motive waren in den 1990er Jahren nicht selten ausschlaggebend für 

Adoptionen aus Rumänien. 

Zwar finden sich auch in aktuelleren Erfahrungsberichten von Adoptiveltern noch Hinweise 

auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Herkunftsland als Motiv für die 

Auslandsadoption, doch in der Regel ist heute die eigene Kinderlosigkeit der eigentliche 

Grund für den Adoptionswunsch (vgl. Lange 2006: 12). Auch die Mitarbeiterin des freien 

Trägers Eltern für Kinder bestätigt, dass eine soziale Motivation vorkommen kann, in der 

Regel aber der Kinderwunsch auschlaggebend ist (IP-EfK 2011: 9). Auf die Frage nach den 

Motiven der WerberInnen, betont auch die befragte Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin, dass 

humanitäre Motive heute kaum mehr im Vordergrund stehen und die klassischen 

AdoptivwerberInnen zu „99,9 Prozent ungewollt kinderlos“ seien (IP-JWF 2011: 16). Dass 

ein humanitäres Motiv aber durchaus mitschwingen kann, bestätigt die sie: 

Die Armut ist da zum Teil schon auch in den ersten oberflächlichen Überlegungen mit drin. […] Also der 
soziale Rettungsgedanke ist auch Teil der Motivation. Aber ohne egoistischen Kinderwunsch – und das 
egoistisch ist jetzt wertfrei gemeint – ohne den egoistischen Kinderwunsch, kommt auch der soziale 
Rettungsgedanke nicht. (ebd.: 30) 

 

Dieser soziale Rettungsgedanke würde aber oft auch einen bestimmten Zweck erfüllen: 

„Diese romantische Vorstellung, dieser Rettungsgedanke des armen Kindes wird oft auch 

herbei gedacht um das reale soziale Drama zu überdecken, das hinter der einzelnen Adoption 

steckt. […] Aber die konkreten sozialen Hintergründe wollen viele nicht sehen, sie wollen 

möglichst ein geschichtsloses Kind.“ (ebd.) Es sei aber letztlich auch eine Überlebensstrategie 

von manchen Adoptiveltern, lieber nichts über die Vorgeschichte des Kindes und die 
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leiblichen Eltern wissen zu wollen. Interessant dabei sei auch, dass gerade jene WerberInnen 

eine anonyme Geburt bzw. eine unbekannte Mutter bevorzugen würden, die in den 

Motivationsbögen im Rahmen der Vorbereitungskurse angeben, mit bestimmten 

Vorgeschichten der Kinder (z.B. Alkoholismus, Drogensucht, Vergewaltigung der Mutter, 

Inzest etc.) Probleme zu haben, so die Expertin. Doch gerade dann sei die Annahme eines 

Findelkindes nicht zu empfehlen, da diese eine höhere Risikobereitschaft erfordere und eine 

größere Herausforderung sei, insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung des Kindes bei 

seiner Auseinandersetzung mit seiner Herkunft. Außerdem bedeute eine „ehrliche 

Auseinandersetzung mit dem Herkunftsland […] auch, sich zu fragen, warum die Kinder zur 

Adoption freigegeben werden.“ (ebd.) 

Wurde früher oft die Herkunft eines Kindes und die Tatsache der Adoption lieber 

verschwiegen oder zumindest in den Hintergrund gedrängt, sind sich heute ExpertInnen einig, 

dass man dem Kind gegenüber möglichst offen bezüglich seiner Herkunft und seiner Wurzeln 

sein sollte, um die Identitätsentwicklung des Kindes positiv zu unterstützen. Eine 

„Grundhaltung der Achtung“ gegenüber den Wurzeln und der Herkunft des Kindes seitens der 

Adoptiveltern ist dabei zentral (Dörrer 1999: 17). Diese Achtung zeigt sich unter anderem 

auch in der „Vermittlung von Wissen“ über die Ursprungsfamilie (ebd.: 18). Eine solche 

ehrliche Achtung der Wurzeln eines Kindes ist gleichzeitig auch Ausdruck einer Achtung vor 

dem Kind als Subjekt und Individuum, mit einer eigenen Identität und Geschichte, die sich 

nicht nur in der Adoptionsgeschichte der annehmenden Eltern erstreckt. Sie ist somit auch 

Ausdruck eines Kindheitsbildes, in dem das Kind eben nicht nur ein Objekt der Fürsorge ist, 

sondern als Subjekt mit einem Recht auf eine eigene Geschichte und Identität wahrgenommen 

wird (siehe Kapitel 3.3.4). Die Erkenntnisse über die Wichtigkeit der Beschäftigung mit der 

Herkunft und Vorgeschichte des Kindes sind nicht neu und schon seit vielen Jahren bekannt. 

Oft scheitert die Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Kindes im Rahmen von 

Auslandsadoptionen aber auch daran, dass kaum Informationen über die Herkunft des Kindes 

bekannt sind. Insbesondere seit dem Bekanntwerden illegaler Praktiken der 

Kindesbeschaffung im Rahmen von Auslandsadoptionen aus Äthiopien nach Österreich (siehe 

Kapitel 6.1.4) scheint sich aber das Interesse an einer möglichst lückenlos dokumentierten 

Vorgeschichte des Kindes erhöht zu haben. Der Verein Kinder sind Zukunft spezialisierte sich 

darauf, Familien bei der Spurensuche in Äthiopien zu unterstützen. Bisher konnten schon 

mehr als 50 Spurensuchen begleitet werden (IP-KsZ 2011: 18). Einem Großteil der 

betroffenen Familien, die sich nun – oft Jahre nach der Adoption – auf die Suche nach den 

Wurzeln ihrer Kinder machen, wurden ursprünglich von den Vereinen Brücke nach Äthiopien 
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und Family for You16 Kinder vermittelt. Brücke nach Äthiopien führt zwar keine Adoptionen 

mehr durch, es finden sich auf der Homepage des Vereins aber nach wie vor sogenannte 

„Reiseberichte“ von Adoptiveltern.17 Interessant dabei ist, dass in keinem der insgesamt 15 

Berichte, die im Zeitraum 2002-2007 verfasst wurden, die konkrete Herkunft bzw. 

Vorgeschichte des jeweiligen Kindes angesprochen wird. Selbst ein Bericht, der aus der 

Perspektive des Adoptivkindes geschrieben wurde, beginnt mit dem Satz: „Mein Name ist 

[…], ich wurde im Mai 2003 von meinem Papa […] in Addis Abeba abgeholt und fühle mich 

in meiner neuen Heimat pudelwohl.“ (BnA 2003a) Dies hat wohl auch damit zu tun, dass über 

den Verein Brücke nach Äthiopien (nach damaligem Wissensstand) „nur Waisenkinder zur 

Adoption“ kamen, „d.h. Kinder, für die es keine Eltern mehr gibt bzw. deren Eltern unbekannt 

sind.“ (adoptionsberatung.at 2003) Dennoch gibt es selbst bei Findelkindern zumindest 

Dokumentationen über den Fundort des Kindes (vgl. ebd.). Indem aber die Vorgeschichte der 

Kinder in den Reiseberichten gar nicht angesprochen wird, erwecken sie den Eindruck, als 

hätten die Kinder erst in dem Augenblick das Licht der Welt erblickt, als ihre Adoptiveltern 

von ihnen erfuhren. Diesen Aspekt der Sichtweise von vielen Adoptiveltern betont auch 

Wuttke im Zusammenhang mit einer der Erfahrungsberichte von Adoptiveltern, die sie in ihrer 

Studie über Adoptionskinderhandel analysiert und in der es um die Adoption eines Buben aus 

Indien geht: „Die Geschichte seiner Herkunft beginnt erst mit seiner Entdeckung durch die 

Adoptivmutter. Die [leibliche] Mutter des Jungen bleibt hinter der von ihr entworfenen 

(erschreckenden) exotischen Kulisse eines fremden Landes verborgen.“ (Wuttke 1996: 77) In 

solchen Fällen sind es die Adoptiveltern, die Reisenden, die die Deutungshoheit über die 

Geschichte und Herkunft des Kindes haben, eine Geschichte, die erst mit ihrer „Entdeckung“ 

beginnt. Die Parallelen zu dem, was Said über das Verhältnis der westlichen Reisenden zum 

Orient schreibt, könnten offensichtlicher nicht sein (vgl. dazu Kapitel 3.4.2): So wie der 

Orient und alles, was die westlichen Reisenden dort vorfanden, erst „entdeckt“ und damit 

„geschaffen“ werden musste, so erschaffen auch die Reiseberichte und autobiografischen 

Darstellungen der Adoptiveltern die Realität, die Geschichte und die Wurzeln des Kindes, 

nachdem sie es „entdecken“. 

Die „Anderen“ sind in diesem Szenario dann z.B. stumm (wie das Kind, das schon sprachlich 

nicht fähig ist, sich selbst zu definieren oder zu repräsentieren), im gezeichneten Bild gänzlich 

                                                           
16 Der Verein Family for You wurde im Jahr 2007 aufgelöst (siehe Kapitel 2.2). 
17 Da nicht alle Berichte Angaben über die UrheberInnen (Namen der Adoptiveltern) beinhalten, wurde in Text 
und Literaturverzeichnis im Sinne der Einheitlichkeit BnA (Brücke nach Äthiopien) als Autor/Herausgeber 
angegeben. Die einzelnen Berichte sind über das jeweilige Verfasserjahr identifizierbar. Im Sinne des 
Leseflusses wird ab nun in allen Quellenangaben die Abkürzung BnA statt Brücke nach Äthiopien verwendet. 
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abwesend (wie die leibliche Familie), dankbare PartnerInnen (wie etwa die MitarbeiterInnen 

der Waisenhäuser) oder ein hilfreiches Spiegelbild für das Selbstbild als im Sinne des Kindes 

handelnde Adoptiveltern. So finden sich in den Reiseberichten von Brücke nach Äthiopien 

immer wieder Darstellungen von „schockierenden Eindrücken“ der Lebensbedingungen der 

Bevölkerung. Die Eindrücke der Armut (bettelnde Kinder, Straßenkinder, arme Leute auf den 

Straßen, bescheidene Unterkünfte) werden als erschreckend, erschütternd und traurig 

beschrieben, oft auch als überwältigend und kaum zu verkraften (vgl. u.a. BnA 2004a, BnA 

2004b, BnA 2003d). 

Einige Adoptiveltern berichten auch davon, dass sie sich beim Anblick der Lebensumstände 

unbehaglich fühlten: 

Um 20.00 fahren wir zurück…es ist wie im UNICEF Bericht über Straßenkinder … die Ärmsten der 
Armen liegen neben der Straße um im Freien bei 5° zu nächtigen …. viel Leid und Armut …. ich verspüre 
Bauchweh…wir sind froh zurück zu sein … (BnA 2003d) 

Es gibt viel Bedrückendes und manches Mal haben wir uns auch gewünscht, wieder bei uns zu Hause zu 
sein. (BnA 2003c) 

 

Umgekehrt darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass gleichzeitig auch immer wieder auf die 

Fröhlichkeit und Freundlichkeit der äthiopischen Bevölkerung, insbesondere der Kinder, 

hingewiesen wird (vgl. BnA 2003c, BnA 2003d, BnA 2003e). Diese Fröhlichkeit wird dabei 

oft auch als Gegenbild zur herrschenden Armut dargestellt: „Unser Eindruck von den 

Menschen war, dass die teilweise doch bittere Armut keine großen Auswirkungen auf deren 

Fröhlichkeit zu haben scheint. Der Großteil der Menschen begegnete uns freundlich, mit 

einem herzlichen Lächeln.“ (BnA 2003e) 

Was die Auseinandersetzung mit dem Herkunftsland betrifft, so lässt sich keine generelle 

Aussage über die Adoptiveltern tätigen. Einerseits gibt es Erfahrungsberichte, die deutlich 

zeigen, dass den Eltern die Auseinandersetzung mit dem Herkunftsland ihres Kindes wichtig 

ist, insbesondere im Hinblick darauf, dass ihre Kinder einmal mehr über ihr Herkunftsland 

erfahren werden wollen (vgl. BnA 2003d). Andererseits gibt es auch Beispiele, die zeigen, 

dass die Lebensbedingungen in Äthiopien und die Ursachen für die Adoption im Vorhinein 

zum Teil auch gar nicht hinterfragt wurden. So berichtet etwa ein Adoptivvater, wie 

schockiert er über die „erschreckenden“ Zustände vor Ort gewesen sei und dass er zugeben 

müsse, sich zu wenig auf die Reise vorbereitet zu haben: „Nie mehr würde ich mich in ein 

Land begeben das ich nicht kenne, ohne mich zuerst über dieses zu informieren.“ (BnA 

2004b) Durch „finstere Gassen“ sei man gefahren, mit „erschreckenden, überwältigenden“ 
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Eindrücken. Er versichert freilich den LeserInnen, dass man sich „an die Umstände bzw 

Zustände in diesem Land/ Stadt […] sehr schnell gewöhnen [kann]“, rät aber vom 

äthiopischen Essen ab, das „nicht zu empfehlen“ sei, weil es der europäische Magen nicht 

vertrage (ebd.). Es ist mehr als fraglich, inwiefern eine Familie dem Recht des Kindes auf 

Identität und eine Betreuung unter Achtung seiner ethnischen und kulturellen Wurzeln (siehe 

Kapitel 3.3.3 – 3.3.4) gerecht werden kann, wenn sie bereits auf die Reise in das Heimatland 

weniger vorbereitet ist, als ein/e durchschnittliche/r TouristIn. In diesen Zeilen schwingt 

außerdem eine gewisse Vorstellung „inferiorer Andersartigkeit“ des äthiopischen Gegenübers 

mit – das „erschreckende“ Andere, auf das man so gar nicht gefasst war (siehe Kapitel 3.4.2). 

Immer wieder finden sich in den Erfahrungsberichten auch dichotome Darstellungen von 

„Mitteleuropa“ oder Österreich gegenüber Äthiopien, wo die Uhren „anders ticken“ würden 

(BnA 2003b, BnA 2007). Auch der Umgang mit Kindern bzw. ihre Situation wird zum Teil 

mit jener „bei uns“ verglichen, wo man derartige Zustände „keinem Kind zumuten würde“ – 

Äthiopien sei „einfach eine andere Welt“ (adoptionsberatung.at 2003). Hier zeigt sich auch 

deutlich, wie das „Andere“ entlang des „Eigenen“ als Gegenbild definiert wird (vgl. Schäffter 

1991: 12). Auch das Verständnis einer „guten Kindheit“ muss im Zusammenhang mit einer 

derartigen „binären Opposition“ (Hall 2000: 140 f.) gesehen werden. Das Adoptivkind selbst 

erscheint vor diesem Hintergrund auch als „kleines hilfloses Wesen“ (BnA 2003c), was auch 

seinen Status als Schutzobjekt aufzeigt (vgl. Kapitel 3.2). 

Das Heim, aus dem die Kinder adoptiert werden, wird in erster Linie als Ort des Glücks bzw. 

als „einzige Überlebenschance“ (BnA 2003d) gesehen: „Ich persönlich finde halt, dass die 

Kinder die dort wohnen dürfen schon einen Lottotreffer gemacht haben, denn wir sahen auf 

der anderen Seite oft Mütter, die mit ihren Kindern auf der Strasse [sic!] bei wahrscheinlich 

nur 10 Grad übernachtet haben.“ (BnA 2006a) In diesem Zusammenhang finden sich auch 

Hinweise darauf, dass Auslandsadoption als Weg ins Glück bzw. aus dem Elend gesehen 

wird. So wird zum Beispiel die Hoffnung geäußert, dass die Heimleiterin „noch viele, viele 

Kinder und Eltern glücklich machen kann.“ (BnA 2004a) 

In anderen Fällen wird der Zusammenhang zwischen Elend im Herkunftsland und Glück bzw. 

Rettung durch die Adoption aber noch deutlicher gezeichnet: So wird etwa in einem Bericht, 

den Wuttke analysiert, die Adoption vor der Kulisse der als „menschenverachtend“ 

beschriebenen Verhältnisse (in diesem Fall in Brasilien) als „,Barmherzigkeit‘ für jedes Kind“  

bezeichnet (Fasel 1991: 32 f., zitiert nach Wuttke 1996: 67 f.). Rückendeckung kommt in 
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solchen Fällen z.B. durch dankbare Pater, Schwestern oder ÄrztInnen in den Heimatländern – 

ein Muster, das sich durch viele Adoptionsberichte zieht: 

[W]eil meine Eltern […] haben einen Pater kennengelernt, der drei Waisenhäuser führt und der hat gesagt, 
dass wenn irgendjemand adoptieren wollte, das wär so toll. […] Weil zwei bis drei Babies pro Woche vor 
seine Türschwelle gelegt werden und er nicht mehr weiß, wohin mit den Kindern. (IP-KsZ 2011: 3 f., 
Hervorhebung des Verf.) 

Die leitende Ärztin des Kinderheimes war nicht nur kooperativ, sondern trat von sich aus mit dem 
Vorschlag an uns heran, […] Kinder aus dem Heim ins Ausland zu adoptieren, da ihr, wie sie wörtlich 
sagte, die Kinder unter der Hand verblödeten. (Vogelmann 1993: 9, Hervorhebung des Verf.) 

 

Zwar können viele der in den Adoptionsberichten geschilderten Erlebnisse und Zustände in 

den Heimatländern nicht von der Hand gewiesen werden und es wäre nur allzu zynisch, die 

tatsächliche „Rettung“ eines Kindes (im Überlebens-Sinne) durch eine Auslandsadoption zu 

kritisieren. Dennoch muss auch Wuttke beigestimmt werden, dass manche der Darstellungen  

– „für sich alleine genommen – ein gleichwohl verzerrtes Bild von der ‚Dritten Welt‘ 

entstehen lassen.“ (Wuttke 1996: 68). Gerade im Adoptionskontext, wo jene, die diese Bilder 

zeichnen und reproduzieren, gleichzeitig aber auch Nutznießer dieser Realität sind, erscheint 

es aber auch nötig, die Funktionen dieser Bilder zu hinterfragen. 

 

4.4 Die Funktion von Fremdbildern im Adoptionskontext: 

Rettungsgedanke und Legitimationsmuster 

Hinsichtlich der Adoptionsabläufe werden in den Reiseberichten von Brücke nach Äthiopien, 

wie auch in anderen Berichten aus der Zeit vor 2007, keine Bedenken geäußert. Lediglich 

komplizierte bürokratische Prozedere werden hier und da kritisiert. In einem Bericht werden 

die Behörden in Äthiopien sogar gegenüber jenen in Österreich gelobt, vieles sei „besser 

organisiert als in Österreich“, wo alles „[k]ompliziert, langwierig, bürokratisch“ sei (BnA 

2006b). 

In aktuelleren Erfahrungsberichten von Adoptiveltern bemerkt man dahingegen durchaus 

auch eine höhere Sensibilität hinsichtlich möglicher illegaler Praktiken im Rahmen von 

Auslandsadoptionen. Dies hat nicht zuletzt wohl auch damit zu tun, „dass sämtliche Vereine, 

[…] Beratungsstellen, […] behördliche Mitarbeiter im Jugendwohlfahrtskontext auch die 

Gefahren der internationalen Adoption aufzeigen.“ (IP-JWF 2011: 22) Immer mehr 

AdoptivwerberInnen wählen heute auch bewusst Mitgliedsstaaten des Haager 

Adoptionsübereinkommens, da sie großen Wert auf legale und transparente Abläufe legen 
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und bei Haager Länder „ein besseres Gefühl“ haben (ebd.), wie auch eine Familie aus Wien 

bestätigt: 

Die Entscheidung für Südafrika war damals auch von der Diskussion über die Legalität äthiopischer 
Adoptionen stark beeinflusst, die uns als Äthiopien-Eltern voll betraf. Bei unserer ersten Adoption waren 
wir sehr arglos gestartet. Nun schätzten wir die Transparenz und die sozialarbeiterischen Standards, die in 
Südafrika bei Adoptionen angewendet werden. (adoptionsberatung.at 2009) 

 

Interessant ist hier auch, dass sich die Adoptivmutter rückblickend selbst als „arglos“ 

beschreibt. Auch die befragte Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft erwähnt 

im Gespräch, dass sie zum Zeitpunkt der Adoption „verflucht blauäugig“ gewesen sei. (IP-

KsZ 2011: 7) Aus der Sicht der befragten Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin würden die 

WerberInnen außerdem auch viel verdrängen und ausblenden. Dass sie selbst dabei den 

Kinderhandel unterstützen können, würden sie oft nicht bewusst wahrnehmen (IP-JWF 2011: 

24). So würden Zahlungen oft in der Hoffnung auf behördliche Ablaufe getätigt und die 

WerberInnen würden sich dann zum Beispiel einreden, dafür zu bezahlen, dass ein 

bestimmtes Papier wieder auftauche. (ebd.: 31) Diese Verdrängung und Ausblendung bzw. 

Arglosigkeit, was mögliche illegale Vorgänge angeht, zeigt sich auch immer wieder im 

Gespräch mit der befragten Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft, z.B. 

wenn sie sagt, dass sie die Vorgeschichte ihres Sohnes, so wie sie ihr erzählt wurde, auch 

glaube, „weil ich es ja auch glauben will.“ (IP-KsZ 2011: 9) An einer Stelle räumt sie sogar 

selbst ein, dass es „sicher auch die Form des Selbstbetrugs […] bei uns als Adoptiveltern 

[gibt], die wir glauben wollen, dass alles ok war“. (ebd.: 20) Trotzdem kleidet sie diverse 

Praktiken der Kindesbeschaffung oder der Verschleierung der Identität des Kindes bzw. 

Kinderhandel stets in harmloser klingende Worte, „Kinderhandel ist halt so ein stark und hart 

besetztes, böses Wort.“ (ebd.: 26) So bezeichnet sie etwa den bereits angesprochenen, medial 

breitgetretenen Fall, der schließlich zur Beendigung der Tätigkeit von Family for You geführt 

hat (siehe Kapitel 6.1.4), im Gespräch wiederholt als „missglückte“ bzw. „rückgängig 

gemachte“ Adoption. Interessant dabei ist, dass sie die kriminellen Vorgänge 

(Dokumentenfälschung, Täuschung der leiblichen Mutter etc.) im Vorfeld der Adoption nicht 

kritisiert, dahingegen bezeichnet sie aber Methoden, wonach Kinder auf dem Papier jünger 

gemacht werden, als sie sind, als „übliche Praxis“ (IP-KsZ 2011: 16 f.). Im Rahmen 

zahlreicher Spurensuchen sei der Verein Kinder sind Zukunft aber schon auf so einige 

Ungereimtheiten gestoßen, z.B. „dass die Dokumente auf Zuruf angefertigt werden können 

[und] dass es Adoptionsdokumente gibt mit der gleichen Referenznummer.“ (ebd.: 18) 

Außerdem räumt sie ein, dass sich herausgestellt hätte, dass es sehr wohl leibliche Eltern 
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(angeblicher Waisenkinder) gäbe, „die das relativ wissend, relativ unwissend gemacht haben, 

dass sie ein Kind zur Adoption gegeben haben.“ (ebd.) Das Wort „Kinderhandel“ oder 

„illegal“ fällt in diesem Zusammenhang jedoch nicht, lediglich „eigenartige Sachen“ seien da 

passiert. Dass sie zum Teil versuche, Kinderhandel „schön zu reden“, räumt die 

Adoptivmutter aber selbst ein. Dennoch ist sie sich der Rolle der Nachfrage der 

AdoptivwerberInnen im Kinderhandel bewusst und beteuert, das man das auch nicht 

schönreden könne, denn „nur wo Nachfrage ist, kommt das Angebot.“ (ebd.: 15) Vor diesem 

Hintergrund, also dem Bewusstsein über den Kinderhandel und die Rolle der Adoptiveltern in 

diesem Zusammenhang, ist es außerordentlich interessant, dass immer wieder explizit und 

implizit die „Armut“ und die Lebensbedingungen in Äthiopien als Rechtfertigung im 

Zusammenhang mit illegalen Praktiken genannt werden: 

[Die Oberin] hat gesagt, "Schau, da habe ich jetzt ein Kind, es wurde vor unserer Tür weggelegt. Ich darf es 
nicht annehmen. Ich werde morgen Papiere für das Kind haben und es wird nach Spanien adoptiert. Wenn 
das zur Spurensuche kommt, sind das falsche Papiere. Was soll ich jetzt machen?" Das ist nur ein Punkt, 
aber das Ganze ist ein riesen Konglomerat aus Leuten, die sich bereichern. Sozialarbeiter, Scouts, die als 
erste bei den Babies sind und den HIV-Test machen und das Kind ist negativ, dürfen es zur Adoption 
begleiten. Die kriegen also […] das Geld. Das heißt, wir haben erlebt, dass eine Sozialarbeiterin in 
Äthiopien, eine beauftragte, die einen Anruf bekam, sofort alles liegen und stehen gelassen hat und dorthin 
geschossen ist mit ihrem Privatauto, um zu dem Baby zu kommen, Blut abzunehmen, die Hand drauf zu 
haben zur Adoption. Weil das ist Geld. Wie kann man das unterbinden? Man kann sie staatlich machen. 
Aber dann passiert nichts mehr. Staatliche Regulation – bringt Kinder um! Das ist so. Weil in Äthiopien die 
Armut einfach eine Tatsache ist, soziale Netzwerke gibt es nicht. (ebd.: 14 f.) 

 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Adoption – selbst eine illegale – mit dem 

Rettungsgedanken verknüpft bzw. gerechtfertigt wird. Dubiose und illegale Praktiken werden 

somit als geringeres Übel dargestellt, denn staatliche Regulation würde im Endeffekt „Kinder 

umbringen“, da Adoptionen erschwert werden. Im Gespräch verknüpft die Adoptivmutter die 

Auslandsadoption immer wieder mit dem Überleben von Kindern. Angesprochen auf die 

Perspektiven von Adoptionen aus Äthiopien nach Österreich, die aufgrund der illegalen 

Praktiken in Äthiopien von den österreichischen Behörden nicht mehr unterstützt werden und 

damit faktisch gestoppt sind, beteuert sie, dass ihr das „weh“ täte, weil sie glaube, dass „in 

Äthiopien […] unglaublich viele Kinder [sterben], weil wir am grünen Tisch es nicht 

geschafft haben, ein ordentliches Verfahren aufzubereiten.“ (ebd.: 31) 

Die bereits angesprochene Studie von Wuttke beinhaltet eine Analyse von mehreren 

Erfahrungsberichten und Reportagen zu Auslandsadoptionen, die nach einem ähnlichen 

Muster verlaufen – hier ein armes Kind in einem Land wo alles „entsetzlich, chaotisch, 

dreckig, ekelerregend“ ist (Wuttke 1996: 75), da ein Paar, das ihm Glück und eine bessere 

Zukunft in Europa schenken kann (ebd.: 67 ff.). So etwa wird in einem der Berichte von einer 
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leiblichen Mutter erzählt, die eines ihrer Kinder zur Adoption freigegeben hat – „und deshalb 

lebt es wohl noch“ (Fasel 1991: 34, zitiert nach Wuttke 1996: 67). Die Adoption wird so zur 

Rettung vor dem sicheren Tod und ist damit auch in jedem Fall legitimiert. Dabei zeigen sich 

im Zuge eines solchen Rechtfertigungsmechanismus deutliche Parallelen zur Konstruktion der 

„Anderen“ im Rahmen des Kolonialismus: So zum Beispiel untermauert die befragte 

Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft ihre Argumentation, dass Adoption 

Kinderleben rettet, mit bildhaften Beispielen über den Wert von Kindern und Frauen in 

Äthiopien: 

Es gibt in manchen Bezirken sogar den Spruch, man gibt ein Kind der Natur zurück! Also, die Hyänen tun 
den Rest oder was auch immer. […] Die Frau kriegt 7,5 Kinder in ihrem Leben im Durchschnitt. Ich meine 
ehrlich, was ist der Wert dieses Lebens? […] Naja, ein Menschenleben ist gar nichts wert, das wächst eh 
sofort nach. (IP-KsZ 2011: 15, 20, 26) 

 

In diesen Zeilen schwingt ganz offensichtlich ein (Gegen-)Bild der „Anderen“ mit, das 

wesentlich auf der Konstruktion ihrer „inferioren Andersartigkeit“ beruht. Wie bereits 

dargestellt, bezeichnet Osterhammel diese Konstruktion der „inferioren Andersartigkeit“ als 

eine der zentralen Charakteristiken kolonialistischen Denkens (siehe Kapitel 3.4.1). Im 

konkreten Fall dient die Konstruktion dieser „inferioren Andersartigkeit“ auch einem ganz 

bestimmten Zweck, nämlich jenem, eine Adoption zu rechtfertigen. Implizit ist mit solchen 

Darstellungen des „Fremden“ natürlich auch immer eine Gegenüberstellung mit dem 

„Eigenen“ verbunden. Dabei muss in diesem Zusammenhang auch gar nicht ausgesprochen 

werden, dass „bei uns“ kein Kind „der Natur zurück gegeben wird“ oder nicht so viele Kinder 

gezeugt und geboren werden, dass das einzelne Leben „nichts wert“ wäre (IP-KsZ 2011: 15, 

26). Die Abgrenzung von den „Anderen“ gelingt alleine durch die Darstellung dieser 

schrecklichen Tatsachen im Herkunftsland. Wie schon die westlichen Reisenden im 

Orientalismus-Diskurs, können sich auch Adoptiveltern in einer solchen Argumentationskette 

ohne weiteres auf einen „Kanon an Wissen“ (vgl. Said 1978: 67) stützen. Dass Frauen in 

Äthiopien heute im Durchschnitt eigentlich schon viel weniger als „7,5 Kinder in ihrem 

Leben“ (IP-KsZ 2011: 20) bekommen (2011: 3,9 Kinder/Frau, siehe Kapitel 2.4.1) ist dabei 

im Grunde irrelevant, denn als Argument kann die Zahl dennoch ohne Weiteres herangezogen 

werden, gilt doch die Überbevölkerung Afrikas in Europa doch schon lange als Tatsache. 

Doch wie bereits ausführlich dargestellt, gibt es laut Edward Said kein unpolitisches, 

unverfälschtes, „echtes“ oder „reines“ Wissen, das jemand produzieren könne, ohne dass 

dabei die eigene gesellschaftliche Position und Klasse bzw. das eigene Weltbild in dieses 

Wissen fließt (Said 1978: 10). Das trifft klarerweise nicht nur auf die Sicht des Westens auf 
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den Orient zu, sondern ebenso auf westliche Bilder von Afrika, die somit immer auch 

Vorstellungen, Vorurteile und Weltbild des (europäischen) Urhebers bzw. der Urheberin 

reflektieren (vgl. ebd.: 11). Das so als fälschlicherweise unpolitisch und unverfälscht 

dargestellte und wahrgenommene Wissen über die „Anderen“ erstreckt sich dabei nicht nur 

auf demographische und ökonomische Maßstäbe, sondern auch auf Kultur und Traditionen. 

Auch die interviewte Adoptivmutter spricht hier von der „Kultur“ oder dem „Gedankengut“ 

der äthiopischen Bevölkerung: 

Das ist auch in Äthiopien durchaus ein kulturell üblicher Umgang, wenn du die Frau heiratest, dass du 
deine bisherigen Kinder, so du welche hast, von deiner vorigen Ehe oder uneheliche, dass du die nicht 
mitnimmst in die Ehe. Der Mann nimmt dich sonst nicht. […] Frauen sind zu 90% nicht mächtig, zu lesen 
oder zu schreiben. Die sind Freiwild teilweise. Männer, die AIDS haben, vor allem alte Knacker, glauben, 
wenn sie eine Jungfrau pudern, kriegen‘s AIDS weg. Das Gedankengut gibt es nach wie vor. (IP-KsZ 2011: 
20, Hervorhebung des Verf.) 

 

Derartige Aussagen werden im Interview immer dann getätigt, wenn es um die Rechtfertigung 

von internationaler Adoption geht, was zeigt, dass dieses Wissen im gegebenen 

Zusammenhang auch dazu dient, das Fremde nicht nur zu verstehen oder zu erklären, sondern 

es in letzter Konsequenz auch zu nutzen, was wiederum den Zusammenhang von Wissen und 

Macht offenlegt (vgl. Kapitel 3.4.2). In solchen Aussagen zeigt sich auch die Wichtigkeit der 

Abgrenzung vom „Anderen“ und des Bewusstseins über dessen (inferiore) Andersartigkeit für 

die eigene Identitätsbildung (vgl. Schäffter 1991: 14ff.) als gute Adoptivmutter und die 

Rechtfertigung der Adoption. Vor diesem Hintergrund überrascht es auch nicht, dass es im 

Zuge dieser Rechtfertigungshaltung zu einer starken Homogenisierung und Stereotypisierung 

des Gegenübers kommt, ist dies doch oft eine wesentliche Voraussetzung, um sich und andere 

zu definieren (vgl. ebd.). Das Wissen über die „Anderen“, deren Kultur und Traditionen, wird 

im konkreten Fall als Rechtfertigungsgrund mit dem „Rettungsgedanken“ einer Adoption 

verknüpft – und das sogar im Bewusstsein aller damit verbundenen möglichen 

Ausbeutungsmechanismen bis hin zu Kinderhandel. So meint etwa eine Mutter, die in 

Wuttkes Studie zitiert wird, dass das Herkunftsland ihres Sohnes (Indien) „ein Alptraum“ sei 

und schwört sich, „jeden Weg zu beschreiten, auf dem ich Gabriel aus diesem furchtbaren 

Land bringen kann.“ (Willeke 1994: 74, zitiert nach Wuttke 1996: 75, Hervorhebung durch 

Wuttke) Die Adoption wird vor diesem Hintergrund zum humanitären Akt, genau wie 

Kolonialismus seinerzeit im Rahmen einer konstruierten Vormundschaftspflicht zur 

„humanitäre Dauerintervention“ und zum „Gnadenakt“ erklärt wurde (vgl. Osterhammel 

2003: 116) und sich somit gleichsam selbst legitimierte. 
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Wie bereits in Kapitel 3.4.2 dargelegt, sind derartige Konstruktionsleistungen aber auch 

immer eine Frage der Machtverhältnisse, da sich stets die Frage stellt, wer im konkreten 

Kontext über wen spricht, wer wen (als anders) definiert und wer wen repräsentiert. Auch im 

Zusammenhang von Auslandsadoptionen kann man durchaus von einer „dominanten“ Kultur 

auf der „Nachfrage-Seite“ sprechen, die eine andere Kultur repräsentiert und so auch erst 

schafft. Dies zeigte sich schon in den Reiseberichten der Adoptiveltern, die in Kapitel 4.3 

vorgestellt wurden. Auch dort sind es die Eltern, die das Leben, das Land und die Geschichte 

ihrer Kinder definieren und repräsentieren. Dabei erstreckt sich diese Dominanz im 

gegebenen Zusammenhang aber nicht vordergründig auf die Fremdbestimmtheit der 

Lebensführung wie zurzeit des Kolonialismus (vgl. Osterhammel 2003: 21). Vielmehr handelt 

es sich um eine informelle ökonomische Dominanz (sowohl strukturell gesehen als auch 

individuell hinsichtlich der wirtschaftlichen Überlegenheit der AdoptivwerberInnen) bzw. 

eine politisch-moralische Führung (siehe Kapitel 3.4.2), die die „Nachfrage-Seite“ für sich 

beanspruchen kann. Aus dieser Dominanz folgt auch eine Deutungshoheit über die Identität 

und die Rolle von „Wir“ und die „Anderen“. So existiert z.B. das „arme“ und 

„unterentwickelte“ Äthiopien (vgl. BnA 2003d) oder Afrika zunächst einmal als Bild in den 

Köpfen von westlichen Adoptiveltern und anderen westlichen AkteurInnen, ist dabei aber 

auch gleichzeitig mit bestimmten Eigenschaften besetzt, die sich durchaus auf einen „Kanon 

an Wissen“ stützen können, der sich aus Medienberichten, Erzählungen und Geschichten 

zusammensetzt. So z.B. meint ein Adoptivvater über die schockierenden Eindrücke vor Ort, 

es sei „wie im UNICEF-Bericht über Straßenkinder“ (BnA 2003d). Derartige Bilder prägen 

fast unweigerlich die eigene Vorstellung von Afrika. Dass die eigenen Bilder sich in der 

Realität aber auch als falsch herausstellen können, zeigt auch ein Erfahrungsbericht einer 

Adoptivmutter über ihre ersten Eindrücke von Äthiopien: „Der zweite Eindruck galt Addis 

Abeba. Ich war sehr überrascht, wie sauber und grün die Stadt ist. Ich hatte mir Addis sehr 

sandig vorgestellt, aber es war genauso grün wie bei uns mit vielen riesigen Bäumen.“ 

(adoptionsberatung.at 2003) 

Gerade im Adoptionskontext spielen natürlich auch Kindheitsbilder eine Rolle. Die Bilder, 

die beim Gedanken an Kinder in Afrika vor dem geistigen Auge erscheinen, hängen dabei 

immer auch mit den jeweiligen (normativen) Kindheitsbildern zusammen. Wir erinnern uns in 

diesem Zusammenhang daher auch an Richters Verständnis von Kindheitsbildern als 

„Entwürfe und Vorstellungen, die sich eine Epoche, eine soziale Gruppe oder auch ein 

einzelner von Kindern macht und die individuell und gesellschaftlich außerordentlich 

wirksam sein und das Verhalten gegenüber ‚wirklichen‘ Kindern durchaus beeinflussen 
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können.“ (Richter 1987: 19) Klarerweise trifft diese Definition von Kindheitsbildern nicht nur 

auf die Kinder der „eigenen“ Gesellschaft zu. In einer globalisierten Welt ist es naheliegend, 

dass solche „Entwürfe und Vorstellungen“ auch über „andere“ Kinder und deren Kindheit 

bestehen. Vorstellungen über „afrikanische Kindheit“ sind dabei im Westen häufig geprägt 

von einem Opferstatus des afrikanischen Kindes, der konzeptuell oft auch mit Armut 

verbunden wird. Das bereits dargestellte Konzept der „childhood vulnerability“ (siehe Kapitel 

3.4.3) scheint dabei auch im Kontext von Auslandsadoptionen eine Rolle zu spielen. So etwa 

bezeichnet die befragte Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft im Interview 

die Armut und andere Eigenschaften der äthiopischen Kindheit oder des Mutter-Seins 

wiederholt als Tatsache und als Realität: „Es ist nun einmal so, dass es eines der ärmsten 

Länder ist und es ist nun einmal so, dass Kinder auf der Straße krepieren. Das ist Tatsache.“ 

(IP-KsZ 2011: 13) Indem aber die Armut oder die schlechte Lage von Frauen und Kindern als 

Tatsachen bezeichnet werden, werden sie gleichzeitig unpolitisch und somit jeglicher 

Hinterfragung und Kontextualisierung entzogen. Ähnlich wie oft auch in der 

Entwicklungszusammenarbeit bleibt die Diskussion dabei auf dem individuellen Level 

hängen und die Betonung der Gefährdung und Verletzlichkeit von Kindern oder Frauen 

verhindert gleichzeitig die Wahrnehmung der politischen und strukturellen Dimensionen, die 

hinter den sozialen Problemen stehen (siehe Kapitel 2.4.3). Auch Wuttke, die im Zuge ihrer 

Studie zu Adoptionskinderhandel ähnliche Denkmuster entdeckt, schreibt in diesem 

Zusammenhang, dass oft „der Blick auf die Strukturen“ verloren gehe (Wuttke 1996: 70). 

„Armut und Ausbeutung erscheinen so als schicksalshaft“, während die Adoption „eine 

individuelle Perspektive aus der gesellschaftlichen Misere“ biete (ebd). 

Ähnlich wie im kolonialistischen Denken die „Utopie der Nicht-Politik“, das „politikfreie“ 

Verwalten des chaotischen „Anderen“, wird auch hier ein unpolitischer Kontext herbei 

gedacht und ist gleichzeitig so konstruiert, dass er als Legitimationsgrundlange für eine 

Rettungsfantasie herhalten kann. Die politischen und strukturellen Dimensionen von Armut 

(siehe Kapitel 2.4.3) werden nicht angesprochen, sondern die Armut als unpolitische, 

geschichtslose „Tatsache“ dargestellt, die mit Zahlen und Statistiken belegt werden kann. 

Doch wie schon Said feststellte, gibt es kein reines, unpolitisches Wissen und letztendlich 

verbindet sich mit Wissen immer auch Macht und Dominanz (siehe Kapitel 3.4.2). Die 

politisch-moralische Überlegenheit offenbart sich im Rahmen von Auslandsadoptionen 

insbesondere auch in der Dominanz über die Definition einer „guten Kindheit“, die bei den 

„Anderen“ nicht denkbar ist, sodass ohne die Möglichkeit der Auslandsadoption Millionen 

von Kindern weltweit ihrem traurigen Schicksal überlassen bleiben würden, „without homes 
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and without hope.” (Poe 2010) Das Kind wird unter diesen Voraussetzungen zum 

Schutzobjekt, zum Objekt der /ächstenliebe, das vor der Armut und der aussichtslosen Lage 

in der Heimat durch eine Adoption gerettet werden muss. Die Erfüllung des Kinderwunsches 

innerhalb einer asymmetrischen Herrschaftsbeziehung sowie das Risiko der Ausbeutung im 

Rahmen von Auslandsadoptionen scheinen somit hinreichend legitimiert. Wenngleich dies an 

sich schon problematisch ist, so bekommt die Auslandsadoption insbesondere dort deutliche 

Züge kolonialistischer Denkmuster, wo den „Anderen“ gleichzeitig jegliches Vermögen und 

Recht auf eine eigenständige Entwicklung abgesprochen wird: 

Also wir haben es da schon auch teilweise mit extremer Unwissenheit zutun, die aber auch gar nicht 
geändert werden soll. Es ist ja nicht gewollt, dass die auf einmal denken, weil da haben wir noch mehr 
Aufstände, wie, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren, wie in Äthiopien auf einmal die Studenten aufgestanden 
sind. Die Rechte der Frauen sind unglaublich schlecht. Und dann ist Schwangerschaft üblich, weil 
Verhütungsmittel hat auch niemand. […] Das ist aber auch einer der Gründe, warum ich Äthiopien 
genommen habe, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich arm und da ist wirklich Bedarf. (IP-KsZ 2011: 
20 f., Hervorhebung des Verf.) 

 

Während also einerseits der „Bedarf“ nach mildtätigen Adoptiveltern aus dem Westen 

gesehen wird, weil die Situation vor Ort so schlecht sei, wird der äthiopischen Bevölkerung 

das Recht abgesprochen („es ist ja nicht gewollt“), sich eigenständig zu entwickeln – ganz im 

Sinne der „Vormundschaftspflicht“, die Osterhammel als Bestandteil kolonialistischen 

Denkens nennt (Osterhammel 2003: 115). Vor diesem Hintergrund ist es letztlich nicht 

verwunderlich, wenn daraus die wenig logische Konklusion folgt, dass „eine seriöse Adoption 

in Äthiopien […] stattfinden [kann]. Dazu gibt es einfach viel zu viel Armut und zu viele 

Aidswaisen.“ (ebd.: 19) 

 

4.5 7eo-Kolonialismus und Kinderhandel – die Rolle der 7achfrage 

bei (illegalen) Auslandsadoptionen 

Angesichts der Dynamiken von Kinderwunsch auf der einen Seite und „Angebot“ an Kindern 

auf der anderen Seite, kann wohl nicht geleugnet werden, dass die Nachfrage nach 

adoptierbaren Kindern in den Ländern des globalen Nordens eine bedeutende Rolle in der 

internationalen Adoptionspraxis spielt. In Kapitel 4.2 wurde aufgezeigt, dass durch die 

Nachfrage auch ein Angebot geschaffen werden kann, etwa wenn der Wunsch nach einem 

bestimmten Geschlecht, Hautfarbe oder Alter eines Kindes dazu führt, dass Kinder beschafft 

werden, die dieser Nachfrage entsprechen. Doch selbst außerhalb derartiger Fälle, in denen 

individuelle Wünsche eine direkte Auswirkung auf die Adoptionsvermittlung haben, bleibt 

die Rolle der Nachfrage auch strukturell gesehen umstritten. Der latente „Marktcharakter“ der 
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internationalen Adoption hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Auslandsadoptionen 

sowohl mit Kinderhandel als kriminellem Phänomen als auch mit Neokolonialismus in 

Verbindung gebracht wurden. Zentraler Bezugspunkt dieser Vorwürfe ist dabei immer die 

Ausbeutung – einerseits die des Kindes durch seine Ökonomisierung als gehandelte Ware, 

andererseits die der Länder des Südens im Rahmen neokolonialer Machtverhältnisse und 

struktureller Ausbeutung. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigt wurde, können in der Adoptionspraxis 

durchaus koloniale Denkmuster nachgewiesen werden. Vor dem Hintergrund der als 

schrecklich, menschenverachtend und gleichzeitig „schicksalshaft“ dargestellten Zustände im 

Heimatland kann die Adoption ohne weiteres als „Rettung“ konstruiert werden. Dabei ist auch 

die Konstruktion der „Anderen“ – sei es ihre „Inferiorität“ oder ihre „Vulnerabilität“ – ein 

zentraler Bestandteil eines solchen Rechtfertigungsmechanismus – sowohl für die 

Legitimation der Erfüllung des eigenen Kinderwunsches (also der eigenen Interessen) als 

auch für die Rechtfertigung von zum Teil illegalen Praktiken. 

Eine derartige Rechtfertigungshaltung muss aber auch vor dem Hintergrund der oft 

schwierigen emotionalen und psychologischen Situation der AdoptivwerberInnen gesehen 

werden, die sich mit ihrem Kinderwunsch oft von der Gesellschaft und der Medizin im Stich 

gelassen fühlen. Der Druck, dem sich insbesondere auch Frauen ausgesetzt sehen bzw. sich 

selbst machen (vgl. Winkler 1994: 37 ff.), ist ein Faktor, der im Hinblick auf die Rolle der 

Nachfrageseite bei (illegalen) Auslandsadoptionen und Kinderhandel nicht unterschätzt 

werden sollte. Auch die interviewte Adoptivmutter und Vertreterin von Kinder sind Zukunft 

meinte im Gespräch, dass ihr Kinderwunsch so stark gewesen wäre, dass sie jedem geglaubt 

hätte, der ihr zu einem Kind verhelfen konnte (IP-KsZ 2011: 13). Und dann sei es eben 

„[schwierig] bei Adoptionen im ausländischen Bereich, die nicht immer durchsichtig sind, die 

teilweise schummrig sind, und wo du auch auf Druck einfach deine Wünsche befriedigen und 

nachher erst zu denken anfangen kannst“ (ebd.: 19, Hervorhebung des Verf.). Heute sei sie 

aber auch der Meinung, dass z.B. die Dokumentierung der Herkunft und der Geschichte des 

Kindes im Vorfeld einer Adoption zentral sei (ebd.: 30) und im Nachhinein zumindest eine 

Spurensuche versucht werden sollte: „Und diese Spurensuche ist so wichtig […], dass du 

deinen Kindern den Respekt zollst und ihnen zeigst, dass es dir auch wichtig ist, dass sie als 

Ganzes erlebt werden.“ (ebd.: 11) 

Vor diesem Hintergrund sollte auch festgehalten werden, dass es sicher nicht die eine 

Motivation und das eine Denkmuster im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen, Kinder aus 
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dem globalen Süden und den „Anderen“ geben kann. Klarerweise lassen sich auch nicht alle 

Adoptiveltern über einen Kamm scheren und es gibt z.B. auch viele, die schon aufgrund eines 

persönlichen Naheverhältnisses zum Herkunftsland des Kindes wohl eine differenziertere 

Sichtweise auf das Kind, sein Herkunftsland und dessen Gesellschaft haben. Jedenfalls sollte 

aus dem kleinen Einblick in die Motivationslage und Denkmuster von Adoptiveltern, der in 

den vorangegangenen Kapitel geboten wurde, nicht geschlossen werden, dass man sämtliche 

Adoptiveltern aus dem Norden unter den Generalverdacht stellen sollte, neue 

„KolonisatorInnen“ zu sein, wie es etwa Said mit den westlichen Schriftstellern tat (siehe 

Kapitel 3.4.2). Nicht zuletzt bieten vor allem auch die Vorbereitungskurse, die von 

Fachstellen für Auslandsadoptionen angeboten werden, Möglichkeiten für die WerberInnen, 

mehr über das Land zu erfahren, aus dem sie adoptieren möchten, um so auch zu einem 

differenzierteren Bild der „Anderen“ zu gelangen sowie über Risiken der Auslandsadoption 

aufgeklärt zu werden. Die Vertreterin des freien Jugendwohlfahrtsträgers Eltern für Kinder 

betont dabei auch, dass es eine zentrale Funktion der Vorbereitungskurse sei, einerseits 

Paaren zu zeigen, dass sie nicht alleine mit ihrer Situation seien, und „zweitens, […] um den 

Blickwinkel von ihnen zu drehen und auf die Sichtweise des Kindes einzustimmen“ – und 

damit letztlich auch weg von der naiven Vorstellung: „Da gibt es arme Kinder, die suchen 

Eltern, und wir möchten ein Kind. Und wieso geht das nicht?“ (IP-EfK 2011: 18 f.) 

Inwieweit die in den letzten Kapiteln dargestellten Denkmuster in der Adoptionspraxis den 

Kinderhandel letztlich begünstigen können (indem etwa illegale Praktiken als Mittel zum 

guten Zweck gerechtfertigt werden), ist wissenschaftlich wohl kaum belegbar. Dennoch 

müssen derartige Denkmuster und Bilder immer auch im Kontext von (neo-)kolonialistischen 

Verhältnissen zwischen Nord und Süd, Ausbeutung und Kinderhandel gesehen werden. Denn 

der Weg von der Objektivierung von Kindern zu ihrer Ökonomisierung und Ausbeutung 

scheint unter den gegebenen Rahmenbedingungen globaler Ungleichheit kurz zu sein. Und 

der Vorwurf, Kinderhandel zu begünstigen oder diese Begünstigung zumindest in Kauf zu 

nehmen, bleibt zumindest immer dann berechtigt, wenn im Bewusstsein der Risiken 

einfachere Wege beschritten werden, um schneller ans ersehnte Ziel „Kind“ zu kommen. 

Auch wenn weder alle Adoptiveltern in einen Topf geworfen werden dürfen noch 

Auslandsadoptionen per se als fragwürdig gelten sollten, bleibt der schale Beigeschmack 

Kommerzialisierung und Kriminalität dort bestehen, wo das Kind mit all seinen Rechten nicht 

mehr im Zentrum der Adoption steht, sondern allenfalls als Schutzobjekt im Rahmen einer 

konstruierten Vormundschaftspflicht fremden Interessen dienen soll. Damit verbunden ist, 

neben der staatlichen Verantwortung, für geregelte Rahmenbedingungen zu sorgen, zumindest 
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auch eine moralische Verantwortung der Adoptiveltern, irreguläre Praktiken und 

Kinderhandel zu vermeiden. Das ist eine Verantwortung, die ihnen niemand abnehmen kann, 

und diese besteht nicht zuletzt gegenüber dem Kind selbst. 
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5. Rechtliche Rahmenbedingungen und Ablauf einer Adoption 
nach Österreich 

 

5.1 Umsetzung der Kinderrechte in Österreich 

Der Zusammenhang zwischen Auslandsadoptionen und Kinderhandel ist immer auch eine 

rechtliche Frage. Dabei sind die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen immer auch 

Spiegelbild normativer Vorstellungen darüber, was gesellschaftlich als rechtens empfunden 

wird. Wie schon in den Kapiteln 3.2 und 3.3.1 dargestellt, sind gesellschaftliche 

Vorstellungen über die Stellung und den Schutz von Kindern durchaus umstritten. Die UN-

Kinderrechtskonvention stellte erstmals international gültige Mindeststandards über die 

Rechte der Kinder auf und setzte insbesondere auch mit ihrem Zusatzprotokoll betreffend den 

Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie (OPSC) 

international gültige Standards für den Schutz vor Kinderhandel und missbräuchlichen 

Auslandsadoptionen. 

In Österreich trat die KRK im Jahr 1992 in Kraft, das OPSC im Jahr 2004. Damit 

verpflichtete sich Österreich auch zur innerstaatlichen Umsetzung der Verträge (vgl. 

Committee on the Rights of the Child 2003: 1). Als zentrales Kontrollorgan der KRK und 

ihrer Fakultativprotokolle dient der UN-Kinderrechtsausschuss in Genf, dem die 

Vertragsstaaten regelmäßig in Form von Berichten über die Umsetzung der Kinderrechte 

Rechenschaft ablegen müssen (vgl. Art 44 KRK). Diese „Staatenberichte“ können durch 

alternative und kritische Berichte von NGOs ergänzt werden. Nach Bearbeitung der Berichte 

und Anhörung von VertreterInnen der Zivilgesellschaft sowie der Regierung gibt der 

Ausschuss Empfehlungen an den betreffenden Staat aus, die jedoch keinen verbindlichen 

Charakter haben (vgl. Committee on the Rights of the Child 1994).18 In ihren Stellungnahmen 

zur Umsetzung der Konvention im Rahmen der Berichtsverfahren an den UN-

Kinderrechtsausschuss kritisierten NGO-VertreterInnen und ExpertInnen wiederholt den 

„völlig unzureichenden rechtlichen Status [der KRK] im Rahmen der österreichischen 

Rechtsordnung“ (Netzwerk Kinderrechte 2011: 7). Diese wurden „zwar formell Teil der 

österreichischen Rechtsordnung, aber weder im Verfassungsrang stehend noch unmittelbar 

                                                           
18 Bisher war es nicht möglich, sich als Kind oder VertreterIn eines Kindes selbst an einen unabhängigen UN-
Ausschuss zu wenden, wenn ein Staat gegen ein Kinderrecht verstoßen hatte (vgl. Dünnweller 2009: 115). Nach 
10 Jahren intensiver Lobbyarbeit für die Einführung eines solchen Individualbeschwerdemechanismus (vgl. ebd.: 
116 ff.), verabschiedete die UN-Generalversammlung schließlich am 19. Dezember 2011 ein entsprechendes 
Fakultativprotokoll (UN General Assembly 2011). Dadurch können sich Kinder bzw. ihre VertreterInnen in 
Zukunft auch an den UN-Kinderrechtsausschuss wenden, wenn eines ihrer Kinderrechte verletzt wurde. 
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von Behörden oder Gerichten anwendbar“ (Sax 2009b: 549). Auch gibt es „nur in sehr 

wenigen Einzelfällen Judikatur-Verweise auf die KRK in Österreich“ (ebd.). Die KRK als 

solche fand daher in der österreichischen Rechtspraxis – obwohl sie seit zwei Jahrzehnten in 

Kraft ist – bisher kaum Anwendung. 

Nach fast 20 Jahren der Diskussion über eine Verfassungsverankerung der KRK trat am 16. 

Februar 2011 schließlich das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (BVG 

Kinderrechte) in Kraft, mit dem ein Teil der KRK in Verfassungsrang gehoben wurde. In das 

Bundesverfassungsgesetz Eingang fanden zwar wichtige, aber lediglich einzelne 

Kinderrechte, wie zum Beispiel ein allgemeiner Anspruch auf Schutz und Fürsorge, das 

Gewaltverbot oder das Recht auf eine eigene Meinung. Durch einen weitgehenden 

Gesetzesvorbehalt kann jedoch der Großteil dieser Rechte wiederum beschränkt werden, 

wenn es z.B. die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder das wirtschaftliche Wohl 

des Landes erfordert (Art 7 BVG Kinderrechte). Das heißt beispielsweise, dass selbst der 

Kindeswohlgrundsatz, der als Kernstück der KRK gilt, durch einfache Gesetze oder 

Bescheide (etwa im Rahmen des Fremdenrechts19) beschränkt werden kann. Gleichzeitig 

finden sich viele andere zentrale Rechte der KRK nicht im neuen Gesetz und sind damit nach 

wie vor nicht in Verfassungsrang. 

Schon im Jahr 1992 betonte die Bundesregierung, dass die Kinderrechte in der 

österreichischen Realität ohnehin überwiegend umgesetzt seien, weshalb die Ratifikation 

lediglich Ausdruck der Solidarität mit den anderen Vertragsstaaten sei (Sax 2009b: 549f.). 

Auch im Zusammenhang mit dem 2011 beschlossenen BVG Kinderrechte verwiesen 

zahlreiche Ministerien auf ebendieses Argument (vgl. AB 8470 BlgNR 24. GP 1). Der 

aktuelle Bericht des Netzwerks Kinderrechte an den UN-Kinderrechtsausschuss zeigt jedoch 

zahlreiche Lücken in der Umsetzung der Kinderrechte in Österreich auf. In Bezug auf 

Auslandsadoptionen kommt das Netzwerk Kinderrechte zum Schluss, dass insbesondere bei 

internationalen Adoptionen aus Ländern, die nicht Vertragsstaaten des Haager 

Adoptionsübereinkommens (siehe Kapitel 5.2) sind, „die derzeitigen rechtlichen 

Bestimmungen […] ungenügend [sind] […], um das Wohl des Kindes und die Wahrung 

seiner Grundrechte sicherzustellen.“ (Netzwerk Kinderrechte 2011: 49) Inwieweit diese Kritik 

im Hinblick auf die Prävention und Bekämpfung des Kinderhandels gerechtfertigt ist, soll in 

                                                           
19 „Fremdenrechtliche Maßnahmen“ werden etwa in den Materialien zum BVG Kinderrechte ausdrücklich als 
mögliche Beschränkungsfälle erwähnt (IA 935 BlgNR 24. GP 4). 
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den folgenden Kapiteln untersucht werden. Zunächst werfen wir jedoch einen Blick auf das 

bereits mehrfach angesprochene Haager Adoptionsübereinkommen. 

 

5.2 Das Haager Adoptionsübereinkommen 

Das Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der internationalen Adoption (Haager Übereinkommen bzw. Haager 

Adoptionsübereinkommen; kurz: HAÜ) ist das bis heute wichtigste multilaterale 

Übereinkommen im Bereich der internationalen Adoption. Es trat 1999 in Österreich in Kraft 

und regelt die „Zusammenarbeit der Behörden und wechselseitige Anerkennung“ 

(Nademleinsky/Neumayr 2007: 121) von Minderjährigenadoptionen, bei denen sowohl das 

Herkunfts- als auch das Zielland (nach der Diktion des HAÜ „Heimatstaat“ und 

„Aufnahmestaat“) Vertragsparteien des Übereinkommens sind und ein dauerhaftes Eltern-

Kind-Verhältnis begründet wird. Umfasst sind sowohl Adoptionen, die bereits im Heimatstaat 

durchgeführt werden, als auch solche, die erst im Aufnahmestaat erfolgen (Art 2 HAÜ). 

Das HAÜ soll vor allem sicherstellen, dass „internationale Adoptionen zum Wohl des Kindes 

und unter Wahrung seiner völkerrechtlich anerkannten Grundrechte stattfinden“ (Art 1 lit a 

HAÜ), womit insbesondere auch die Rechte des Kindes gemäß der KRK gemeint sind. Dabei 

ist es das zentrale Anliegen des Übereinkommens, „die Entführung und den Verkauf von 

Kindern sowie den Handel mit Kindern zu verhindern.“ (Art 1 lit b HAÜ) Neben dem 

Kindeswohl, das schon die KRK als oberste Maxime einer Adoption bezeichnet (siehe Kapitel 

3.3.3), können das Subsidiaritätsprinzip und das Fachlichkeitsprinzip als weitere zentrale 

Grundsätze des HAÜ bezeichnet werden (vgl. BMSK 2004: 10 f.). Das Subsidiaritätsprinzip 

besagt, dass eine Auslandsadoption nur in Frage kommt, wenn das Kind in seinem 

Heimatland nicht untergebracht werden kann und die Auslandsadoption im Sinne des 

Kindeswohls ist (vgl. Art 4 lit b HAÜ). Unter dem Fachlichkeitsprinzip wird hingegen der 

Grundsatz verstanden, dass für die Beurteilung der Voraussetzungen für die Adoption 

(erforderliche Zustimmungen, Berücksichtigung der Meinung des Kindes, Beratung und 

Eignung der WerberInnen etc.) Fachstellen im Heimat- und Aufnahmeland zuständig sind. 

Die zuständige Behörde (sogenannte „zentrale Behörde“) des Aufnahmestaates prüft dabei die 

Voraussetzungen seitens der BewerberInnen, während jene des Heimatstaates die 

Voraussetzungen seitens des Kindes prüft. (BMSK 2004: 10) Da es Bundesstaaten offen steht, 

mehrere zentrale Behörden zu bestimmen, sind in Österreich die Ämter der 

Landesregierungen (Jugendwohlfahrtsabteilungen) als zentrale Behörden bestimmt worden 
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(ebd.: 11). Die Berichte solcher zentralen Behörden in den Aufnahmestaaten über 

AdoptivwerberInnen (Art 15 HAÜ) ermöglichen es dann „dem Heimatstaat, für ein 

freigegebenes Kind die am besten geeignete Familie auszuwählen.“ (BMSK 2004: 10) Es 

werden also Eltern für Kinder gesucht, nicht Kinder für Eltern. Den Bericht über das Kind 

schickt der Heimatstaat wiederum an die zentrale Behörde des Aufnahmestaates (Art 16 

HAÜ) und die WerberInnen können diesen Kindervorschlag annehmen oder ablehnen. Die 

endgültige Entscheidung „treffen beide Staaten in gegenseitiger Abstimmung (Art. 17).“ 

(BMSK 2004: 10) Wird die Adoption schon im Heimatstaat durchgeführt, wird sie 

grundsätzlich automatisch im Aufnahmestaat anerkannt (Art 23 HAÜ), außer sie steht 

offensichtlich im Widerspruch zu dessen öffentlicher Ordnung, wobei immer das Kindeswohl 

zu berücksichtigen ist (Art 24). 

Im Zusammenhang mit Kinderhandel ist insbesondere auch Art 32 HAÜ relevant, der 

„unstatthafte Vermögens- oder sonstige Vorteile“ für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

internationalen Adoptionen verbietet und lediglich die Inrechnungstellung von „Kosten und 

Auslagen einschließlich angemessener Honorare“ gestattet. Wo angemessene Honorare enden 

und unangemessene beginnen, darüber gibt das HAÜ jedoch keine Auskunft. Die Kosten 

einer Auslandsadoption sind zum Teil sehr unterschiedlich, weshalb sich keine 

Allgemeinaussage über deren angemessene Höhe tätigen lässt. In der Regel fallen aber Kosten 

für benötigte Dokumente (Urkunden, ärztliche Atteste etc.), gerichtlich beeidete 

Übersetzungen, Leistungen von privaten Vermittlungsstellen, Gerichts-, Anwalts- und 

administrative Kosten im Heimatland, eventuell Kostenbeiträge für die Versorgung des 

Kindes, Reisekosten sowie Kosten für Visa, Reisepass und Verleihung der Staatsbürgerschaft 

an (BMSK 2004: 21). Im Hinblick auf unangemessene Kosten bleiben aber insbesondere 

„hohe Honorarforderungen von Agenturen oder Rechtsanwälten […], hohe […] Kosten für 

die bisherige Betreuung des Kindes in einem Heim oder die […] Erwartung einer Zuwendung 

zur Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe in dem betreffenden Heimatstaat“ 

problematisch (Steiger 2002: 26). Die Angaben über die Kosten von Auslandsadoptionen 

variieren, zumeist werden aber Beträge zwischen 10.000 und 20.000 Euro genannt (vgl. 

Eltern für Kinder o.J.; Pflegeelternverein Steiermark o.J.). 

Das HAÜ verlangt von den zentralen Behörden des Heimatstaats außerdem, dass diese 

sicherstellen, „dass die erforderlichen Zustimmungen zur Adoptionsfreigabe (von Personen 

oder Institutionen) nicht durch Zahlungen oder sonstige Gegenleistungen herbeigeführt 

wurden.“ (Art 4 lit c HAÜ) Des Weiteren müssen die zentralen Behörden geeignete 



Rechtliche Rahmenbedingungen und Ablauf einer Adoption nach Österreich 

77 

 

Maßnahmen ergreifen, um unstatthafte (Vermögens-)Vorteile bei Adoptionen und illegale 

Praktiken zu verhindern (Art 8 HAÜ). Zugelassene Organisationen dürfen zwar von den 

zentralen Behörden zur Vermittlung beauftragt werden, sie unterliegen aber der Aufsicht der 

Behörden und dürfen nur gemeinnützige Ziele verfolgen (Art 11 HAÜ) (vgl. BMSK 2004: 

21). Eine weitere Bestimmung mit dem Ziel, illegalen Praktiken und Kinderhandel präventiv 

zu begegnen, ist Art 29, der Beschränkungen für Kontakte zwischen der leiblichen Familie 

und den WerberInnen vorsieht, „um einer privaten Platzierung des Kindes in der 

Bewerberfamilie, womöglich gegen Entgelt, vorzubeugen“ (Steiger 2002: 31) 

Der konkrete Ablauf eines Adoptionsverfahrens und die Zusammenarbeit von Heimat- und 

Aufnahmestaat nach dem HAÜ wird in Kapitel 5.4.2 am Beispiel Südafrikas und Österreichs 

dargestellt werden. Dieses Verfahren wird daraufhin einer Adoption aus dem Nicht-Haager-

Staat Äthiopien gegenübergestellt. Zunächst wird jedoch das österreichische Adoptionsrecht 

behandelt, denn das HAÜ regelt zwar Grundsätze der Zusammenarbeit und die Anerkennung 

von Adoptionsentscheidungen, hinsichtlich des Zustandekommens, der Voraussetzungen etc. 

sind aber immer die Gesetze der betreffenden Staaten anzuwenden. 

 

5.3 Österreichisches Adoptionsrecht 

5.3.1 Einleitung 

Bei einer Adoption aus dem Ausland nach Österreich muss zunächst beurteilt werden, ob die 

Adoption im Ausland durchgeführt wird oder in Österreich. Dies hängt von der jeweiligen 

Gesetzeslage im Herkunftsland ab, manche Herkunftsstaaten übertragen zunächst nur die 

Obsorge, die Adoption erfolgt dann im Aufnahmestaat (vgl. IP-JWF 2011: 7). „Erfolgt die 

Adoption in Österreich, sind dieselben Verfahrensregeln des österreichischen Rechts wie bei 

der Adoption eines inländischen Kindes anzuwenden.“ (BMSK 2004: 12) Ist das 

Herkunftsland außerdem Mitgliedsstaat des HAÜ, so müssen auch dessen Bestimmungen 

eingehalten werden (vgl. ebd.). Hinsichtlich der Zustimmung des Kindes oder der Vertreterin 

bzw. des Vertreters sind auch die Gesetze des Heimatstaates zu berücksichtigen (§ 26 IPRG; 

vgl. BMSK 2004: 12). Erfolgt die Adoption bereits im Herkunftsland des Kindes, so stellt 

sich insbesondere die Frage der Wirksamkeit der ausländischen Adoptionsentscheidung in 

Österreich (siehe dazu Kapitel 5.3.4). Handelt es sich wiederum um einen Vertragsstaat des 

HAÜ, so erfolgt wie schon erwähnt eine automatische Anerkennung der Entscheidung in 

Österreich. Da sowohl im Fall von Äthiopien als auch Südafrika die Adoption bereits im 



Rechtliche Rahmenbedingungen und Ablauf einer Adoption nach Österreich  

78 

 

Herkunftsland erfolgt, ist der Aspekt der Anerkennung der ausländischen Entscheidung in 

dieser Arbeit von besonderer Bedeutung. 

In Österreich gibt es bisher kein eigenes Adoptionsgesetz und die einzelnen Bestimmungen 

finden sich verstreut in den unterschiedlichsten Gesetzen, u.a. auch im 

Jugendwohlfahrtsgesetz. Die Jugendwohlfahrt spielt eine zentrale Rolle im Adoptionsprozess, 

vor allem bei der Sicherung des Kindeswohls, der Vorbereitung der AdoptivwerberInnen und 

der Feststellung ihrer Eignung. Das Jugendwohlfahrtsgesetz regelt aber lediglich die 

Grundlagen im Bereich der Adoption (§§ 24, 25 JWG), während die „neun 

Ausführungsgesetze der Länder […] konkretere Regelungen“ enthalten (BMSK 2004: 14), da 

die Jugendwohlfahrt in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt. Die Vermittlung von 

Adoptionen ist gemäß § 24 JWG dem jeweiligen Jugendwohlfahrtsträger vorbehalten, wobei 

auch anerkannte freie Jugendwohlfahrtsträger (z.B. Eltern für Kinder) beauftragt werden 

können. Die unbefugte und die entgeltliche Vermittlung ist strafbar (§ 35 JWG). Die 

Adoption aus dem Ausland nach Österreich als solche ist gesetzlich nicht geregelt. Der 

Gesetzesentwurf für das neue Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz (B-KJHG) sieht jedoch 

eine eigene Bestimmung über die Mitwirkung der Jugendwohlfahrt an der 

grenzüberschreitenden Adoption und detailliertere Bestimmungen zur Adoption im 

Allgemeinen vor. Die Tätigkeiten der Jugendwohlfahrt bei einer grenzüberschreitenden 

Adoption würden sich demnach auf die „Beratung, Vorbereitung, Eignungsbeurteilung und 

Ausbildung von Adoptivwerbern und -werberinnen“ sowie die „Übermittlung und 

Entgegennahme von Urkunden und Berichten im internationalen Austausch mit den 

zuständigen Behörden im Ausland“ erstrecken. (ME/Gesetzestext 114 BlgNR 24. GP 9 f.) 

Interessant ist auch ein Blick in die Gesetzesmaterialien, wo auf die besonderen 

Herausforderungen der Auslandsadoption hingewiesen wird: 

[I]n der Eignungsbeurteilung [ist] auch darauf einzugehen […], ob die Adoptivwerber/innen auch diesen 
Belastungen gewachsen sind, wie etwa Leben mit einem Kind anderer Hautfarbe und Kultur in einem 
fremdenfeindlichen Milieu. In der Beratung der Adoptivwerber/innen sind auch die Kriterien bestmöglicher 
Sicherheit bei der Adoptionsabwicklung zu erläutern und auf bekannte Risiken in einzelnen 
Herkunftsstaaten hinzuweisen. (ME/Materialien 114 BlgNR 24. GP 19) 

 

Die ursprünglich vorgesehene Begleitung und Unterstützung von Familien nach der Adoption 

wurde jedoch aus Kostengründen aus dem Entwurf gestrichen (IP-JWF 2011: 30). 

Im Hinblick auf den Regelungsbedarf bei internationalen Adoptionen schreibt die 

interministerielle Arbeitsgruppe Kinderhandel im Rahmen der Task Force zur Bekämpfung 

des Menschenhandels in ihrem aktuellen Bericht, dass die Notwendigkeit eines eigenen 
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Auslandsadoptionsgesetzes erst „nach der Reform des Grundsatzgesetztes für die 

Jugendwohlfahrt entschieden“ werde (Arbeitsgruppe Kinderhandel 2012: 15). Es ist zurzeit 

jedoch nicht absehbar, wann und in welcher Form das B-KJHG beschlossen wird, da es sich 

seit 2008 (!) im Entwurfsstadium befindet und die Beschlussfassung regelmäßig am 

Widerstand einzelner Bundesländer scheitert. 

 

5.3.2 Voraussetzungen und Wirkungen einer Adoption 

Nach österreichischem Recht kommt eine Adoption durch einen Vertrag zwischen dem Kind 

(bzw. seinem/seiner VertreterIn) und dem/den Annehmenden und dessen gerichtlicher 

Bewilligung zustande. Ehegatten dürfen (mit wenigen Ausnahmen) nur gemeinsam 

adoptieren. (§ 179a ABGB) Dadurch, dass WerberInnen für Auslandsadoptionen zumeist eher 

älter sind (siehe Kapitel 4.1), ist das Erfordernis des Mindestalters20 in der Regel erfüllt. Da 

die Adoption aber die Herstellung eines „Eltern-Kind-Verhältnisses“ bezweckt, gibt es aber 

auch eine „natürliche“ obere Altersgrenze, die gemäß den Regelungen der 

Jugendwohlfahrtsbehörden bei etwa 45 Jahren bzw. einem Altersunterschied von Eltern und 

Kind von etwa 40 Jahren liegen und „nicht wesentlich überschritten“ werden sollen (vgl. IP-

JWF 2011: 18). 

Eine Adoption ist vom Gericht zu bewilligen, wenn sie dem Kindeswohl dient und ein Eltern-

Kind-Verhältnis besteht oder hergestellt werden soll (§ 180a ABGB), wobei zur Beurteilung, 

ob die Adoption zum Wohle des Kindes ist, die Einholung eines Strafregisterauszuges über 

die Wahleltern und Personen aus dem engen familiären Umfeld verpflichtend ist (§ 90 Abs 3 

AußStrG). Außerdem bedarf es laut § 181 ABGB der Zustimmung der leiblichen Eltern sowie 

des Kindes selbst, sofern es über 14 Jahre alt ist, was insbesondere im Hinblick auf das Recht 

des Kindes auf Partizipation und die vorrangige Berücksichtigung seiner Interessen (siehe 

Kapitel 3.3.2, Recht auf Partizipation) hervorzuheben ist.21 Die leiblichen Eltern/die leibliche 

Mutter (bzw. andere Zustimmungsberechtigte) können auch auf die Mitteilung des Namens 

und des Wohnorts des Annehmenden verzichten (Hinteregger 2009: ebd.: 169; vgl. § 88 

AußStrG). Bei einer solchen Inkognitoadoption erhält aber jedenfalls der 

Jugendwohlfahrtsträger die entsprechenden Daten. Das Kind hat ab dem Alter von 14 Jahren 

das Recht, sich über seine Herkunft zu informieren und in die Akten Einsicht zu nehmen 

                                                           
20 30 Jahre (Mann), 28 Jahre (Frau) bzw. 18 Jahre Altersunterschied zum Kind (§ 180 ABGB) 
21 Zustimmungsberechtigt sind außerdem die Ehegatten des/der Annehmenden/des Wahlkindes (§ 181 Abs 1 Z 
2-3). Ist der Aufenthaltsort einer zustimmungsberechtigten Person seit sechs Monaten unbekannt, entfällt das 
Zustimmungserfordernis (§ 181 Abs 2). Kinder ab 5 Jahren, der Jugendwohlfahrtsträger und Pflegeeltern bzw. 
HeimleiterInnen haben ein Anhörungsrecht (§ 181a ABGB). 
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(ebd.), was im Hinblick auf sein Recht auf Identität und Kenntnis seiner Eltern (Art 7, 8 KRK, 

siehe Kapitel 3.3.4) von großer Bedeutung ist. Andere Formen der Adoption sind die offene 

Adoption, wo sich die Beteiligten kennenlernen und die halboffene, wo eine Kontaktaufnahme 

möglich ist, die Adresse der Adoptiveltern aber nicht bekannt gegeben wird (Glander 1998: 

41 ff.). 

Was die Wirkungen einer Adoption betrifft, so entstehen durch eine Adoption weitgehend 

dieselben Rechte und Pflichten wie bei einer ehelichen Abstammung, jedoch erstrecken sich 

die Wirkungen der Adoption nur auf das adoptierte Kind im Verhältnis zu seinen 

Adoptiveltern und deren Nachkommen (und nicht z.B. auf die Eltern der Adoptiveltern). 

Gleichzeitig erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen zu den leiblichen Eltern (§ 182 

ABGB), vermögensrechtliche und erbrechtliche Beziehungen bleiben jedoch zum Teil 

(subsidiär) bestehen (§§ 182a f. ABGB) (vgl. Hinteregger 2009: 169 f.). Durch die Adoption 

bekommt das Kind aber nicht automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft. Zwar hat es 

einen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft (§ 17 StbG), diese muss aber erst in Österreich 

beantragt werden. Des Weiteren benötigt das Kind je nach Herkunftsland ein Visum für die 

Einreise und eine entsprechende Aufenthaltsbewilligung (BMSK 2004: 14). 

 

5.3.3 Widerruf und Aufhebung einer Adoption 

Eine Adoptionsbewilligung ist gemäß § 184 ABGB von Amts wegen oder auf Antrag nur aus 

den im Gesetz aufgezählten „besonders schwerwiegenden Gründen“ (Hinteregger 2009: 170) 

rückwirkend zu widerrufen (u.a. wenn etwa der oder die Annehmende bei Vertragsabschluss 

nicht voll geschäftsfähig war). Eine Aufhebung (nicht rückwirkend) hat auf Antrag unter 

anderem dann zu erfolgen, wenn ein Vertragsteil oder Zustimmungsberechtigter durch List 

oder Drohung zur Adoption veranlasst wurde. Dies kann in einem Fall von Kinderhandel von 

Relevanz sein, wenn z.B. die leiblichen Eltern über die Adoption und ihre Folgen getäuscht 

wurden. Von Amts wegen ist die Adoption außerdem aufzuheben, wenn das Kindeswohl 

ernstlich gefährdet ist (§ 184a Abs 1 und 2 ABGB). 

Der Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung in der Adoptivfamilie kann jedoch sowohl bei einer 

legalen als auch einer illegalen Adoption scheitern oder gelingen. Gleichermaßen ist auch das 

Kindeswohl im Einzelfall separat von der Illegalität der Adoption zu beurteilen. Denn auch 

wenn die Adoption im Zeitpunkt ihres Zustandekommens illegal und entgegen dem 

Kindeswohl gewesen sein mochte, so kann selbst die Aufhebung an sich gegen das 

Kindeswohl sein, wenn bereits ein Eltern-Kind-Verhältnis aufgebaut wurde. Eine Aufhebung 
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ist somit auch immer vor dem Hintergrund des Kindeswohls zu beurteilen. (siehe Kapitel 

5.3.4) 

 

5.3.4 Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen 

Wird die Adoption bereits im Herkunftsstaat durchgeführt, stellt sich die Frage, welche 

Wirkung eine solche ausländische Adoptionsentscheidung in Österreich hat, denn 

„[u]nmittelbare Wirkung hat die Entscheidung eines Gerichts als Ausfluss staatlicher 

Souveränität eben nur im Gerichtsstaat.“ (BMJ 2010: 1) Die Frage der Anerkennung einer 

ausländischen Adoptionsentscheidung ist im Hinblick auf illegale Adoptionspraktiken und 

Kinderhandel im Herkunftsland zentral. Unter dem Regime des HAÜ kommt es grundsätzlich 

zu einer automatischen Anerkennung (siehe 5.2). Schwierig war bisher jedoch die Frage, wie 

mit Adoptionsentscheidungen aus Nicht-Haager-Ländern umzugehen ist. Seit 1.1.2010 gibt es 

nun eine spezifische Regelung im österreichischen Gesetz über die Anerkennung von 

Auslandsadoptionen, die nicht zuletzt in Reaktion auf den bereits mehrfach angesprochenen 

Adoptionsskandal bei Family for You und „den unsicheren Rechtsrahmen“ bei Adoptionen 

aus Nicht-Haager-Ländern (IA 673 BlgNR 24. GP 21) geschaffen wurde: Gemäß § 91a 

AußStrG erfolgt die Entscheidung über die Anerkennung einer ausländischen 

Adoptionsentscheidung grundsätzlich nur als Vorfrage. D.h., wenn eine Behörde in einer 

Frage zu entscheiden hat, für die die Wirksamkeit der Adoption Voraussetzung ist, muss sie 

diese selbst als Vorfrage prüfen. So z.B. müssen der Versicherungsträger und die 

Staatsbürgerschaftsbehörde selbst als Vorfrage prüfen, ob die ausländische 

Adoptionsentscheidung anzuerkennen ist, da diese ja Voraussetzung für die 

Krankenversicherung oder die Staatsbürgerschaft des Kindes ist. Eine rechtskräftige 

ausländische Entscheidung22 ist laut § 91a AußStrG anzuerkennen, sofern sie nicht „dem 

Kindeswohl oder anderen Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung (ordre public) 

offensichtlich widerspricht“ oder das „rechtliche Gehör einer der Parteien nicht gewahrt 

wurde“, was insbesondere die leiblichen Eltern schützen soll.23 Zusätzlich ermöglicht das 

Gesetz außerdem Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, ein fakultatives 

Anerkennungsverfahren zu beantragen, um die Wirksamkeit der Adoptionsentscheidung „für 

                                                           
22 Wird die Adoption im Ausland gänzlich privat bzw. vertraglich abgewickelt und „von den Gerichten oder 
sonstigen zuständigen Behörden weder inhaltlich überprüft noch auch nur registriert oder beglaubigt“, so 
mangelt es schon an einer „Entscheidung“, die anerkannt werden könnte. In diesem Fall müsste ein neues 
Adoptionsverfahren in Österreich durchgeführt werden. (IA 673 BglNR 24. GP 31) 
23 Weiters ist die Anerkennung zu verweigern, wenn die ausländische Entscheidung mit einer österreichischen 
oder einer früheren Entscheidung unvereinbar ist oder wenn die anerkennende Behörde bei Anwendung 
österreichischen Rechts nicht zuständig gewesen wäre. (§ 91a Abs 2 Z 3, 4 AußStG) 
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alle künftigen gerichtlichen und behördlichen Verfahren zwischen den im 

Anerkennungsverfahren beteiligten Personen verbindlich klären zu lassen.“ (IA 673 BlgNR 

24. GP 31) Leibliche Eltern, die der Adoption nicht zugestimmt hatten, können außerdem 

jederzeit selbstständige Anträge auf Nichtanerkennung stellen (§ 91a Abs 3 iVm § 91c 

AußStrG) (siehe unten). 

Eine Alternative zur Einführung eines fakultativen Verfahrens wäre hingegen ein zwingendes 

Anerkennungsverfahren gewesen. Würde das Gesetz ein solches Verfahren vorsehen, wäre 

die Adoption ohne Anerkennungsverfahren in Österreich gar nicht wirksam (ebd.). D.h., es 

würde jedenfalls ein eigenes Verfahren in Österreich stattfinden, durch das die Adoption 

überprüft werden würde. Der österreichische Gesetzgeber begründet die Entscheidung für die 

fakultative Variante (und damit gegen die zwingende Variante) unter anderem damit, dass 

diese systematisch besser mit dem Konzept der automatischen Anerkennung des HAÜ 

zusammenpasse (IA 673 BlgNR 24. GP 21). Dass bei dessen Anwendung nach der 

erforderlichen Zusammenarbeit der Behörden unter den zwingenden Vorschriften des 

Übereinkommens hinsichtlich Kindeswohlsicherung und Prävention von Kinderhandel (siehe 

Kapitel 5.2) eine automatische Anerkennung im Aufnahmestaat erfolgt, ist ja nur konsequent. 

Dies kann aber nicht einfach auf Adoptionsverfahren übertragen werden, bei denen gar keine 

wechselseitige Kontrolle erfolgt und die österreichischen Behörden keinen Einblick in die 

Vorgänge vor Ort haben. Es ist außerdem fraglich, inwieweit die betroffenen Behörden 

überhaupt in der Lage sind, die Wirksamkeit von Adoptionsentscheidungen von diversen 

Herkunftsländern zu beurteilen. Ein weiteres Argument des Gesetzgebers gegen ein 

zwingendes Verfahren ist, dass es „im Hinblick auf zahlreiche unproblematische Fälle ein 

unangemessener staatlicher Eingriff“ in das Recht auf Familien- und Privatleben nach Art 8 

EMRK sei (IA 673 BlgNR 24. GP 21). Da bei Adoptionen aber das Kindeswohl immer 

Vorrang genießt und nicht gegen Interessen der Adoptiveltern abgewogen wird, erscheint ein 

zwingendes Verfahren angesichts der bereits konstatierten „unsicheren Rechtslage“ (ebd.) 

durchaus als ein angemessener Eingriff in das Privat- und Familienleben. Die Ansicht des 

Gesetzgebers, ein fakultatives Verfahren könne in problematischen Fällen ebenso wirksam 

sein, wie ein zwingendes (ebd.), ist ebenso zu hinterfragen, denn es stellt sich die berechtigte 

Frage, wer ein solches fakultatives Anerkennungsverfahren denn beantragen soll. Die 

Adoptiveltern haben wohl in der Regel kein Interesse daran, sich freiwillig einem 

Gerichtsverfahren zu stellen, das schlimmstenfalls mit der Nichtanerkennung der bereits 

geschlossenen Adoption endet. Natürlich könnten auch die leiblichen Eltern einen Antrag auf 
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Nichtanerkennung stellen. Solche Anträge der leiblichen Eltern werden in den 

Gesetzesmaterialien auch als „eines der wirksamsten zivilrechtlichen Instrumente gegen 

Kinderhandel“ bezeichnet (ebd.: 32). Es ist aber mehr als fraglich, ob Eltern, deren 

Zustimmungsrecht zur Adoption nicht gewahrt wurde, indem ihnen ihr Kind gestohlen, 

abgeschwatzt oder unter Täuschung entzogen wurde, in der Lage sind, einen solchen Antrag 

in Österreich zu stellen. Das würde einerseits voraussetzen, dass die Eltern wissen, dass sich 

ihr Kind ausgerechnet in Österreich aufhält, was in vielen  Fällen zu bezweifeln ist, 

insbesondere jenen „problematischen“ Fällen, die das Gesetz treffen will.24 Des Weiteren 

verfügen wohl die wenigsten leiblichen Eltern über ausreichend Möglichkeiten, in Österreich 

ein Nicht-Anerkennungsverfahren anzustreben. Die Jugendwohlfahrt wiederum wird bei 

vielen problematischen Adoptionen, bei denen beispielsweise die Adoptiveltern auf eigene 

Faust im Herkunftsland adoptieren, auch gar nichts von der Tatsache wissen, dass sich hier 

nun ein Adoptivkind in Österreich befindet, bei dem eine Überprüfung des Adoption 

notwendig wäre. Ein eigenes Antragsrecht öffentlicher Stellen und NGOs ist im Gesetz auch 

nicht vorgesehen. In diesem Zusammenhang argumentiert der Gesetzgeber unter anderem 

auch, dass das Pflegschaftsgericht bei einer Gefährdung des Kindeswohls ohnehin amtswegig 

tätig werden und die Obsorge neu regeln könne (ebd.: 33). In einem Adoptionsfall, der auf 

Kinderhandel basiert, ist aber nicht automatisch das Kindeswohl innerhalb der Adoptivfamilie 

gefährdet (siehe 5.4.4). Diese Tatsache zeigt außerdem die schwierige Situation der 

Jugendwohlfahrt bei der Nicht-Anerkennung einer illegalen Adoption auf, wie auch die 

befragte Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin betont: 

[Da kommt] die Jugendwohlfahrt in eine sehr große Bredouille […], weil wir einerseits ja den Auftrag der 
Kindeswohlsicherung haben, […] und im Nachhinein eine Nichtanerkennung einer Adoption zu 
beantragen, wo dann herauskommt, dass das Kind zum Beispiel nach äthiopischen Recht adoptiert, und 
nach österreichischem nicht adoptiert ist, keinen Aufenthaltstitel hat, keine Sozialleistungen hat, nicht 
abgesichert ist, weder in den Heimatstaat zurück kann, denn dort ist ja die Adoption rechtskräftig, […] ist 
schwierig zu begründen, ob das nicht am Kindeswohl vorbeigeht. (IP-JWF 2011: 11) 

 

Wie schon erwähnt, kann es sich zwar einerseits um eine illegale, andererseits aber eine 

gelungene Adoption im Sinne des Aufbaus eines Eltern-Kind-Verhältnisses handeln. Das 

betont auch Steiger in seinen Ausführungen zum HAÜ, das die Nichtanerkennung nur zulässt, 

wenn das Kindeswohl dadurch gewahrt bleibt: 

Das bedeutet, dass der durch die Adoption herbeigeführte Rechtszustand insbesondere im Hinblick auf 
seine Auswirkungen auf das Kind zu würdigen ist; im Einzelfall kann deshalb eine Adoption trotz 

                                                           
24 Dies legt sowohl der mehrfach erwähnte illegale Adoptionsfall von Family for You nahe, wo offensichtlich 
behauptet wurde, das Kind würde in die USA zur Schule geschickt (siehe Kapitel 6.1.4), als auch die 
Erfahrungen der befragten Adoptivmutter im Rahmen der Spurensuche in Äthiopien (IP-KsZ: 18). 
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schwerwiegender Rechtsverstöße Bestand haben, wenn das Wohl des Kindes die Aufrechterhaltung des 
durch die Adoption begründeten Eltern-Kind-Verhältnisses erfordert. (Steiger 2002: 33) 

 

Die Zweckmäßigkeit eines fakultativen Anerkennungsverfahrens im Hinblick auf die 

Bekämpfung des Kinderhandels ist also stark zu bezweifeln. Allenfalls wäre die Nicht-

Anerkennung der Adoption eine Möglichkeit für die Adoptiveltern, eine gescheiterte 

Adoption rückgängig zu machen. Als Maßnahme zur Kinderhandelsbekämpfung kann das 

Gesetz aber wohl nicht betrachtet werden. Umgekehrt könnte ein zwingendes 

Anerkennungsverfahren AdoptivwerberInnen dazu veranlassen, ein Herkunftsland zu wählen, 

das hinsichtlich der Transparenz des Verfahrens und der Rechtssicherheit als verlässlich gilt. 

Dennoch scheint es aus der Perspektive des Kindes aber jedenfalls wesentlich wichtiger, dass 

die befassten Staaten präventive Mechanismen implementieren, denn egal ob es sich um einen 

Widerruf, eine Aufhebung oder eine Nichtanerkennung handelt – dem Kindeswohl wäre 

jedenfalls mehr gedient, wenn Fälle von Kinderhandel nicht erst im Nachhinein aufgedeckt 

werden würden. Schließlich handelt es sich nicht um einen Vertrag wie jeden anderen, den 

man ohne weiteres „rückabwickeln“ kann und bei dem man die „Ware“ einfach 

zurückschickt. 

 

5.4 Ablauf einer Adoption nach Österreich 

5.4.1 Allgemeines 

Nachdem nun die rechtlichen Rahmenbedingungen einer Adoption nach Österreich dargestellt 

wurden, soll im folgenden Kapitel in Grundzügen der Ablauf eines Adoptionsprozesses am 

Beispiel der Herkunftsländer Südafrika und Äthiopien demonstriert werden. Die beiden 

Länder waren in der Vergangenheit wichtige Herkunftsländer für ausländische Adoptivkinder 

in Österreich und scheinen in den offiziellen Adoptionsstatistiken – abgesehen von einer 

Adoption von den Seychellen – als einzige afrikanische Herkunftsländer für 

Auslandsadoptionen nach Österreich auf (siehe Kapitel 2.5). Äthiopien ist außerdem global 

gesehen ein beliebtes Herkunftsland bei Auslandsadoptionen (vgl. Boéchat/Fuentes 2010: 5). 

Während in Südafrika 86 % aller durchgeführten Adoptionen Inlandsadoptionen sind, werden 

in Äthiopien 93 % der adoptierten Kinder ins Ausland vermittelt (United Nations 2009: 227, 

330). Südafrika ist im Gegensatz zu Äthiopien Mitglied des Haager 

Adoptionsübereinkommens. 
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Wie schon erwähnt, wurden Adoptionen aus Äthiopien von österreichischer Seite aufgrund 

krimineller Vorgänge in der Adoptionspraxis gestoppt – Vorgänge, die schließlich auch zur 

Einstellung der Tätigkeit des Adoptionsvermittlungsvereins Family for You führten. Die 

Analyse des Ablaufs einer Äthiopien-Adoption ermöglicht somit in weiterer Folge auch, jene 

Schwachpunkte im Verfahren offen zu legen, die illegale Praktiken in der Vergangenheit 

ermöglichten. 

 

5.4.2 Adoptionen aus Südafrika 

Es hängt von der jeweiligen Rechtslage ab, ob die Adoption im Herkunftsland erfolgt oder 

bloß die Obsorge übertragen wird und die Adoption im Aufnahmestaat erfolgt (siehe Kapitel 

5.3.1). Die Adoption selbst erfolgt im Falle Südafrikas bereits im Herkunftsland. Die 

Voraussetzungen für eine Adoption und das Verfahren in Südafrika sind im südafrikanischen 

„Children’s Act“ geregelt (HccH Permanent Bureau 2010b: 5). Adoptieren dürfen in 

Südafrika sowohl Einzelpersonen als auch Paare, wobei bei Lebensgemeinschaften die Dauer 

der Beziehung relevant ist. Es gibt kein gesetzlich festgelegtes Maximalalter für 

Adoptiveltern, lediglich ein Mindestalter (über 18 Jahre) (ebd.: 11). 

In Erfüllung seiner Verpflichtungen nach dem Haager Übereinkommen hat Südafrika das 

Department of Social Development in Pretoria als zentrale Behörde für Auslandsadoptionen 

nach dem HAÜ bestimmt. Zusätzlich wurden von dieser zentralen Behörde Vereine und 

Institutionen in Südafrika akkreditiert, die jeweils für spezifische Zielländer die operativen 

Tätigkeiten im Adoptionsprozess übernehmen, jedenfalls aber unter Aufsicht der zentralen 

Behörde stehen. (ebd.: 3) Einer dieser akkreditierten Vereine ist Impilo in Johannesburg, der 

bereits Adoptionen nach Österreich begleitet hat (Eltern für Kinder Österreich 2009: 12). Des 

Weiteren akkreditiert die zentrale Behörde in Pretoria Institutionen in den Aufnahmestaaten, 

mit denen sie bzw. die südafrikanischen Vereine zusammenarbeiten möchten (HccH 

Permanent Bureau 2010b: 7). Derzeit wird geprüft, ob der freie Jugendwohlfahrtsträger Eltern 

für Kinder (EfK) diese Rolle in Österreich übernehmen kann und in Zukunft auf 

österreichischer Seite Adoptionen aus Südafrika begleiten kann. EfK hatte bereits nach der 

Auflösung des Vereins Family for You dessen unvollendete Adoptionen im Rahmen einer 

Ausnahmegenehmigung weiterbetreut und Familien begleitet, die schon ein Kind aus 

Südafrika adoptiert und die Adoption eines zweiten Kindes beantragt hatten. (Eltern für 

Kinder Österreich 2009: 12) Die Bemühungen um eine offizielle Akkreditierung in Südafrika 

und Österreich laufen, wobei seitens Südafrika hohe Anforderungen an die inländischen und 
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ausländischen Partner gestellt werden (vgl. HccH Permanent Bureau 2010b: 9) und in 

Österreich noch geklärt werden muss, inwieweit EfK österreichweit für Adoptionen aus 

Südafrika tätig sein kann (nachdem, wie bereits erwähnt, Adoptionen in Österreich 

Ländersache sind) (IP-JWF 2011: 7).  

Soll eine Auslandsadoption aus Südafrika nach Österreich erfolgen, so ist Österreich als 

Aufnahmestaat zunächst für die Eignungsfeststellung und Vorbereitung der WerberInnen 

zuständig. Diese erfolgt in Österreich grundsätzlich durch den örtlich zuständigen 

Jugendwohlfahrtsträger (Jugendamt), je nach Bundesland auch unter Mitwirkung freier 

Jugendwohlfahrtsträger. Manche Bundesländer verlangen von den WerberInnen, sich nur für 

ein bestimmtes Land oder eine limitierte Anzahl an Ländern zu bewerben. In vielen 

Bundesländern werden Adoptions-Vorbereitungskurse von der Jugendwohlfahrt bzw. freien 

Jugendwohlfahrtsträgern angeboten, wobei die Teilnahme in manchen Bundesländern auch 

verpflichtend für die positive Eignungsfeststellung ist. Die Eignungsfeststellung umfasst viele 

Aspekte der Lebensverhältnisse der WerberInnen (z.B. gesundheitliche, psychologische 

Kriterien, Wohnverhältnisse, soziales Umfeld, Strafregisterauszug etc.) und erfolgt jedenfalls 

durch die Jugendwohlfahrtsbehörde. (BMSK 2004: 16 ff.) Im Zuge der Eignungsfeststellung 

wird auch ein umfangreicher Sozialbericht (home study) erstellt – „ein ausführlicher 

schriftlicher Bericht über die Lebensverhältnisse der Adoptivwerber, der den Behörden im 

Heimatstaat die Prüfung ermöglicht, ob diese Familie geeignet ist, ein bestimmtes Kind zu 

adoptieren.“ (BMSK 2004: 23) 

Fällt die Entscheidung für eine Adoption aus Südafrika, so würde der freie Träger Eltern für 

Kinder in Zukunft im Rahmen von verpflichtenden Vorbereitungskursen, neben den 

Basismodulen zu Themen wie Selbstmotivation, spezielle medizinische Herausforderungen, 

Risiken bei Auslandsadoptionen, Entwicklungspsychologie etc., auch neue Zusatzmodule zur 

länderspezifischen Vorbereitung auf Südafrika vorsehen (IP-EfK 2011: 3). Nach diesem 

verpflichtendem Vorbereitungskurs, der Feststellung der Eignung durch das Jugendamt und 

nach Einwilligung der WerberInnen wird ein formaler Antrag gemeinsam mit den 

gesammelten Unterlagen (sogenanntes „Dossier“, das übersetzt und beglaubigt werden muss) 

an die zentrale Behörde in Südafrika zur Prüfung übermittelt. Auf Grundlage dieser 

Informationen erfolgt dann seitens der südafrikanischen PartnerInnen wiederum einen 

Kindervorschlag, in dem z.B. auch „nachgewiesen werden muss, dass das Kind tatsächlich 

zur Adoption freigegeben ist“, nicht im Inland vermittelt werden kann (Subsidiarität der 

Auslandsadoption) und in dem die Geschichte des Kindes, also die „medizinische, soziale 
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[…], lückenlose Dokumentation von Geburt bis status quo“ angegeben ist. (IP-JWF 2011: 7) 

Der Nachweis der Freigabe des Kindes betrifft dabei vor allem die Einhaltung der 

Zustimmungserfordernisse, die in Südafrika vergleichsweise streng sind und sogar über die 

Bestimmungen des HAÜ hinausgehen. So etwa müssen leibliche Eltern und 

zustimmungsberechtigte Kinder verpflichtend beraten werden und die Zustimmung zur 

Adoption muss schriftlich und vor einem Gericht erfolgen. (Mezmur 2010: 17; HccH 

Permanent Bureau 2010b: 10) Das Subsidiaritätsprinzip ist in Südafrika, so die befragte 

Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin, vergleichsweise leicht zu prüfen, da sich für 

schwarzafrikanische kaum Adoptiveltern in Südafrika finden. Deshalb seien die Kinder aus 

Südafrika, die zur Auslandsadoption kommen, im Vergleich zu anderen Haager Staaten, wo 

die Prüfung der Unterbringungsmöglichkeiten im Heimatland zumeist länger dauert, auch 

relativ jung (IP-JWF 2011: 21; vgl. Kapitel 2.5). Die Prüfung, ob das Kind im Inland 

untergebracht werden kann und ob die Auslandsadoption zum Wohle des Kindes ist, erfolgt 

durch die zentrale Behörde, die auch ein zentrales „Register on Adoptable Children and 

Prospective Adoptive Parents“ unterhält (HccH Permanent Bureau 2010b: 10). 

Den Bericht über das Kind schickt der Heimatstaat wiederum an die zentrale Behörde des 

Aufnahmestaates und die WerberInnen können diesen Kindervorschlag annehmen oder 

ablehnen. Die endgültige Entscheidung „treffen beide Staaten in gegenseitiger Abstimmung“ 

(BMSK 2004: 10). Nach Zustimmung der Behörden zur Adoption kann das Kind von den 

Adoptiveltern in Südafrika adoptiert werden. Die zentrale Behörde in Pretoria stellt daraufhin 

eine Bescheinigung nach Art 23 HAÜ aus, wonach diese Adoption nach den Regeln des 

Übereinkommens zustande gekommen ist. Bei der österreichischen Botschaft können 

daraufhin der Reisepass und das Visum für das adoptierte Kind besorgt werden. Nach der 

Einreise in Österreich erfolgen die Meldung bei den österreichischen Behörden 

(Fremdenpolizei, Krankenkassa, Finanzamt) sowie der Antrag auf Verleihung der 

Staatsbürgerschaft. Nach der Adoption sind außerdem noch sogenannte „Post-Placement-

Reports“ nötig. Derartige Nachberichte „über die Entwicklung und das Befinden des Kindes 

in der Adoptivfamilie“ (BMSK 2004: 24) werden von einigen Herkunftsländern erwartet. 

Eltern für Kinder unterstützt Adoptiveltern durch die Erstellung dieser Berichte (Eltern für 

Kinder Österreich 2009: 11). 

Während der Rechtsrahmen vieler anderer afrikanischer Staaten im Hinblick auf 

Kinderschutz, insbesondere auch was die Prävention und Bekämpfung von Kinderhandel 

betrifft, wenig entwickelt ist, hat Südafrika vergleichsweise hohe Standards im Bereich des 
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Kinderschutzes und der Adoption (vgl. Mezmur 2010: 9 f., 17). Der Ablauf des Verfahrens 

wird von EfK als „gut organisiert, transparent und klar“ beschrieben (Eltern für Kinder 

Österreich 2009: 13). Auch die befragte Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin bezeichnet es als „ein 

sehr transparentes, klares und eindeutiges Verfahren“, insbesondere gemessen „an den 

Unterlagen, an den Vorgaben, an der Dokumentensicherheit, Wissen um Zuständigkeiten.“ 

(IP-JWF 2011: 5) Sie befürwortet außerdem die südafrikanische Vorgangsweise, dass 

einerseits die staatliche zentrale Behörde in Pretoria „die Aufgabe der behördlichen Prüfung 

ganz klar und transparent übernimmt“ und andererseits die „zusätzliche Begleitung, die den 

behördlichen […] Rahmen sprengen“ würde, die aber „[s]owohl die Kinder und deren 

Familie, als auch die zukünftigen Familien brauchen“, durch akkreditierte Vereine in beiden 

Ländern durchgeführt wird (ebd.). In einem Erfahrungsbericht betont auch eine 

Adoptivmutter die Professionalität und die hohen Standards in Südafrika. Nach einer 

Adoption aus Äthiopien hätten sie und ihr Mann die „Transparenz und die 

sozialarbeiterischen Standards, die in Südafrika bei Adoptionen angewendet werden“ zu 

schätzen gewusst (adoptionsberatung.at 2009). 

 

5.4.3 Adoptionen aus Äthiopien 

Im Gegensatz zu Südafrika und Österreich hat Äthiopien das Haager 

Adoptionsübereinkommen bisher nicht unterzeichnet. Zwar sind viele ExpertInnen der 

Meinung, es sei „[z]um Wohl des Kindes […] wünschenswert, die Grundsätze des 

Übereinkommens auch bei Adoptionen mit Nichtvertragsstaaten zu berücksichtigen“ (BMSK 

2004: 9), in der Praxis ist dies jedoch weitgehend nicht der Fall. Derzeit besteht seitens der 

österreichischen Behörden ein Moratorium auf Adoptionen aus Äthiopien und es gibt zum 

gegebenen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, ob Adoptionen wieder zugelassen werden. Die 

folgenden Ausführungen beziehen sich somit  auf den Ablauf der Adoptionen vor dem 

Adoptionsstopp. 

Wie in Südafrika, erfolgt auch in Äthiopien die Adoption bereits im Herkunftsland. Die 

Voraussetzungen für eine Adoption sind in Äthiopien jedoch regional sehr unterschiedlich. 

Nicht überall ist oder war es erlaubt, Kinder zur Adoption freizugeben oder in einem 

Waisenhaus abzugeben, weshalb viele Kinder auch (oft in der Nähe von Polizeistationen, 

Krankenhäusern etc.) als Findelkinder weggelegt werden. In anderen Regionen wiederum 

konnten Mütter vor Gericht unterschreiben, dass sie ihr Kind aufgrund von Armut abgeben 

möchten, oder sie konnten es vor genügend Zeugen zur Adoption freigeben. (vgl. IP-JWF 
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2011: 24; IP-KsZ 2011: 14; adoptionsberatung.at 2003) Bei Findelkindern ist die Adoption 

dann möglich, wenn die lokale Behörde bzw. Polizei ein „letter of declaration of 

abandonment“ ausstellt. In Zusammenhang mit diesen Dokumenten haben sich in der 

Vergangenheit jedoch Unregelmäßigkeiten und Fälschungen herausgestellt (Mezmur 2010: 

12). Auch die Zustimmung zur Adoption durch die leibliche Familie erfolgt (soweit überhaupt 

möglich) in einem rechtlich und praktisch unsicheren Rahmen (Mezmur 2010: 16 f.). 

Viele Adoptiveltern adoptieren über eine der Vermittlungsstellen, die in Äthiopien binnen 

weniger Jahren regelrecht aus dem Boden geschossen sind: Im Jahr 2010 gab es 75 

registrierte äthiopische Adoptionsvermittlungsagenturen unter der Aufsicht des Ministry of 

Women’s Affairs (ebd.: 27). Zusätzlich gibt es zahlreiche Vereine in den Aufnahmestaaten, 

die in Äthiopien zur Vermittlung zugelassen sind. Dabei war es in der Vergangenheit z.B. 

auch möglich als ÖsterreicherIn über eine amerikanische Agentur in Äthiopien zu adoptieren. 

Seit dem Beitritt der USA zum HAÜ ist dies jedoch nicht mehr möglich. (IP-EfK 2011: 6) 

Österreichische Adoptiveltern haben in der Vergangenheit vor allem über die beiden 

österreichischen Vereine Family for You und Brücke nach Äthiopien Kinder aus Äthiopien 

adoptiert. Family for You war vor seiner Schließung anerkannter freier 

Jugendwohlfahrtsträger in Wien und in zahlreichen Herkunftsländern als Vermittlungsstelle 

tätig. Brücke nach Äthiopien25 hingegen ist ein privater Verein in Vorarlberg, der mittlerweile 

aber keine Adoptionen mehr vermittelt, sondern in erster Linie Hilfsprojekte in Äthiopien 

organisiert. Er war in Österreich nicht als Adoptionsvermittlungsverein anerkannt, jedoch in 

Äthiopien als Vermittlungsstelle akkreditiert. (IP-JWF 2011: 14 f.) Die beiden Vereine 

Brücke nach Äthiopien und Family for You boten in der Vergangenheit Vorbereitungstreffen 

an und unterstützten die WerberInnen bei der Zusammenstellung der nötigen Unterlagen. Die 

Eignungsfeststellung erfolgte im Vorfeld – ebenso wie bei anderen Auslandsadoptionen – 

grundsätzlich durch den örtlich zuständigen Jugendwohlfahrtsträger (Jugendamt) in 

Österreich. Das Dossier bzw. die gesammelten Unterlagen wurden daraufhin über einen der 

Vereine zu ihren jeweiligen Vertretern in Äthiopien gesandt, wo man unter anderem mit 

ausgewählten Waisenhäusern zusammenarbeitete. Daraufhin erfolgte ein Kindervorschlag 

seitens der äthiopischen Partner und bei Zusage der WerberInnen konnte das Kind in 

Äthiopien mithilfe eines bevollmächtigten Vertreters adoptiert werden. (vgl. 

adoptionsberatung.at 2003; IP-KsZ 2011: 4 ff.; IP-JWF 2011: 14 f.) Jedoch war es in der 

Vergangenheit offensichtlich auch möglich, in Äthiopien ohne Vermittlung durch einen 

                                                           
25 Eine Interviewanfrage wurde von Brücke nach Äthiopien leider nicht erwidert. 
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anerkannten Verein zu adoptieren. Dies berichtet auch die befragte Adoptivmutter, die ihr 

drittes Kind ohne Vermittlungsverein adoptiert hat: „Das heißt, wir haben beim Ministerium 

[in Äthiopien] direkt angefragt, ob wir adoptieren dürfen. Wir bekamen das Ok und haben sie 

dann als Kindervorschlag bekommen.“ (IP-KsZ 2011: 10) 

Nach der Adoption erfolgte im Grunde dasselbe Prozedere wie bei Haager-Staaten 

(Ausstellung Geburtsurkunde, Pass/Visum, Ausreise, Meldung bei den entsprechenden 

Behörden in Österreich) (vgl. ebd.: 6). Die Adoptiveltern verpflichteten sich außerdem zur 

Erstellung von jährlichen Post-Placement-Berichten. Derzeit besteht allerdings das Problem, 

dass die österreichischen Stellen keine Hilfestellung für Äthiopien-Adoptionen geben und das 

betrifft auch die Post-Placement-Berichte von vor dem Moratorium durchgeführten 

Adoptionen. Der Verein Kinder sind Zukunft bietet daher nun auf privater Basis 

Unterstützung für Adoptiveltern an, indem die Post-Placement-Berichte gesammelt an eine 

beauftragte Person in Äthiopien geschickt werden. Dennoch erfolgt die Handhabung der 

Nachberichte momentan in einem unklaren Rahmen. So z.B. darf der Verein als solcher die 

Berichte gar nicht bei den äthiopischen Behörden einreichen. Dies geschieht daher über den 

Umweg einer Privatperson. Die befragte Vertreterin von Kinder sind Zukunft äußerte 

jedenfalls den Wunsch nach Klärung der Zuständigkeiten bzw. staatlicher Unterstützung. 

(ebd.: 29) 

Das größte Fragezeichen bei Adoptionen aus Nicht-Haager-Ländern wie Äthiopien, bei denen 

die Adoption bereits im Herkunftsland erfolgt, war bisher jedoch die Anerkennung der 

ausländischen Adoptionsentscheidung in Österreich. Die entsprechende Regelung, die im Jahr 

2010 eingeführt wurde, wurde bereits beschrieben (siehe Kapitel 5.3.4). Demnach kommt es 

grundsätzlich zu einer automatischen Anerkennung, ein eigenes Anerkennungsverfahren 

erfolgt nur auf Antrag. 
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6. Ware Kind – Auslandsadoption als Kinderhandel? 
 

6.1 Illegale Praktiken und rechtliche Grauzonen 

6.1.1 Einleitung 

In den folgenden Kapiteln werden Praktiken im Rahmen internationaler Adoptionen 

dargestellt, die nach den geltenden (kinder-)rechtlichen Standards als illegal einzustufen sind 

oder zumindest in einem rechtlichen Graubereich angesiedelt sind. Da sich diese Praktiken in 

den unterschiedlichsten Stadien der Adoption abspielen und manche auch dazu dienen, eine 

Adoption überhaupt zu umgehen, erschien es zweckmäßig zwischen „der Ebene der 

Kinderbeschaffung einerseits und einer Ebene der Verschleierung der 

Beschaffungsmodalitäten bzw. Herstellung der legalen Voraussetzungen für eine Adoption“ 

(Albrecht 2005: 113) zu differenzieren. Diese Unterscheidung, die von Albrecht stammt, 

erscheint im Hinblick auf eine umfassende und logische Darstellung diverser illegaler 

Praktiken hilfreich und wird daher in dieser Arbeit übernommen. Nach der Vorstellung der 

einzelnen Methoden erfolgt ein Überblick über illegale Fälle, die aus Äthiopien, Österreich 

und Südafrika bekannt sind.  

 

6.1.2 Praktiken der Kindesbeschaffung 

Die (illegale) „Beschaffung“ von Kindern kann auf unterschiedliche Weise geschehen. 

Zunächst gab es in der Vergangenheit zahlreiche Hinweise auf Fälle von Kindesentführungen 

oder „Diebstahl“ von Kindern (vgl. Albrecht 2005: 113; Marx 1993: 59). Kinder werden z.B. 

„in unbewachten Augenblicken […] aus den Hütten ihrer Eltern herausgezerrt, häufiger aber 

in den Straßen der Innenstädte und der Slums der großen Metropolen […] aufgelesen, wo sie 

sich unbegleitet aufgehalten haben oder ihrer kindlichen Erwerbsarbeit nachgehen.“ (Bach 

1994: 113) Säuglinge werden oft aus Kliniken gestohlen oder die leiblichen Eltern nach 

Ausstellung eines Totenscheins im Glauben gelassen, ihr Neugeborenes sei verstorben, 

während das Kind selbst mit einer falschen Geburtsurkunde weitervermittelt wird bzw. außer 

Landes gebracht wird. „Perfektioniert hat diese Methode ein türkischer Arzt in Istanbul, 

indem er für ahnungslos nachfragende leibliche Eltern Babyleichen in den Kühlfächern seiner 

Klinik vorrätig hielt.“ (ebd.: 112) In anderen Fällen verschwinden Kinder, die eigentlich nur 

vorübergehend in einem Kinderheim oder einem Krankenhaus untergebracht waren (Swientek 

1994: 132). In diesem Zusammenhang müssen auch Vorfälle gesehen werden, in denen 
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VertreterInnen staatlicher Stellen die leibliche Familie dazu überreden, ihr Kind in eine 

Fürsorgeeinrichtung zu geben, während das Kind in Wahrheit zur internationalen Adoption 

kommt (Boéchat/Fuentes 2010: 8), womöglich als vermeintliches Waisenkind. Kinder- und 

Waisenheime spielen oft eine zentrale Rolle in der Adoptionsvermittlung – der legalen, wie 

der illegalen. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass viele der dort untergebrachten Kinder 

durchaus noch Familienmitglieder haben. Jedenfalls gibt es auch Kinder- und Waisenheime, 

die Teil von Kinderhandelsnetzwerken sind (vgl. ebd.). 

In vielen Fällen werden Kinder ihren Müttern und Familien auch direkt abgekauft bzw. die 

Zustimmung zur Adoption erkauft (Albrecht 2005: 113). Dem „liegt meist eine soziale oder 

wirtschaftliche Notlage der abgebenden Mütter zugrunde. Die kommerziellen Vermittler 

nutzen diese Notlage aus und bewegen durch mehr oder minder sanften Druck die Mutter, ihr 

Kind gegen ein bescheidenes Entgelt zur Adoption freizugeben.“ (Marx 1993: 60) Erst 

kürzlich wurde wieder ein sogenannter „Babyhändlerring“ in Mexiko aufgedeckt, der seit 

über 20 Jahren tätig war: 

Die Kinderhändler sollen Babys und Kleinkinder nach Irland sowie nach Italien verkauft haben. Die 
Ermittler fanden bei ihren Durchsuchungen unter anderem Geburtsurkunden, Adoptionspapiere und 
Quittungen, die zu den leiblichen Müttern der Kinder geschickt wurden. […] Das Netzwerk hatte offenbar 
durch Kleinanzeigen in der lokalen Presse für sich geworben. Es hatte den Frauen, die sich zum Verkauf 
ihres Neugeborenen an die adoptionswilligen Europäer entschlossen, umgerechnet 70 Euro pro 
Schwangerschaftswoche gezahlt und die medizinische Versorgung organisiert. (Der Standard 2012) 

 

Ebenso bekannt sind Fälle, in denen Kinder für Adoptionen sogar „produziert“ werden, 

„through the creation of ‚baby farms‘ or paid pregnancies“ (Boéchat/Fuentes 2010: 8). Auch 

liegen Hinweise darüber vor, dass hochschwangere Mütter in die Zielländer gebracht werden, 

um dort entweder unter falschem Namen zu entbinden oder das Kind im Zuge einer falschen 

Vaterschaftsanerkenntnis „weiterzureichen“ (vgl. Wuttke 1996: 38). In solchen Fällen kommt 

es erst gar nicht zu einer Auslandsadoption, da das Kind als leibliches Kind der 

vermeintlichen Eltern eingetragen wird (siehe Kapitel 6.1.3). 

Im Hinblick auf ihre Legalität bzw. Illegalität im Einzelfall oft schwer einzuschätzen sind 

Adoptionen, bei denen die Zustimmung zur Adoption nicht durch eine Geldzahlung oder 

Gewährung eines sonstigen Vorteils erwirkt wird, sondern das Kind der Mutter mehr oder 

weniger „abgeschwatzt“ und die Mutter manipuliert bzw. in Hinblick auf die Folgen ihrer 

Zustimmung getäuscht oder nicht hinreichend aufgeklärt wird (vgl. Swientek 1994: 131 f.; IP-

KsZ 2011: 18). Dies geschieht z.B. indem die Mutter hinsichtlich der Endgültigkeit und der 

rechtlichen Folgen einer Adoption nicht aufgeklärt wird oder ihr glaubhaft gemacht wird, sie 
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stimme lediglich zu, dass das Kind vorübergehend ins Ausland reist, um dort etwa zur Schule 

gehen zu können (vgl. Klenk 2008). Äußerst problematisch sind Fälle, in denen die 

wirtschaftliche oder soziale Lage der betroffenen Person (z.B. einer alleinstehenden Mutter) 

als Druckmittel genutzt wird oder der Analphabetismus der zustimmungsberechtigten Person 

ausgenutzt wird, damit diese ein Dokument unterzeichnet, das sie nicht einmal lesen kann 

(Boéchat/Fuentes 2010: 9). Gerade im Bereich der Zustimmung zur Adoption sind viele 

Praktiken in einem rechtlichen Graubereich angesiedelt und in vielen Ländern sind die 

Gesetze im Hinblick auf die Zustimmungserfordernisse schwach. So macht es z.B. einen 

deutlichen Unterschied, ob eine Mutter vor der Zustimmung zur Adoption beraten und 

aufgeklärt werden muss oder in welcher Form die Zustimmung erfolgen muss (z.B. 

schriftlich, vor Gericht, mit Zeugen etc.). Oft erfolgt die (erkaufte oder erschlichene) 

Zustimmung zur Freigabe des Kindes auch bereits vor der Geburt, was aber selbst im Falle, 

dass kein Geld fließt und die Mutter weiß, dass sie einer Adoption zustimmt, entgegen 

internationaler Adoptions-Standards ist (vgl. Art. 4 lit c Z 4 HAÜ, wonach die leibliche 

Mutter – zu ihrem eigenen Schutz – die Zustimmung zur Adoptionsfreigabe erst nach der 

Geburt des Kindes erteilen kann). 

Eine andere Form der Kindesbeschaffung ist die sehr aktuelle Methode der Leihmutterschaft 

(vgl. Albrecht 2005: 113). In vielen Ländern verboten, begeben sich immer mehr Personen 

und Paare mit Kinderwunsch ins Ausland, um dort ihr Kind von einer Leihmutter austragen 

zu lassen. Leihmutterschaft scheint für manche Betroffene angesichts der zunehmend 

restriktiven Einstellung vieler Staaten gegenüber Auslandsadoptionen eine Alternative zur 

Adoption eines Kindes. Wie die Adoption geht aber auch die Leihmutterschaft oft mit einer 

wirtschaftlich prekären Lage der Leihmutter einher, weshalb mit ihr ähnliche Mechanismen, 

Problemfelder und Herausforderungen verbunden sind (z.B. der Zusammenhang mit 

Ausbeutung). Im Gegensatz zur Adoption ist vielerorts auch die kommerzielle 

Leihmutterschaft erlaubt. Nicht zuletzt stellen sich bei einer Leihmutterschaft ganz eigene 

ethische Fragen, zum Beispiel im Hinblick auf die Stellung und Würde der Leihmutter und 

jene des Kindes. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die rechtliche Lage dazu in den 

einzelnen Ländern, genau wie bei der In-vitro-Fertilisation an sich, sehr unterschiedlich ist. In 

Österreich sind nicht nur Leihmutterschaft und die Eizellspende verboten (§ 2 und § 3 

FMedG), es gilt auch immer die gebärende Frau gesetzlich als Mutter (§ 137b ABGB). Dass 

die rechtliche Lage im Hinblick auf Leihmutterschaften im Ausland sehr unklar ist, zeigt sich 

etwa dann, wenn die „SpenderInnen“ von Eizelle und/oder Sperma zwar nach dem Recht des 

Staates, in dem die Leihmutterschaft legaler Weise erfolgt, als Eltern in die Geburtsurkunde 
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eingetragen werden, gleichzeitig aber die österreichische Botschaft keinen Pass ausstellt, da 

das Kind mangels Abstammung nach österreichischen Recht keine österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzt oder beantragen kann (wie das bei adoptierten Kindern der Fall ist). 

Im schlimmsten Fall sind diese Kinder dann staatenlos und die österreichischen Eltern können 

mit „ihrem“ Kind nicht nach Österreich reisen, weil es nach österreichischem Recht eben 

nicht „ihr“ Kind ist (vgl. § 7 StbG). 

In der Vergangenheit erlangten in Österreich (wie im Übrigen auch in Deutschland) 

insbesondere Fälle von Leihmutterschaften in der Ukraine, wo „sich zahlreiche Agenturen auf 

internationale ‚Kund/innen‘ spezialisiert“ haben, die Aufmerksamkeit der Behörden 

(Arbeitsgruppe Kinderhandel 2012: 20 f.). In Kärnten spricht man von „einige[n] aktuelle[n] 

Fällen[n]“ (ebd.: 20). Generell informiert das Außenamt auf seiner Homepage darüber, dass 

aufgrund der fehlenden rechtlichen Abstammung des Kindes „von der österreichischen 

Bestellerin der Leihmutterschaft […] [d]ie „österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 

[…] weder einen österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweis, noch einen österreichischen 

Reisepass, noch einen österreichischen Personalausweis für das von einer ausländischen 

Leihmutter geborene Kind ausstellen“ können (BMeiA 2011). In einer aktuellen Entscheidung 

(Dezember 2011) hob jedoch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) den Bescheid einer 

österreichischen Behörde auf, in dem festgestellt wurde, dass zwei Kinder, die in den USA 

von einer Leihmutter geboren wurden, die österreichische Staatsbürgerschaft nicht erworben 

hätten. Aufgrund der Geburtsurkunde, in der (aufgrund eines Gerichtsbeschlusses eines 

amerikanischen Gerichts) die österreichische Eizellspenderin und der italienische 

Samenspender als Eltern eingetragen waren, hatten die österreichischen Behörden für die 

Kinder zunächst einen Staatsbürgerschaftsnachweis ausgestellt. In der Folge wurde man 

jedoch darauf aufmerksam, dass es sich um Kinder einer Leihmutter handelte, die 

Geburtsurkunde nach österreichischem Gesetz demnach unrichtig sei und die Kinder daher 

auch nicht österreichische Staatsbürger seien. Die Entscheidung des amerikanischen Gerichts, 

dass es sich bei der Österreicherin um die leibliche Mutter handelte, könne in Österreich nicht 

anerkannt werden, da sie den Grundwerten der österreichischen Rechtsordnung widerspräche. 

Dieser Ansicht wiedersprach der Verfassungsgerichtshof, denn das Verbot der 

Leihmutterschaft gehöre nicht zu diesen Grundwerten. (VfGH 14.12.2011, B 13/11-10) 

Vielmehr sei auf das Kindeswohl, das sehr wohl zu den Grundwerten der österreichischen 

Rechtsordnung zähle, Bedacht zu nehmen: 

Es widerspräche […] offensichtlich dem Wohl des Kindes, wenn ihm durch die Versagung der 

Anerkennung des US-amerikanischen Gerichtsbeschlüsse […] seine biologische Mutter als Mutter im 
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Rechtssinne genommen wird und dafür […] die Leihmutter in die Mutterrolle gezwungen wird, obwohl sie 

weder biologisch, noch nach dem Personalstatut der Kinder deren Mutter ist, noch dies sein will und kann 

und auch mit dem Kind keine Familiengemeinschaft begründet hat. Nicht zuletzt wird das Kind dadurch 

von allen gegenüber leiblichen Eltern sonst bestehenden Obsorge‐, Unterhalts‐ und sonstigen 

Vermögensrechten gerade gegenüber der genetischen Mutter (die auch als "faktische Mutter" Teil des 

gemeinsamen Familienlebens ist) ausgeschlossen. Diese weitreichenden und für das Kind nachteiligen 

Konsequenzen können aber mit dem Kindeswohl gerade nicht gerechtfertigt werden. (ebd.: 13) 

 

Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen dieses Urteil für Leihmutterschaften hat, die von 

ÖsterreicherInnen im Ausland erkauft werden. Der VfGH spricht mit dem Verweis auf das 

Kindeswohl jedenfalls eine heikle Frage an und stellt die Frage der Illegalität der 

Leihmutterschaft und der damit verbundenen Konsequenzen damit auch in einen 

kinderrechtlichen Kontext. Hier sind auch Parallelen zum bereits erläuterten 

Spannungsverhältnis zwischen der Aufhebung bzw. Nicht-Anerkennung einer illegal zustande 

gekommenen Adoption und dem Kindeswohl sichtbar (siehe Kapitel 5.3.4). Nicht zuletzt 

widerspricht das Ergebnis, dass das Kind einer Leihmutter – wie im Verhältnis zwischen 

Österreich und der Ukraine – gar staatenlos bzw. „abstammungslos“ sein könnte, völlig den 

Anforderungen der KRK im Hinblick auf das Recht des Kindes auf Identität im Sinne einer 

Staatsbürgerschaft und dem Schutz seiner Familienbeziehungen (siehe Kapitel 3.3.4). 

Wenngleich die Leihmutterschaft im Hinblick auf die Kommerzialisierung von Kind und 

Mutter bedenklich erscheint und das österreichische Verbot der Leihmutterschaft aus einer 

ethischen Perspektive auch nachvollziehbar ist, ist die derzeitige Rechtslage ebenso 

unbefriedigend wie unsicher – auch aus kinderrechtlicher Sicht. 

 

6.1.3 Praktiken zur Verschleierung illegaler Kindesbeschaffung 

Da Sinn und Zweck der Kindesbeschaffung durch die oben genannten Methoden im 

Endeffekt eine rechtsgültige Adoption bzw. Beschaffung eines Kindes ist, das zumindest auf 

dem Papier leiblich ist, sind in weiterer Folge Maßnahmen nötig, um die illegale 

Kindesbeschaffung zu verschleiern bzw. vermeintlich legale Voraussetzungen für eine 

Adoption (oder außer Landes Bringung eines Kindes) zu schaffen. Manche ExpertInnen 

sprechen in diesem Zusammenhang von „child laundering“, stellen also den Bezug zur 

Geldwäsche (money laundering) her und implizieren dadurch, dass es sich bei diesen 

Praktiken um das „reinwaschen“ des illegal beschafften Kindes geht bzw. darum, das Kind 

„adoptierbar“ zu machen (Mezmur 2010: 12; Boéchat/Fuentes 2010: 9 f.). Im Zuge von 

derartigem „child laundering“ kommt es unter anderem zu Falschaussagen, 

Personenstandsfälschungen, Dokumenten- und Urkundenfälschungen, Falschbeurkundungen 
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sowie Bestechungsdelikten (vgl. Marx 1993: 59; Albrecht 2005: 114). So werden etwa 

Geburtsurkunden, Adoptionspapiere, Zustimmungserklärungen der leiblichen Eltern, 

Sozialberichte und andere Dokumente gefälscht, inhaltlich verfälscht oder unter Bestechung 

von korrupten Beamten, Verwaltungsbediensteten oder Richtern falsch beurkundet (Lange 

2006: 65; Bach 1994: 111). Ebenso werden oftmals Dokumente gefälscht, die die 

Verlassenheit des Kindes oder den Tod seiner Eltern und damit seinen Waisenstatus 

dokumentieren sollen (Mezmur 2010: 12). Durch all diese Praktiken wird die Adoption bzw. 

der Status des Kindes „amtlich“ – „creating an impression that the adoption is normal, and 

adding to the virtual impossibility of carrying out any subsequent checks.“ (Boéchat/Fuentes 

2010: 9) Für den Bereich der Korruption und der Bestechung weist jedoch die befragte 

Mitarbeiterin von Eltern für Kinder im Interview wohl auch zu Recht darauf hin, dass man 

illegale Adoptionspraktiken auch von „üblicher Korruption“ unterscheiden müsse. Denn es 

würde einen Unterschied machen, ob es sich um eine konkrete Bereicherung im 

Adoptionsprozess handelt oder „ob in einem Land jeder Stempel, egal wofür, fünf Dollar 

kostet“. Sie fände das zwar auch nicht richtig, meint aber, dass es in Ländern, in denen die 

Betroffenen nicht von ihrem Gehalt leben können, derartige „Auswüchse“ eben gäbe. (IP-EfK 

2011: 12) 

Im Bereich der Personenstandsdelikte sind außerdem diverse „kreative“ Methoden 

angesiedelt, die eine Auslandsadoption überhaupt überflüssig machen. Ein Beispiel ist die 

falsche Vaterschaftsanerkennung: „Hierbei kommt es zur Anerkennung eines (in Wahrheit 

nicht mit ihm verwandten) nicht ehelichen Kindes“ durch den vermeintlichen Vater (Lange 

2006: 65). Die Vaterschaftsanerkennung kann einerseits im Heimatland des Kindes erfolgen 

und der Vater reist daraufhin mit „seinem“ „unehelichen“ Kind aus. Eine andere Variante ist, 

dass die Kindesmutter (oder auch eine andere Person) das Kind ins Zielland bringt oder dort 

entbindet und die Vaterschaftsanerkennung im Zielland erfolgt. In beiden Fällen adoptiert die 

Gattin nach einiger Zeit das vermeintliche uneheliche Kind ihres Mannes im Rahmen einer 

Stiefkindadoption (Wuttke 1996: 38; Marx 1993: 60). Ebenso sind Fälle von „vorgetäuschten 

Geburten“ bekannt, in denen die „Kaufeltern“ in ein Land einreisen und „in einer Privatklinik 

einen Säugling ausgehändigt [bekommen], dessen Geburtsbescheinigung auf ihren Namen 

ausgestellt ist“ (Wuttke 1996: 38). Derartige Methoden sind vor allem aus Lateinamerika 

bekannt: 

Aus Guatemala Stadt wird berichtet, dass dort im Jahre 1987 6 schweizer, 8 französische, 15 spanische, 6 
niederländische, 11 deutsche und 61 amerikanische Staatsbürgerinnen die Geburt ihres Kindes registrieren 
ließen. Die Geburten sollen fast ausschließlich in vier Privatkliniken stattgefunden haben, die gleichzeitig 
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als Waisenhäuser bzw. Kinderheime fungieren und von gemeinnützigen Einrichtungen betrieben werden. 
(Albrecht 2005: 114 f.) 

 

Umgekehrt gibt es wiederum Fälle, in denen schwangere Frauen unter einer falschen Identität 

(nämlich jener der vermeintlichen „Mutter“) im Zielland ein Kind entbinden. Die 

„Kaufeltern“ scheinen dann als Eltern in der Geburtsurkunde auf, eine Adoption ist nicht 

nötig (vgl. Runder Tisch gegen Kinderhandel 2010a: 3; siehe Kapitel 6.1.4). 

 

6.1.4 Hinweise auf illegale Praktiken in Äthiopien, Südafrika und 
Österreich 

Nachdem sich die Anzahl von Auslandsadoptionen aus Afrika lange in Grenzen hielt, wird 

der Kontinent für die internationale Adoption seit einiger Zeit immer beliebter. Gleichzeitig 

handelt es sich bei vielen Herkunftsländern in Afrika jedoch um Staaten, deren Bevölkerung 

von großer Armut betroffen ist und deren administrative und rechtliche Strukturen schwach 

sind, was Gefahren hinsichtlich illegaler Adoptionspraktiken birgt (Mezmur 2010: 11). 

So gab es etwa in Äthiopien, das von allen afrikanischen Ländern die höchste Anzahl an 

Auslandsadoptionen verzeichnet (United Nations 2009: 77), in der Vergangenheit zahlreiche 

Hinweise auf illegale Praktiken im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen, insbesondere im 

Bereich der Dokumentenfälschung: „In one instance, traffickers were allegedly caught 

transporting a group of children from one administrative locality (the authorities of which 

refused to issue a declaration of abandonment letters) to another administrative locality.“ 

(Mezmur 2010: 12) Irregularitäten im Zusammenhang mit derartigen „letters of declaration of 

abandonment“, also Bestätigungen, dass die betreffenden Kinder verlassen sind bzw. keine 

Eltern gefunden werden konnten, treten häufig auf. Sie gehen zumeist einher mit Korruption 

und Bestechung auf Kebele-Ebene, der untersten Verwaltungsebene in Äthiopien. In einem 

Fall konnte ein Gericht in Äthiopien derartige Bestätigungen für insgesamt 16 Kinder auf nur 

einen Polizisten zurückführen, der die Dokumente noch dazu alle zur selben Zeit ausgestellt 

hatte. Ebenso gibt es Berichte von Dokumentenfälschungen, bei denen Mütter 

fälschlicherweise als verstorben eingetragen wurden. (ebd.) Auch seitens der Interviewten 

Expertinnen wurden Dokumentenfälschungen sowie Hinweise auf Geldflüsse im 

Zusammenhang mit Adoptionen bestätigt: 

„[Es war] offensichtlich […] in Äthiopien üblich […], durch kleine Geldbeträge Leute dazu zu bringen, 
ihre Kinder, nicht offiziell zur Adoption freizugeben, weil das war ja nicht möglich. Sondern dass diese 
Kinder dann zu weggelegten Kindern gemacht wurden, zu Waisenkindern gemacht wurden, in die Identität 
versterbender Kinder in Waisenhäusern geschlüpft sind, und einfach Dokumente falsch ausgestellt wurden, 
die dann komplett einen legalen Weg gegangen sind.“ (IP-JWF 2011: 24) 
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Aufmerksamkeit erlangte der bereits mehrfach erwähnte Fall von Kinderhandel im Rahmen 

einer Adoption nach Österreich, bei der der leiblichen Mutter einer Neunjährigen erzählt 

wurde, man würde ihr Kind nach Amerika bringen, damit sie dort in die Schule gehen könne. 

Stattdessen wurde das Mädchen vom äthiopischen Vertreter des österreichischen 

Adoptionsvereins mit falschen Dokumenten einem österreichischen Paar als vermeintlich 

vierjährige Schwester eines weiteren äthiopischen Buben vermittelt. (Klenk 2008) Medien in 

anderen Ländern berichten von zahlreichen ähnlichen Fällen (vgl. Gross 2007) und auch der 

Fall des vermeintlichen Bruders des gehandelten Mädchens in Österreich lässt illegale 

Praktiken vermuten (Rexer 2009). Auch die befragte Adoptivmutter und Vertreterin von 

Kinder sind Zukunft räumt ein, dass ihr Verein im Zuge der diversen Spurensuchen in 

Äthiopien dahinter gekommen sei, dass viele Informationen über die Kinder falsch waren und 

die leiblichen Mütter zum Teil auch getäuscht wurden:  

[Wir sind] mehr oder weniger durch Zufall draufgekommen, dass die Dokumente auf Zuruf angefertigt 
werden können, dass es Adoptionsdokumente gibt mit der gleichen Referenznummer […], dass es sehr 
wohl Eltern gibt zu Kindern, die das relativ wissend, relativ unwissend gemacht haben, dass sie ein Kind 
zur Adoption gegeben haben. Man hat ihnen teilweise erzählt, „Dein Kind wird es besser haben! Gibst du 
dein Kind in ein staatliches System, wird es eine Schulbildung genießen und kommt dann mit 16 oder 18 
wieder zurück.“ Also wir sind schon draufgekommen, dass da teilweise eigenartige Sachen passiert sind. 
(IP-KsZ 2011: 18) 

 

Sie bestätigt außerdem, dass es „übliche Praxis“ sei, die Kinder auf dem Papier jünger zu 

machen (ebd.: 16), und dass es Personen gäbe, die sich an der Adoption bereichern wollen: 

Sozialarbeiter, Scouts, die als erste bei den Babies sind und den HIV-Test machen und das Kind ist negativ, 
dürfen es zur Adoption begleiten. Die kriegen also […] das Geld. Das heißt, wir haben erlebt, dass eine 
Sozialarbeiterin in Äthiopien, eine beauftragte, die einen Anruf bekam, sofort alles liegen und stehen 
gelassen hat und dorthin geschossen ist mit ihrem Privatauto, um zu dem Baby zu kommen, Blut 
abzunehmen, die Hand drauf zu haben zur Adoption. Weil das ist Geld. (ebd.: 15) 

 

Es gibt auch Hinweise darauf, dass in der Adoptionsvermittlung unzulässige Geldflüsse 

erfolgen, z.B. indem Provisionen für vermittelte Adoptionen ausbezahlt werden (Mezmur 

2010: 18). Im bereits angesprochenen Fall von Kinderhandel im Zusammenhang mit einer 

Adoption nach Österreich wurde der beauftragte Vertreter in Äthiopien pro Adoptionsfall 

bezahlt – eine Praxis, die aus kinderrechtlicher Sicht äußerst bedenklich ist (Klenk 2008). 

Werden Vermittler pro Kind bezahlt bzw. bekommen sie für jede vermittelte Adoption eine 

Provision ausbezahlt, erhöht dies die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder für 

Eltern „besorgt“, statt Eltern für Kinder gesucht werden. 
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Wenngleich es kaum Hinweise auf direkte Geldzahlungen an Eltern bzw. Mütter in Äthiopien 

gibt, so kommen doch immer wieder Fälle an die Öffentlichkeit, in denen die Zustimmung zur 

Adoption nicht nach internationalen Standards erfolgt ist. Neben den bereits genannten Fällen, 

in denen Mütter und Familien überhaupt über die Folgen ihrer Zustimmung getäuscht wurden, 

sind auch andere Vorgänge bekannt, bei denen es an einem „informed and free consent“ 

mangelte: „In Ethiopia, reports that adoption agencies making members of the family of 

origin rehearse responses to potential questions before appearing in court, continue to 

characterise the practice.“ (Mezmur 2010: 16) Wie schon in Kapitel 2.4.3 dargestellt, fehlt es 

vielen leiblichen Müttern und Familien oftmals auch an Wissen über das rechtliche Institut 

der Adoption. Umso wichtiger erscheint eine umfassende Aufklärung über die Adoption und 

die Folgen der Zustimmung. 

Während der Rechtsrahmen vieler anderer afrikanischer Staaten im Hinblick auf 

Kinderschutz, insbesondere auch was die Prävention und Bekämpfung von Kinderhandel 

betrifft, wenig entwickelt ist, hat Südafrika vergleichsweise hohe Standards im Bereich des 

Kinderschutzes und der Adoption (Mezmur 2010: 10). Dies mag auch ein Grund dafür sein, 

dass kaum Fälle illegaler Adoptionen bekannt sind (vgl. ebd.). Dennoch berichten auch die 

südafrikanischen Behörden von Versuchen von AdoptivwerberInnen, das reguläre 

Adoptionssystem zu umgehen: So etwa versuchte ein amerikanisches Paar mittels eines 

Obsorgeantrages zu einem Kind zu kommen. Jedoch sieht das Gesetz in Südafrika vor, dass 

derartige Anträge von Nicht-StaatsbürgerInnen automatisch als Adoptionsanträge gelten. 

Somit ist auch keine Umgehung der Adoptionsvorschriften möglich. (ebd.: 25) 

In Südafrika ist aber die Leihmutterschaft erlaubt, was bisher Möglichkeiten der Umgehung 

von Adoptionsvorschriften eröffnete. So berichtet das Magazin GEO im Dezember 2011 in 

einer Reportage von einem deutschen Paar, das in Südafrika eine Leihmutter engagiert hatte 

und mit den beiden von der Leihmutter ausgetragenen Kindern beinahe nicht mehr zurück 

nach Deutschland reisen durfte. Die deutschen Behörden wollten mit Verweis auf das 

deutsche Embryonenschutz- und das Adoptionsvermittlungsgesetz weder die Vaterschaft 

noch die Mutterschaft anerkennen, und daher auch keine Pässe ausstellen. Ähnlich wie im 

bereits dargestellten Fall in Österreich, wo der Verfassungsgerichtshof den betroffenen 

Kindern schließlich die österreichische Staatsbürgerschaft auf Grundlage des Kindeswohls 

zusprach, konnte der deutsche Vater mit Verweis auf das Recht des Kindes auf Abstammung 

nach wochenlangem Tauziehen schließlich die Ausstellung der deutschen Pässe erwirken. 

(Hanig 2011: 157 ff.) Im Jahr 2010 erfolgte jedoch deutliche Verschärfung der 
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südafrikanischen Gesetze zu Leihmutterschaft. Der Children’s Act erlaubt nun 

Leihmutterschaften nur mehr unter der Bedingung, dass der Leihmuttervertrag in Südafrika 

geschlossen wird, zumindest eine/r der AuftraggeberInnen sowie die Leihmutter und ihr 

Partner in Südafrika ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und der Leihmutterschafts-Vertrag 

von einem südafrikanischen Gericht bestätigt wurde. Dadurch werden grenzüberschreitende 

Leihmutterschaften nunmehr weitgehend verhindert. (HccH Permanent Bureau 2010c: 13)  

Was Österreich betrifft, so gab es neben den bereits geschilderten Fällen von 

Leihmutterschaften in der Ukraine sowie dem Kinderhandels-Fall bei Family for You auch 

Fälle von „vorgetäuschten Geburten“ in Österreich: Ein derartiger Fall ereignete sich 

beispielsweise in einem Wiener Krankenhaus, wo eine rumänische Frau, die von einem 

österreichischen Paar für ihr Kind bezahlt wurde, mit der E-Card der Österreicherin 

entbunden hatte. In Reaktion auf derartige Vorfälle finden in manchen Krankenhäusern nun 

bei der Geburt eines Kindes von der Mutter Ausweiskontrollen statt, um überprüfen zu 

können, ob es sich tatsächlich um die Versicherte handelt. (Runder Tisch gegen Kinderhandel 

2010a: 3)  

Die österreichischen Behörden hatten in der Vergangenheit aber auch mit irregulären 

Praktiken bei Adoptionen aus einem Haager Staat zutun: Obwohl Kambodscha dem 

Übereinkommen beigetreten war, stelle sich heraus, dass der Adoptionsablauf nicht den 

Regeln des HAÜ entsprach und dass es sich bei der zentralen Behörde um eine „Ein-Mann-

Behörde“ (angeblich ein Waisenhausleiter) handelte. Adoptionen aus Kambodscha wurden 

daraufhin gestoppt. (IP-EfK 2011: 13, 17) 

Die befragte Vertreterin des freien Trägers Eltern für Kinder weiß aber auch von kuriosen 

Erlebnissen in Österreich zu berichten: 

[D]a hat mich einmal ein Anwalt angerufen, ein österreichischer Anwalt mit Kanzlei im ersten Bezirk, und 
wollte wissen, ob wir Adoptiveltern haben für ein polnisches Kind, das in ein paar Wochen zur Welt 
kommen wird […]. Also die abgebende Mutter stellt sich vor, so Haus mit Garten, Architekten, 
Ärzteehepaar, Hietzing, Döbling, die Gegend. Da habe ich gesagt, da ist in Österreich das Jugendamt... 
Jaja, er hält sich eh an die Gesetzeslage, er macht nichts Illegales. […] Die Mutter, […] angeblich hat sie 
ihn beauftragt, Adoptiveltern zu suchen. Da haben wir dann gefragt, „Aha ist das eine Ausnahme? Wieso 
kennen Sie die?“ – „Na das kommt schon öfter vor“, weil da sind ihm die Leute was schuldig. […] Wir 
haben es dann beim RAP [Referat für Adoptiv- und Pflegekinder] gemeldet und die waren gar nicht so 
schockiert. Die haben gemeint, das kommt schon vor sowas. (ebd.: 17 f.) 

 

Auch AdoptivwerberInnen hätten ihr schon davon berichtet, dass sie Angebote von Anwälten 

zur Beschaffung eines Kindes bekommen hätten (ebd.: 18). Gleichzeitig betont die Vertreterin 

des Vereins, dass sich dann zwar jene, die in ihren Kursen sitzen würden, wohl nicht auf 
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solche Dinge einlassen würden. „Nur die, die gar nicht in den Kurs kommen, sondern da 

gleich einsteigen, das erfährt man ja nie.“ (ebd.) Ähnliches meint auch die befragte 

Vertreterin der Jugendwohlfahrt: „[D]ie ganz illegalen und verbrecherischen gehen ja 

komplett an uns vorbei. Muss man ja sagen, die haben die Jugendwohlfahrt nie gesehen.“ (IP-

JWF 2011: 23) Generell scheinen illegale Praktiken oft nur zufällig bekannt zu werden, wie 

etwa im Fall des äthiopischen Mädchens, das illegal nach Österreich vermittelt wurde. Sie war 

bereits alt genug, um sich an ihre Mutter zu erinnern und als sie schließlich gut genug Deutsch 

sprach, um sich mitteilen zu können, flog der Fall auf (Klenk 2008). 

Wie viele Kinder tatsächlich auf diese oder eine andere Weise nach Österreich geschafft 

werden, lässt sich kaum beantworten. Einerseits werden Fälle falscher 

Vaterschaftsanerkennung und anderer Formen der Kindesbeschaffung zur Umgehung der 

Adoption von den Behörden – so sie ihnen bekannt werden – nicht im Zusammenhang mit 

Auslandsadoptionen aufgegriffen. Dabei handelt es sich dann um Personenstandsdelikte oder 

Sozialbetrug (E-Card-Verwendung einer anderen Person), jedoch nicht um Kinderhandel bzw. 

illegale Auslandsadoption. Andererseits existieren nicht einmal verlässliche Zahlen über 

durchgeführte Auslandsadoptionen nach Österreich und viele reguläre Auslandsadoptionen 

scheinen in keiner nationalen Statistik auf (siehe Kapitel 2.5). Das ist etwa der Fall, wenn 

WerberInnen mit einer Eignungsbestätigung eines der zahlreichen österreichischen 

Jugendämter in einem Nicht-Haager-Land privat adoptieren. Wie in solchen Fällen irreguläre 

Praktiken aufgedeckt werden können, ist fraglich. Jedenfalls kann aber davon ausgegangen 

werden, dass jene illegalen Fälle, die bisher in der internationalen Adoptionspraxis bekannt 

wurden, wohl nur die Spitze des Eisbergs sind. 

 

6.1.5 Der rechtliche Zusammenhang mit Kinderhandel 

Die Frage, ob es sich bei den einzelnen Modalitäten, die in den vorigen Kapiteln vorgestellt 

wurden, um Kinderhandel handelt, ist zu allererst natürlich eine rechtliche Frage. Doch gerade 

im Zusammenhang mit internationalen Adoptionen existiert keine allgemein gültige 

(rechtliche) Definition von Kinderhandel. 

Obwohl es schon zuvor zahlreiche internationale Übereinkommen gab, die sich der Thematik 

des Verkaufs von Kindern bzw. des Handels mit Kindern annahmen, bot erst das im Jahr 2000 

verabschiedete und in Österreich 2005 in Kraft getretene „Palermo-Protokoll“ 

(Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, 

insbesondere von Frauen- und Kinderhandel zur UNO-Konvention gegen die 
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grenzüberschreitend organisierte Kriminalität), eine international anerkannte Definition, die 

bis heute Grundlage für das rechtliche Verständnis von Menschen- bzw. Kinderhandel ist: 

Gemäß dem Protokoll bezeichnet Kinderhandel die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, 

Beherbergung oder der Empfang eines Kindes zum Zweck der Ausbeutung. „Ausbeutung“ 

umfasst dabei „mindestens die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen 

sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder 

sklavereiähnliche Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Körperorganen.“ (Art 3 

lit a) Umfasst sind also insbesondere die sexuelle Ausbeutung, die Arbeitsausbeutung und der 

Organhandel. Das Protokoll war ausschlaggebend für eine Anpassung des österreichischen 

Strafgesetzbuches und Einführung von § 104a StGB „Menschenhandel“, der – entsprechend 

dem Palermo-Protokoll – Kinderhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der 

Arbeitsausbeutung und des Organhandels unter Strafe stellt. 

Diese bis heute international gebräuchlichste Definition von Kinderhandel erwähnt jedoch 

Auslandsadoptionen gar nicht. Illegale Auslandsadoptionen wurden seither zwar vielfach als 

„Kinderhandelsthema“ verstanden, rechtlich aber oft nicht unter „Kinderhandel“ eingeordnet. 

Dass sich illegale Adoptionen bzw. Kinderhandel zum Zweck einer Adoption nicht einfach 

mit Kinderhandel zum Zweck der sexuellen, wirtschaftlichen Ausbeutung oder anderen 

Ausbeutungsformen gleichsetzen lassen, ist einleuchtend. Eine Auslandsadoption, bei der 

Geld für das Kind bezahlt wird, entspricht zwar den Charakteristiken des Kinderhandels (das 

Kind wird zur Ware), ist aber mit der Definition des Palermo-Protokolls, die sich auf das 

Ausbeutungselement als Zweck des Handels stützt, nicht ohne weiteres vereinbar. Denn der 

Zweck einer Auslandsadoption ist ja (in der Regel) der Aufbau einer Eltern-Kind-Beziehung. 

Zwar gibt es Hinweise auf kriminelle Netzwerke und Einzelfälle, bei denen eine Adoption 

einen Kinderhandel „zum Zwecke des sexuellen Missbrauchs“ (vgl. Albrecht 2005: 109) oder 

des Organhandels (vgl. Greinert/Wuttke 1991: 10) verschleiern sollte und derartige 

Sachverhalte würden wohl auch unter die Definition des Palermo-Protokolls fallen. Dennoch 

hat wohl die Mehrheit illegaler Auslandsadoptionen das zum Ziel, was auch legale 

Adoptionen bezwecken: die Erfüllung eines Kinderwunsches und den Aufbau eines Eltern-

Kind-Verhältnisses. Zusätzlich erschwert der humanitäre Eindruck von Auslandsadoptionen 

die Wahrnehmung von illegalen Adoptionen als Kinderhandelsthema. TäterInnen fühlen sich 

nicht als TäterInnen, Opfer scheint es keine zu geben und dort wo der Zweck die Mittel 

heiligt, handeln die Beteiligten auch in der Überzeugung, Gutes zu tun (vgl. Wuttke 1996: 
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44). Gerade dieser Umstand macht die Einordnung von Adoptionskinderhandel in die 

Menschenhandelsdebatte so schwierig. 

Doch wie schon erwähnt, war das Palermo-Protokoll nicht das erste internationale 

Übereinkommen, das Kinderhandel thematisierte. Schon die KRK verlangte von den Staaten, 

Maßnahmen gegen die „Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit 

Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form“ zu treffen (Art 35 KRK) (siehe 

Kapitel 3.3.5). Die Wortwahl „zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form“ inkludiert 

auch illegale Adoptionen (vgl. Mezmur 2010: 6). Das in Österreich 2004 in Kraft getretene 

Zusatzprotokoll zur KRK betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornographie (OPSC) beinhaltete schließlich auch eine internationale Verpflichtung, 

den Handel mit Kindern auch strafrechtlich zu ahnden, indem es verlangte, dass 

VermittlerInnen, die die Zustimmung zu einer Adoption unstatthaft herbeiführen, zu bestrafen 

sind (siehe Kapitel 3.3.6). Durch diese Formulierung erweckt das Zusatzprotokoll jedoch den 

Anschein, dass Kinderhandel im Bereich der Auslandsadoption nur illegales Verhalten der 

VermittlerInnen umfasst. Das wird jedoch von vielen ExpertInnen und nicht zuletzt vom UN-

Kinderrechtsausschuss bestritten: „Fortunately, often the view of the CRC Committee on this 

matter is that States Parties should criminalise and prosecute all actors involved in the sale of 

children for the purpose of adoption.” (Mezmur 2010: 7, Hervorhebung im Original) 

Außerdem verlangt das Übereinkommen auch Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass auch 

andere an der Adoption Beteiligte sich an die anwendbaren internationalen Bestimmungen 

halten (Art 3 Abs 5), womit insbesondere die Vorschriften des HAÜ gemeint sind. Mezmur 

kritisiert in diesem Zusammenhang auch, dass viele Staaten annehmen würden, dass ihr 

Strafrecht ausreiche, um alle Formen des Verkaufs von und des Handels mit Kindern 

abzudecken. Jedoch würde Kinderhandel nicht immer mit dem Verkauf von Kindern 

einhergehen: „By way of example, recruitment of a child can take place using deceit and with 

no element of sale involved. Therefore, children who are recruited through deceit can be 

trafficked for, or through, adoption without any element of sale occurring throughout the 

entire process.” (Mezmur 2010: 7) 

Österreich hat in Umsetzung seiner internationalen Verpflichtung nach dem OPSC § 194 

StGB „Verbotene Adoptionsvermittlung“ geschaffen, wonach die Vermittlung von 

Adoptionen, bei denen ein/e VermittlerIn durch die Gewährung eines finanziellen oder 

sonstigen Vorteils bewirkt, dass eine zustimmungsberechtigte Person (z.B. die leiblichen 

Eltern) der Adoption zustimmt, strafbar ist. Das Gesetz kriminalisiert also VermittlerInnen, 
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die die Zustimmung zur Adoption eines Kindes regelrecht erkaufen. Handelt ein/e 

VermittlerIn mit dem Vorsatz, sich oder Dritte dadurch auch einen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, wird er/sie außerdem höher bestraft. Die Adoptiveltern (wie auch das Kind) sind 

aber jedenfalls von der Bestrafung ausgenommen, egal welche Rolle sie in einem solchen Fall 

spielen. § 194 StGB kriminalisiert somit lediglich die VermittlerInnen, während die 

Adoptiveltern sich z.B. auch nicht strafbar machen, wenn sie den/die VermittlerIn anstiften 

bzw. wenn sie sich dadurch beteiligen, dass sie das Geld zur Verfügung stellen und dabei den 

„Kauf“ der Zustimmung beabsichtigen oder in Kauf nehmen. Das Gesetz umfasst auch keine 

Fälle, in denen die Adoptiveltern die Kinder ihren leiblichen Eltern direkt (ohne VermittlerIn) 

abkaufen. Ebenso wenig umfasst sind Adoptionen, bei denen die zustimmungsberechtigte 

Person nicht bezahlt, sondern über die Auswirkungen ihrer Zustimmung getäuscht oder nicht 

ausreichend aufgeklärt wurde. Auch die Entführung eines Kindes zum Zweck der Adoption 

oder die Umgehung regulärer Verfahren durch Bestechung oder Dokumentenfälschung sind 

nicht umfasst. 

Betrachtet man also den Anwendungsbereich von § 194 StGB, merkt man sehr schnell, dass 

viele der in den vorangegangenen Kapiteln genannten Praktiken der Kindesbeschaffung und 

der Verdeckung dieser Methoden nicht davon umfasst sind. Klarerweise sind im 

Zusammenhang mit Adoptionen auch andere strafrechtliche Delikte relevant, auf Grund derer 

sich Adoptiveltern und andere Beteiligte strafbar machen können. Einschlägig sind 

insbesondere Bestechungsdelikte, Dokumentenfälschung, Personenstandsdelikte oder 

Täuschung. Diese bestrafen aber nicht das Unrecht, dass ein Kind zur Ware gemacht wird und 

schützen andere Rechtsgüter als die Freiheit im Sinne der Subjektstellung und 

Rechtsträgereigenschaft des Kindes. Außerdem spiegeln diese Delikte das geschehene 

Unrecht auch selten in der Strafhöhe wider und es ist fraglich, ob die relevanten 

Strafbestimmungen im Falle einer illegalen Kindesbeschaffung abschreckend wirken. 

Der limitierte Anwendungsbereich des § 194 StGB wurde bereits von ExpertInnen kritisiert. 

In Reaktion auf die Befürchtung von Kinderschutzorganisationen und des UN-

Kinderrechtsausschusses, das österreichische Recht würde irreguläre Auslandsadoptionen 

nicht als „Verkauf von Kindern“ kriminalisieren (ECPAT Österreich 2008: 23; Committee on 

the Rights of the Child 2008: 5 f.) zieht die österreichische Bundesregierung laut dem 

aktuellen Staatenbericht zur Umsetzung der KRK und ihrer Zusatzprotokolle zwar „eine 

Anpassung des § 194 StGB im Sinne der Empfehlung“ in Erwägung, betont aber, dass aus 

ihrer Sicht das Gesetz „für ausreichend angesehen werden kann“ (BMWFJ 2009: 62). 
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Außerdem verweist die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auf „das derzeit in 

Vorbereitung befindliche Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz“, das „detailliertere 

Regelungen zu Aufgaben und Standards bei der inländischen Adoptionsvermittlung und der 

Mitwirkung von grenzüberschreitenden Adoptionen“ beinhalte (BMWFJ 2009: 62). Die 

Verabschiedung des genannten Gesetzes, dessen Erstentwurf auf das Jahr 2008 (!) 

zurückgeht, scheiterte zuletzt aber erneut am Widerstand einzelner Bundesländer. Des 

Weiteren verweist der Bericht der Bundesregierung auf das neue Recht der Anerkennung von 

ausländischen Adoptionsentscheidungen, das aber aus den bereits genannten Gründen recht 

zahnlos im Hinblick auf die Bekämpfung des Kinderhandels erscheint (siehe Kapitel 5.3.4). 

Durch die Regelung der illegalen Adoptionsvermittlung in § 194 StGB entschied sich der 

österreichische Gesetzgeber im Übrigen, Adoptionskinderhandel (bzw. lediglich den Fall der 

„Verbotenen Adoptionsvermittlung“) nicht im Zusammenhang mit sonstigem 

„Menschenhandel“ (§ 104a StGB, siehe oben) zu regeln. Dass illegale Adoptionen rechtlich 

auch anders eingeordnet werden können, zeigt aber z.B. ein Blick in das deutsche 

Strafgesetzbuch: Dort stellt § 236 dStGB unter dem Titel „Kinderhandel“ sowohl die 

unstatthafte Adoptionsvermittlung (Entgelt für Zustimmung zur Adoption) als auch das 

Überlassen bzw. Aufnehmen eines Kindes gegen Entgelt oder mit Bereicherungsabsicht unter 

Strafe. Somit beurteilt das Gesetz illegale Auslandsadoptionen als Kinderhandel. Außerdem 

kriminalisiert es auch die beteiligten Eltern (leibliche sowie Adoptiveltern), von deren 

Bestrafung das Gericht jedoch absehen kann bzw. deren Strafe es mildern kann. Ebenso 

umfasst der südafrikanische Children’s Act in seiner Definition von Kinderhandel den Kauf 

und Verkauf von Kindern zum Zweck der Adoption und Adoptionen, die mit illegalen Mitteln 

ermöglicht wurden (Mezmur 2010: 9 f.), was eine wesentlich breitere Definition von 

Kinderhandel als in Österreich ist. 

Es wäre daher verfehlt, aufgrund der Definition des Palermo-Protokolls und der 

österreichischen Strafbestimmungen gegen Menschenhandel und die illegale 

Adoptionsvermittlung darauf zu schließen, dass die in den vorangegangenen Kapiteln 

dargestellten missbräuchlichen Praktiken im Bereich der internationalen Adoption 

grundsätzlich nicht als Kinderhandel zu bewerten seien. Wie der Blick in die Gesetze 

Deutschlands und Südafrikas zeigt, hängt dies auch von der nationalen Gesetzgebung ab und 

wie schon erläutert, sind auch zahlreiche ExpertInnen der Meinung, dass irreguläre 

Auslandsadoptionen Kinderhandel darstellen können. 
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Letztlich muss die Ausbeutung eines Kindes aber auch nicht nur in Form von Ausbeutung 

seiner Arbeitskraft oder seines Körpers gesehen werden, wie die Definition des Palermo-

Protokolls impliziert. Alleine die Tatsache, dass ein Kind durch eine illegale Adoption 

vielfach zur Ware wird und somit nicht mehr als Subjekt mit Rechten, sondern als Objekt, auf 

das jemand Anspruch erhebt, wahrgenommen wird, muss als eine Form der Ausbeutung 

gesehen werden. Laut Tadler handelt es sich daher jedenfalls um Kinderhandel, „if economic 

gain rather than the best interests of the child are the focus of the adoption process.“ (ebd.: 55) 

 

6.2 Risikofaktoren für Kinderhandel 

6.2.1 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen 

Ziel der in dieser Arbeit vorgestellten internationalen Übereinkommen ist es unter anderem, 

die Grundrechte des Kindes im Rahmen internationaler Adoptionen zu statuieren sowie 

rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit der Staaten zu schaffen, 

um illegale Praktiken und Kinderhandel bei Auslandsadoptionen zu verhindern. Jedoch 

klaffen Theorie und Wirklichkeit oft weit auseinander, wie nicht zuletzt die zahlreichen 

illegalen Praktiken in der Praxis zeigen. Im Hinblick auf den Rechtsrahmen kann dies 

einerseits daran liegen, dass Gesetze schwach sind und den Anforderungen der Praxis nicht 

gerecht werden. Wie im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt wurde, deckt das Strafrecht 

vielfach nicht jene Praktiken ab, die in der Praxis von illegalen Adoptionen vorkommen und 

es besteht international auch keine Einigkeit darüber, was überhaupt Kinderhandel im 

Zusammenhang mit Adoptionen darstellt (vgl. Boéchat/Fuentes 2010: 9). Äthiopien 

beispielsweise kennt in seinem Strafrecht nur Kinderhandel zum Zweck von 

Arbeitsausbeutung und Sklaverei (Mezmur 2010: 13) und man ist dort, wie in vielen anderen 

Ländern, wo auch keine Gesetze zu Adoptionskinderhandel existieren, der Meinung, dieses 

Thema würde ohnehin kein Problem darstellen (ebd.: 9). Vielfach erlauben Länder außerdem 

den Kontakt zwischen der leiblichen Familie und den Adoptiveltern vor der Adoption, was 

die Gefahr von Geldzahlungen und Einflussnahme auf die leibliche Familie erhöht (Mezmur 

2010: 20 ff.). Auch dort, wo die Zustimmungserfordernisse für die Adoption nicht 

ausreichend geregelt sind, wird Kinderhandel ermöglicht. Sowohl 

„Aufwandsentschädigungen“ als auch unzureichende Aufklärung vor der Einwilligung zur 

Adoption sind problematisch, werden aber von vielen Ländern gesetzlich nicht hinreichend 

geregelt (ebd.: 15 ff.). 
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In anderen Fällen mangelt es auch an der Umsetzung von bestehenden Gesetzen. Die 

Kinderrechtskonvention wurde beispielsweise von allen drei analysierten Ländern – 

Äthiopien, Österreich und Südafrika – ratifiziert. Dennoch zeigen sich z.B. auch im Falle 

Österreichs insbesondere bei Adoptionen aus Nicht-Haager-Ländern Lücken im System, die 

dazu führen, dass die Rechte des Kindes gefährdet werden – vom Recht auf Identität, über den 

Schutz des Kindeswohls bis hin zum Schutz vor Kinderhandel. Auch das neue Gesetz der 

(Nicht-)Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen scheint diese Lücken nicht 

füllen zu können, weil es an den wahren Problemen der Praxis vorbeigeht (siehe Kapitel 

5.3.4). 

Dass sowohl der Rechtsrahmen als auch die Umsetzung von Gesetzen gerade in jenen 

Ländern Probleme bereiten kann, in denen der Rechtsstaat an sich schwach ist und das 

Justizsystem und die Verwaltung korrumpiert sind, ist nicht weiter verwunderlich. So betonen 

auch Boéchat und Fuentes (International Social Service): „The cases we have studied clearly 

show that [child] laundering is encouraged to a large extend by the proactive role played by 

lawyers, the corruption of judges, and that of public officials (particularly within civil 

registry).” (Boéchat/Fuentes 2010: 9) Es sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei 

Faktoren, die Kinderhandel begünstigen: Erstens, die bereits angesprochene Korruption, und 

zweitens, eine mangelhafte Geburtenregistrierung, die es ermöglicht, die Herkunft des Kindes 

mit Hilfe korrupter Beamter und Richter zu manipulieren (vgl. ebd.: 10). Die Problematik 

mangelhafter oder fehlender Geburtenregistrierung trifft insbesondere auf Ost- und Süd-

Afrika zu, die Region mit der geringsten Geburtenregistrierungs-Rate weltweit. Nur etwa 32% 

der Kinder werden hier bei ihrer Geburt registriert, wobei die Unterschiede innerhalb der 

Region sehr groß sind (Südafrika: 78%, Äthiopien: 7%) (UNICEF 2009: 25). Gerade nicht 

registrierte Kinder sind aber einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Opfer von Kinderhandel zu 

werden. Es ist einfacher, sie durch die Manipulation ihrer Herkunft zu „adoptierbaren“ 

Kindern zu machen, wie das etwa in Äthiopien bei den „letters of declaration of 

abandonment“ der Fall ist. Das Recht des Kindes auf Identität, also auf Eintragung in ein 

Geburtenregister, einen Namen, eine Staatsbürgerschaft und auf den Schutz seiner 

Familienbeziehungen, das ihm nach der KRK zusteht (Art 7-8 KRK, siehe Kapitel 3.3.4), 

wird dabei nicht nur durch die fehlende Geburtenregistrierung verletzt. Aufgrund der 

Dokumentenfälschung im Rahmen einer illegalen Adoption wird das Kind außerdem seiner 

tatsächlichen Herkunft und seiner Geschichte beraubt: „The child is nothing more than a 

commodity, which can be put on the market by severing all links to its birth parents, its 

identity, and its origins.” (Boéchat/Fuentes 2010: 8) 
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Ein weiterer Risikofaktor, der in die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen von 

Auslandsadoptionen einzuordnen ist, ist die fehlende Kontrolle von 

Vermittlungsorganisationen. In diesem Zusammenhang scheint insbesondere die Kombination 

von zahlreichen „Playern“ in der Adoptionspraxis und schwachen administrativen Strukturen 

und Kontrollmechanismen das Risiko von Kinderhandel und irregulären Adoptionen zu 

erhöhen. So etwa sind in Äthiopien mittlerweile 75 Adoptionsvermittlungsagenturen 

registriert, die alle der Kontrolle eines Ministeriums unterliegen, was laut Mezmur mehrere 

Fragen aufwirft: 

[H]ow can a team of four professionals at the Ministry of Women’s Affairs (MOWA) deal with 75 
adoption agencies in a meaningful manner? How can they scrutinize and verify so many dossier to establish 
the adoptability of a child? How can they give efficient advice to the Federal First Instance Court that the 
adoption is in the best interests of the child (or not)? The large number of adoption agencies in Ethiopia has 
become an obstacle for MOWA’s execution of its supervisory role, which therefore continues to contribute 
to illicit activities in intercountry adoption. (Mezmur 2010: 27) 

 

Problematisch sind außerdem auch hohe Zahlungen an Waisenhäuser und andere soziale 

Einrichtungen in Form von „Spenden“ als Voraussetzung für eine Adoption (vgl. 

Boéchat/Fuentes 2010: 10). Dies ist einerseits ein rechtliches Problem, wenn die Rechtslage 

derartige Praktiken erlaubt, und andererseits ein Praxis-Problem, wenn es keine 

Kontrollmechanismen im Hinblick auf derartige Praktiken gibt. Die finanzielle Abhängigkeit 

von Kinderheimen von Auslandsadoptionen ist zumeist auch eingebettet in ein fehlendes oder 

schwaches staatliches Sozialsystem, wovon aber zahlreiche Länder des Südens, und damit 

auch viele Herkunftsländer von Auslandsadoptionen, betroffen sind. Somit bestehen derartige 

Risiken auch genau dort, wo viele Kinder ins Ausland vermittelt werden. Die Qualität (und 

Finanzierung) der Rechts- und Verwaltungssysteme der betroffenen Staaten – insbesondere 

auch in Afrika – ist oft nicht ausreichend, damit Auslandsadoptionen verantwortungsvoll 

abgewickelt werden können und staatliche Sozialsysteme, die verlassene Kinder versorgen 

und vor Ausbeutung schützen können, fehlen oft. 

 

6.2.2 Katastrophen und (otfallsituationen 

Gerade in Notsituationen, seien es Kriege oder Naturkatastrophen, kann es passieren, dass 

Kinder von ihren Familien getrennt werden oder zu Waisen werden. Ausgelöst durch 

Medienberichte über derartige Katastrophen möchten daraufhin viele Menschen in den 

Aufnahmestaaten mit einer Auslandsadoption „helfen“, wie es z.B. nach dem Tsunami in 

Südostasien 2004 und dem Erdbeben in Haiti 2010 der Fall war. Unter den chaotischen 
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Zuständen, die mit derartigen Katastrophen einhergehen, sind Kinder aber auch einer erhöhten 

Gefahr ausgesetzt, Opfer von Kinderhandel und illegaler Auslandsadoptionen zu werden: 

Häufig ist völlig ungeklärt, ob die Eltern des Kindes tatsächlich nicht mehr leben. Möglicherweise wurden 
Eltern und Kind während des Chaos auf der Flucht vorübergehend auseinander gerissen. Oder die Eltern 
haben das Kind sogar bewusst zu einer Aufnahmestelle für unbegleitete Kinder geschickt in der Hoffnung, 
dass es dort besser versorgt wird. (UNICEF 2002: 3) 

 

Obwohl deshalb sämtliche seriösen Vermittlungsorganisationen und ExpertInnen von 

Adoptionen in Katastrophensituationen abraten und viele Länder in solchen Fällen 

Adoptionen aus den betroffenen Staaten aussetzen (vgl. IP-JWF 2011: 25), werden immer 

wieder Fälle bekannt, in denen Organisationen oder Privatpersonen versuchen, Kinder aus den 

betroffenen Gebieten zu beschaffen. So z.B. waren falsche Vaterschaftsanerkennungen zuletzt 

im Zuge der Tsunamikatastrophe in Südostasien ein Thema. UNICEF veranlasste damals 

zahlreiche Vaterschaftstests, da oft mehrere Männer aus Europa und den USA die Vaterschaft 

von Kindern anerkennen wollten, um mit ihnen auszureisen (Runder Tisch gegen 

Kinderhandel 2010b: 3). 

 

6.2.3 Risikofaktoren seitens der betroffenen Kinder und Familien 

Es erscheint ironisch, dass die Ursachen von Auslandsadoptionen vielfach auch die größten 

Risikofaktoren für Kinderhandel sind: So z.B. ist die Armut der Herkunftsfamilien oft ein 

entscheidender Faktor im Rahmen von Auslandsadoptionen. Die Verlassenheit von Kindern 

im globalen Süden ist zumeist eng verknüpft mit den schwierigen sozio-ökonomischen 

Verhältnissen der betroffenen Familien (siehe Kapitel 2.4). Kinder, die in Armut leben, leben 

häufig von ihren Familien getrennt, sei dies in alternativer Betreuung oder als Straßenkinder. 

Gleichzeitig sind Straßenkinder, Flüchtlinge und Waisenkinder, um die sich niemand 

kümmert und die oft nirgends registriert sind, einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Opfer von 

Kinderhandel zu werden. Außerdem erfolgt die Freigabe zur Adoption oder das Verlassen 

eines Kindes oft aus wirtschaftlichen Gründen und unter dem Druck der Armut. Gerade die 

Armut und die wirtschaftliche Ungleichheit ist für KinderhändlerInnen aber auch ein 

effektives Druckmittel gegenüber den Müttern, „die beschwatzt und gelinkt werden, die in 

noch stärkerem Ausmaß als in den Industrieländern auf ihre Armut und (somit!) 

Erziehungsunfähigkeit hingewiesen werden und denen das zukünftige Schicksal ihres Kindes 

bei reichen Eltern in USA oder Europa in buntesten Farben geschildert wird.“ (Swientek 

1994: 131) Doch nicht nur mit der Armut werden in diesem Zusammenhang Geschäfte 

gemacht. Auch die Unwissenheit und mangelnde Bildung vieler Betroffener, bei denen es sich 
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oft um alleinstehende Frauen handelt, sind Risikofaktoren, die von KinderhändlerInnen 

genutzt werden können. Denn wie schon erwähnt, wissen viele Betroffene gar nicht, was eine 

Adoption ist und oft werden auch Mütter und Familien, die gar nicht lesen können, dazu 

überredet, Einwilligungserklärungen zu unterschreiben (siehe Kapitel 6.1.2).  

 

6.2.4 Privatadoptionen 

Privatadoptionen oder „Selbstbeschaffungsadoptionen“ kommen „ohne Beteiligung 

staatlicher bzw. staatlich anerkannter Fachstellen einerseits und unter Ausschluß 

professioneller Kinderhandelsagenturen andererseits“ zustande (Wacker 1994: 208). Bei einer 

Privatadoption ist daher „weder im Herkunfts- noch im Aufnahmeland eine staatliche 

anerkannte Vermittlungsstelle beteiligt“ (Wuttke 1996: 5). Private Adoptionen werden 

vielfach über private Vermittlungsagenturen bzw. Vereine oder RechtsanwältInnen 

abgewickelt oder die BewerberInnen wenden sich direkt an Kinderheime, kirchliche 

Einrichtungen oder Hilfswerke. Im Aufnahmestaat ist dabei meist nur das örtlich zuständige 

Jugendamt bei der Erstellung des Sozialberichts bzw. der allgemeinen Eignungsfeststellung 

involviert. Die potenziellen Adoptiveltern erhoffen sich durch eine Privatadoption zumeist 

kürzere Wartezeiten und weniger Bürokratie oder sie entscheiden sich für eine Privatadoption, 

weil sie nicht die Voraussetzungen für eine Adoption über die staatlichen Stellen erfüllen, 

etwa weil sie zu alt sind. Oft entspricht das „Angebot“ der Fachstellen auch nicht den 

Vorstellungen der AdoptivwerberInnen (z.B. ältere, behinderte oder kranke Kinder) und sie 

sehen sich deshalb nach Alternativen um. (Lange 2006: 57 f.) 

Privatadoptionen werden vielfach kritisiert und in die Verbindung mit Kinderhandel gebracht, 

zum Teil werden sie dem Kinderhandel auch gleichgestellt (vgl. Glander 1998: 43 f.). 

Kinderhandel sollte jedoch von Privatadoptionen unterschieden werden, denn es gibt sowohl 

legale als auch illegale Privatadoptionen. Ob eine Privatadoption erlaubt ist, richtet sich nach 

den Gesetzen der beteiligten Staaten. Wollen ÖsterreicherInnen aus einem Haager Land 

adoptieren, sind Privatadoptionen nicht möglich, da die Adoption immer über die zentralen 

Behörden zu erfolgen hat. Ist der Herkunftsstaat nicht Mitglied des Übereinkommens, sind 

Privatadoptionen möglich, wenn sie der Heimatstaat des Kindes vorsieht. In derartigen Fällen 

wenden sich die WerberInnen – in der Regel mit einem Sozialbericht bzw. einer 

Eignungsbestätigung des örtlich zuständigen Jugendamts – direkt an private Vereine und 

Waisenhäuser im Heimatland. Die befragte Jugendwohlfahrtsmitarbeiterin räumt in diesem 

Zusammenhang aber ein, dass es außerhalb des Haager Übereinkommens für die Feststellung 
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der Eignung der WerberInnen durch das Jugendamt in Österreich keine Rechtsgrundlage 

gäbe.26 Hier hänge es dann davon ab, ob im Heimatstaat des Kindes eine behördliche 

Bestätigung über die Eignung der WerberInnen verlangt wird, was auch meistens der Fall sei. 

(IP-JWF 2011: 9ff.) Wird dies jedoch nicht verlangt, „gibt es sicher viele Adoptionen, die an 

jeder [österreichischen] Behörde vorbeigehen“ (ebd.: 10) – auch dem Jugendamt! 

Es gibt durchaus Stimmen, die Privatadoptionen befürworten, dies zumeist mit der 

Argumentation, dass diese „überwiegend durch die Mitwirkung kirchlicher oder humanitärer 

Organisationen zustande kommen“, die dort eine Lücke füllen, wo das Adoptionswesen und 

die soziale Infrastruktur unterentwickelt seien (Marx 1993: 62). Das mache sie „zu einem 

wichtigen, gegenwärtig nicht verzichtbaren Faktor der Wohlfahrtspflege in vielen 

Entwicklungsländern“ (ebd.). Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen, dennoch 

gibt es zahlreiche Risiken bei Privatadoptionen. Einerseits fehlt es bei Privatadoptionen oft an 

einer ausreichenden Vorbereitung der WerberInnen. „Denn die Adoptionsinteressenten […] 

durchliefen in der Regel nur das Adoptionseignungsverfahren des örtlichen Jugendamtes“, 

während eine spezielle Beratung und Prüfung im Hinblick auf eine Auslandsadoption meist 

nicht stattfindet (Lange 2006: 58), geschweige denn eine länderspezifische Vorbereitung. 

Untersuchungen belegen, dass Privatadoptionen auch häufiger scheitern und es zu 

Fehlvermittlungen kommt, d.h. dass die Kinder letztlich in ein Heim oder eine Pflegestelle 

kommen oder weitervermittelt werden müssen (ebd.: 59 ff.). Die Wichtigkeit einer 

ausreichenden Vorbereitung der WerberInnen auf die speziellen Herausforderungen und 

Risiken bei einer Auslandsadoption wurde auch von allen Interviewpartnerinnen bestätigt. Die 

befragte Adoptivmutter meinte selbstkritisch, dass sie und ihr Mann zu Beginn sehr blauäugig 

gewesen seien und sich vieles leichter vorgestellt hätten. Gleichzeitig kritisiert sie, dass sie 

von den Vermittlungsvereinen zu wenig beraten worden seien, insbesondere über die Risiken 

der Auslandsadoption in Äthiopien. (IP-KsZ 2011: 13) Die Vertreterin von Eltern für Kinder 

betont dabei auch, dass es in ihren Vorbereitungskursen auch viele Paare gebe, die eine 

„erstaunliche Wandlung“ durchleben, nachdem sie zunächst sehr naiv an das Thema 

Auslandsadoption herangegangen wären und sich wenig mit diesem komplexen Thema 

beschäftigt hätten: „Nur wenn jemand beginnt, zu überlegen, darf er blauäugig sein. Da gibt 

es arme Kinder, die suchen Eltern, und wir möchten ein Kind. Und wieso geht das nicht? Man 

darf blauäugig anfangen, man muss nur halt dazulernen und Sachen annehmen können.“ (IP-

                                                           
26 Das geplante Bundes-Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz würde hingegen die Zuständigkeit der Jugendwohlfahrt 
für die Eignungsfeststellung von Adoptiveltern auch bei Auslandsadoptionen explizit vorsehen. (siehe Kapitel 
5.3.1) 
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EfK 2011: 19) Und dieses „Dazulernen“ erfolgt eben vielfach erst in einem fachlich 

begleiteten Vorbereitungsprozess, der bei Privatadoptionen in der Regel entfällt. Die 

WerberInnen sind in solchen Fällen oft auch nicht auf die Risiken im Hinblick auf 

Kinderhandel und illegale Praktiken vorbereitet. So berichtete etwa die befragte 

Adoptivmutter von ihrem ersten gescheiterten Versuch einer Privatadoption in Südamerika:  

[M]eine Eltern […] haben einen Pater kennengelernt, der drei Waisenhäuser führt und der hat gesagt, dass 
wenn irgendjemand adoptieren wollte, das wär so toll. […] Wir haben 10.000 Dollar für einen Anwalt, 
einen vertrauenswürdigen, bezahlt. Und haben nie wieder was gehört. (IP-KsZ 2011: 3f.) 

 

Was bei Privatadoptionen zumeist ebenso völlig unterbleibt, ist eine nach fachlichen 

Standards durchgeführte Kindeswohlprüfung im Heimatland des Kindes. Dies betrifft dabei 

sowohl die Frage, ob die Auslandsadoption im besten Interesse des Kindes ist, als auch die 

Eignung der WerberInnen im Hinblick auf dieses spezielle Kind. Bei einer Adoption sollten 

letztlich Eltern für Kinder gesucht werden, nicht umgekehrt. Gerade Privatadoptionen laufen 

aber Gefahr, sich nicht am Kindeswohl, sondern an der Nachfrage zu orientieren. Auch die 

Qualität der Adoptionsunterlagen unterscheidet sich bei Privatadoptionen vielfach von 

Adoptionen, die unter behördlicher Aufsicht erfolgen. Sie sind oft unvollständig oder 

zweifelhaft. (Lange 2006: 62) Für die AdoptivwerberInnen und die Behörden im 

Aufnahmestaat sind die Hintergründe der Adoption bzw. der Freigabe oder Verlassenheit des 

Kindes mangels ausreichender Dokumentierung und öffentlicher Unterlagen daher oft auch 

nicht nachvollziehbar. Eine Garantie, „dass das Kind tatsächlich von seiner leiblichen Familie 

verlassen und freiwillig zur Adoption gegeben worden war“ oder Waise ist, kann bei 

Privatadoptionen niemand geben (ebd.). Die AdoptivwerberInnen können mangels Wissen 

und Vorbereitung auch kaum beurteilen, „ob der ihnen behilfliche Anwalt, Notar oder 

Sozialarbeiter denn auch wirklich in einer Weise arbeitet, die Zweifel an der Verlassenheit 

des Kindes bzw. an seiner Freigabe zur Adoption durch die Mutter bzw. die befugte Stelle 

von vorherein ausschließt.“ (Wacker 1994: 209) 

 

6.2.5 Marktmechanismen und die Rolle der (achfrage  

Wie schon mehrfach aufgezeigt, kann angesichts der Dynamiken von Kinderwunsch auf der 

einen und „Angebot“ an Kindern auf der anderen Seite, nicht geleugnet werden, dass die 

Nachfrage nach adoptierbaren Kindern in den Ländern des globalen Nordens eine bedeutende 

Rolle in der internationalen Adoptionspraxis spielt. Albrecht weist außerdem darauf hin, dass 

sich der Adoptionskinderhandel nicht durch eine „Produktillegalität“ auszeichne (wie etwa 

der Drogenhandel), sondern durch eine „Verfahrensillegalität“. Nicht die Auslandsadoption 
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an sich ist verboten. Vielmehr entstehe ein Schwarzmarkt „durch die erhebliche Nachfrage, 

die innerhalb der vorgesehenen und zugelassenen Verfahren nicht mehr zufrieden gestellt 

werden kann“ (Albrecht 2005: 116). Vor diesem Hintergrund der „Verfahrensillegalität“ zeigt 

sich auch deutlich, dass es vor allem die Nachfrage und das Angebot sind, die den 

Kinderhandel begünstigen. 

Abgesehen von allgemeinen „Marktdynamiken“ und der Macht des Geldes im 

Zusammenhang mit Auslandsadoptionen, gibt es auf der Seite der „Nachfrage“ auch ganz 

spezifische Risikofaktoren, die Kinderhandel begünstigen können. So wurde beispielsweise in 

Kapitel 4.2 aufgezeigt, dass durch die Nachfrage auch ein Angebot geschaffen werden kann, 

etwa wenn der Wunsch nach einem bestimmten Geschlecht, Hautfarbe oder Alter eines 

Kindes dazu führt, dass Kinder beschafft werden, die dieser Nachfrage entsprechen. Auch 

Denkmuster und Haltungen von Adoptiveltern können letztlich illegale Praktiken 

begünstigen, etwa wenn blindlings dem eigenem Kinderwunsch gefolgt wird oder bei 

irregulären Adoptionen vor dem Hintergrund eines Rettungsgedankens jedes Mittel den 

Zweck heiligen soll (vgl. Kapitel 4). 

Problematisch können ferner Geldflüsse oder Geschenke von Adoptiveltern an die leiblichen 

Eltern/Mütter nach der Adoption sein, weil sie unter Umständen auch einen 

„Rückschlageffekt“ haben können, wie die Vertreterin von Kinder sind Zukunft im Interview 

betont. Denn derartige Zahlungen im Zusammenhang mit Auslandsadoptionen könnten 

andere Eltern dazu veranlassen, ihre Kinder auch wegzugeben – in Erwartung finanzieller 

Vorteile. (IP-KsZ 2011: 25) 

Ein weiterer Risikofaktor auf der „Nachfrage“-Seite betrifft dahingegen ganz konkret die 

Verantwortung der Aufnahmestaaten: Spricht ein Land aufgrund illegaler Praktiken ein 

Moratorium auf Adoptionen aus einem bestimmten Herkunftsland aus, so reicht das nicht aus, 

um Adoptionen zu stoppen. Es muss nur ein weiterer Aufnahmestaat weiterhin mit dem 

Herkunftsland kooperieren und illegale Adoptionen können weiterhin durchgeführt werden. 

Die mangelnde Kohärenz zwischen den Aufnahmestaaten begünstigt somit auch den 

Kinderhandel. (Boéchat/Fuentes 2010: 10 f.) Dies erwähnt auch die Vertreterin von Kinder 

sind Zukunft im Zusammenhang mit den Anforderungen seitens der österreichischen 

Behörden im Hinblick auf Adoptionen aus Äthiopien: „Na die pfeifen auf uns! Die gehen zum 

nächsten Land, zu Spanien, Italien, Amerika, kriegen das doppelte Geld.“ (IP-KsZ 2011: 30) 

Sie selbst gesteht ein, dass dies auch ein Teil ihrer eignen Rechtfertigungsstrategie sei: “Ich 

weiß nicht, was der richtige Weg ist. Ich für mich, […] habe meinen Seelenfrieden gefunden, 
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bei dieser Rechtfertigung vor mir selber: Hätte ich sie nicht adoptiert, hätte es wer anderer 

gemacht.“ (ebd.: 15) 

In diesem Zusammenhang muss daher auch die Verantwortung der Aufnahmestaaten 

eingefordert werden, denn es ist nicht zuletzt auch die starke Nachfrage nach Kindern aus 

diesen Ländern, die die internationale Adoptionspraxis unter Druck setzt. Wie schon erwähnt, 

sind die Rechts- und Verwaltungssysteme der Heimatstaaten der Kinder oft nicht ausreichend 

ausgestattet, um eine derartige Menge an Auslandsadoptionen verantwortungsvoll abwickeln 

zu können. Vielfach nehmen aber die Zielländer ihre Verantwortung nicht ausreichend wahr 

und verweisen auf die Verpflichtung der Heimatstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre 

Kinder nicht ausgebeutet werden (vgl. Boéchat/Fuentes: 10f.). Angesichts der globalen 

Ungleichheit und den Dynamiken von Angebot und Nachfrage erscheint diese Ansicht jedoch 

zu kurz gegriffen – dies nicht zuletzt im Hinblick auf die Verpflichtung all dieser Staaten, die 

Rechte des Kindes (jedes Kindes!) zu achten, zu gewährleisten und zu schützen. 
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

Die vorliegende Untersuchung liefert sowohl aus sozialwissenschaftlicher als auch aus 

rechtswissenschaftlicher Sicht den Nachweis eines Zusammenhangs zwischen 

Auslandsadoptionen und Kinderhandel. Die strukturellen Rahmenbedingungen und sozialen 

Ursachen von Auslandsadoptionen zeigen zunächst, dass internationale Adoptionen eng mit 

globaler Ungleichheit verknüpft sind. Da Auslandsadoptionen zumeist Adoptionen von 

wirtschaftlich armen Herkunftsländern in reiche Zielländer sind, lässt sich ein Zusammenhang 

der Vermittlungspraxis mit internationalen Abhängigkeiten und Entwicklungsgefällen 

zwischen Nord und Süd nicht leugnen. Wie bereits dargestellt, war die Geschichte der 

Adoption immer eine Geschichte der Armut und daran hat sich im 21. Jahrhundert nicht viel 

geändert. Ebenso zeigt die Analyse, dass die internationale Adoptionsvermittlung deutliche 

Merkmale eines Marktes trägt, der den Gesetzen von Angebot und Nachfrage folgt. Als Markt 

birgt er auch die Gefahr, Abhängigkeiten und Ungleichheiten nutzbar zu machen oder zu 

fördern, auch im kriminellen Sinne. So kann etwa die Nachfrage nach einem bestimmten 

„Wunschkind“ den Kinderhandel unterstützen, wenn sie dazu führt, dass ein solches Kind 

„besorgt“ wird. 

Gleichzeitig kann eine Auslandsadoption aber durchaus im „Bewusstsein über die 

Ungerechtigkeit der herrschenden Weltordnung“ erfolgen, wenn „Menschen bei dem 

Gedanken an das große Elend von Kindern in manchen Ländern der Erde das unmittelbare 

Bedürfnis haben, einem dieser Kinder zu helfen.“ (Lange 2006: 67) Und wenngleich die 

Armut in den Ländern des Südens auch im Zusammenhang mit dem Reichtum und Wohlstand 

der Länder des globalen Nordens steht und die Ursachen der Verlassenheit von Kindern in 

den Herkunftsländern bekämpft werden sollten (vgl. ebd.: 68), hilft eine solche Feststellung 

dem einzelnen Kind wenig. Dennoch erscheint es zu kurz gegriffen, einer Auslandsadoption 

automatisch eine Schutz- und Rettungsfunktion gegenüber dem Kind zuzuschreiben. Das 

zeigen einerseits die komplexen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die hinter der 

Verlassenheit von Kindern stehen. Denn nicht immer ist eine Auslandsadoption im besten 

Interesse des Kindes, vielfach handelt es sich z.B. nicht um endgültig verlassene Kinder. 

Andererseits sind bei einer Auslandsadoption auch zahlreiche Interessen im Spiel, die nicht 

immer jenen des Kindes entsprechen – vom unbedingten Kinderwunsch der einen bis hin zur 

Bereicherungsabsicht der anderen. Seit jeher versuchten Gesellschaften, soziale 

Interessenskonflikte mit (rechtlichen) Normen zu lösen. Die historische Entwicklung von 
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Auslandsadoptionen zeigt deutlich einen solchen „Trend“ hin zur rechtlichen Kontrolle eines 

globalen sozialen Phänomens durch die internationale Staatengemeinschaft. Gleichzeitig 

erfolgte im Rahmen der Kinderrechte die Wahrnehmung einer neu verstandenen sozialen 

Rolle von Kindern als Subjekte und AkteurInnen in der Gesellschaft. Damit wandelte sich die 

Versorgungs- und Schutzpflicht der Gesellschaft gegenüber dem Kind auch in einen Anspruch 

des Kindes auf Achtung seiner Rechte. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Kinderrechte 

als ein hilfreiches Werkzeug zur Lösung von Interessenskonflikten und zur Gewährleistung 

des Kindeswohls in der internationalen Adoptionspraxis. 

Dennoch zeigt die Realität, dass die Rechte des Kindes im Rahmen von internationalen 

Adoptionen oftmals gefährdet sind und vielfach verletzt werden. Ein Zusammenhang 

zwischen missbräuchlichen Auslandsadoptionen und Kinderhandel lässt sich angesichts der 

diversen illegalen Praktiken aus (kinder-)rechtlicher Sicht jedenfalls bejahen. Ebenso konnte 

die vielfach geäußerte Behauptung, die Praxis von Auslandsadoptionen trage neokoloniale 

Züge, in dieser Arbeit durchaus bestätigt werden – einerseits durch die strukturellen 

Rahmenbedingungen einer Auslandsadoption und andererseits durch die neokolonialen 

Denkmuster, die Auslandsadoptionen zum Teil begleiten und im schlimmsten Fall 

Kinderhandel begünstigen können. Im Rahmen derartiger Denkmuster wird das Kind von den 

Adoptiveltern vor dem Hintergrund der als erschreckend und gleichzeitig schicksalshaft 

wahrgenommenen Verhältnisse im Herkunftsland oft als Schutzobjekt gesehen. In diesem 

Bild verbinden sich einerseits das Verständnis einer neokolonialen Vormundschaftspflicht 

und andererseits die Wahrnehmung des Kindes als Objekt, das es zu retten gilt. Besonders 

problematisch wird der Zusammenhang mit Neokolonialismus und Ausbeutung aber in jenen 

Fällen, in denen neokoloniale Denkmuster dazu dienen, illegale Praktiken zu rechtfertigen. 

Denn die Konstruktion der „Anderen“ – sei es ihre „Inferiorität“ oder ihre „Vulnerabilität“ – 

kann Grundlage für die Legitimation der Erfüllung des eigenen Kinderwunsches (also der 

eigenen Interessen) und die Rechtfertigung von zum Teil illegalen Praktiken bieten. Der 

Vorwurf an Adoptiveltern, Kinderhandel zu begünstigen oder diese Begünstigung zumindest 

in Kauf zu nehmen, bleibt jedenfalls dann berechtigt, wenn im Bewusstsein der Risiken 

einfachere Wege beschritten werden, um schneller ans ersehnte Ziel „Kind“ zu kommen. 

Neben der damit verbundenen Verantwortung der Adoptiveltern, irreguläre Praktiken und 

Kinderhandel zu vermeiden, besteht jedoch auch eine staatliche Verantwortung, für geregelte 

Rahmenbedingungen zu sorgen. 
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Gerade im Bereich des Privat- und Familienlebens werden staatliche Regelungs- und 

Eingriffsbefugnisse aber auch kritisch gesehen. Das Spannungsverhältnis zwischen Staat, 

Familie und Kind ist daher ein zentrales bei Auslandsadoptionen. So etwa entschied sich der 

österreichische Gesetzgeber gegen ein verpflichtendes Anerkennungsverfahren einer im 

Ausland geschlossenen Adoption, da dies „ein unangemessener staatlicher Eingriff“ in das 

Recht auf Familien- und Privatleben nach Art 8 EMRK sei (IA 673 BlgNR 24. GP 21). Auch 

Privatadoptionen sind in vielen Ländern zulässig, obwohl sie mit zahlreichen Risiken 

verbunden sind. Angesichts der Dynamiken von Angebot und Nachfrage, den diversen 

Risikofaktoren für Kinderhandel in der Adoptionspraxis und den vielfältigen illegalen 

Methoden der Kindesbeschaffung und ihrer Verschleierung zeigt sich jedoch ein deutlicher 

Regelungs- und Sanktionierungsbedarf bei internationalen Adoptionen – sowohl seitens der 

Herkunftsländer als auch seitens der Aufnahmestaaten. Einerseits betrifft dies den 

Rechtsrahmen, der oft unzureichend erscheint, andererseits den administrativen und 

politischen Rahmen der Adoptionspraxis, der oft auch von Korruption geprägt ist. Eine 

umfassendere Kriminalisierung von missbräuchlichen Praktiken erscheint jedenfalls 

notwendig, um Kinderhandel zu begegnen und wie die vorliegende Arbeit zeigt, gibt es auch 

in Österreich Lücken zwischen dem Strafrecht und der Adoptionspraxis. 

Bedenkt man die weitreichenden Folgen einer illegalen Auslandsadoption für das betroffene 

Kind, so muss es aber in erster Linie Ziel der Staaten sein, illegalen Praktiken bereits 

präventiv zu begegnen. Es erscheint daher auch in Österreich unumgänglich, 

Auslandsadoptionen klareren und umfassenderen Regelungen zu unterwerfen, damit diese 

von Anfang an in einem geregelten Rahmen ablaufen. Wenngleich es auch unter den Haager 

Staaten Unterschiede in der Qualität der Verfahren gibt, sind es aus Sicht Österreichs 

insbesondere Adoptionen aus Nicht-Haager-Staaten, wie etwa Äthiopien, die in einem 

unsicheren Rechtsrahmen erfolgen. Daran wird auch das neue (Nicht-

)Anerkennungsverfahren kaum etwas ändern. Die zum Teil unklare Rechtslage und die 

unterschiedlichen Zuständigkeiten im föderalen Staat Österreich sind im Hinblick auf die 

internationale Dimension von Auslandsadoptionen aus kinderrechtlicher Sicht zu kritisieren. 

Die Tatsache, dass keine verlässlichen, vollständigen und vergleichbaren Daten zu jenen 

Auslandsadoptionen vorliegen, mit denen österreichische Jugendämter befasst sind, zeugt 

davon, dass es an einer zentralen koordinierenden Stelle mangelt. Von den befragten 

ExpertInnen wurde sowohl der Wunsch nach klareren gesetzlichen Vorgaben (z.B. in Form 

eines gebündelten Adoptionsgesetzes) (IP-JWF 2011: 26) als auch nach einem zentralen 
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Kompetenzzentrum in für Auslandsadoptionen geäußert. Dieses sollte „den Bundesländern 

übergeordnet [sein] […] und […] auch in Punkto Länder sehr viel Input geben [können] […], 

wie es denn mit anderen Verfahren läuft, ob sich ein Land an Grundregeln hält und ob die 

zuverlässig sind. Also einfach Ländererfahrung.“ (IP-EfK 2011: 14 f.) Auch die befragte 

Jugendwohlfahrtsvertreterin ist der Meinung, dass es eine zentrale Behörde geben sollte, die 

z.B. bei einem Ministerium angesiedelt sein könnte und über internationalen Kontakte, 

einschließlich zu Botschaften, verfügt (IP-JWF 2011: 27 f.). Dieser Ansicht ist auf Grundlage 

der vorliegenden Untersuchungsergebnisse zuzustimmen. Botschaften und Konsulate spielen 

im Übrigen eine wichtige Rolle bei der Prävention von Kinderhandel, da sie die 

Reisedokumente für die Kinder ausstellen und die Echtheit von lokalen Dokumenten zumeist 

wohl leichter beurteilen können, als hiesige Jugendämter oder z.B. Krankenkassen (die 

entsprechend dem Gesetz selbstständig beurteilen sollten, ob eine Auslandsadoption 

anzuerkennen ist). Soll Kinderhandel so früh wie möglich aufgedeckt bzw. verhindert werden, 

müssen daher auch die Auslandsvertretungen der Aufnahmestaaten Verantwortung für die 

betroffenen Kinder übernehmen und eine Kontrollfunktion bei Auslandsadoptionen ausüben. 

Bei allen Bemühungen um eine rechtliche Regelung von Auslandsadoptionen, darf aber auch 

nicht vergessen werden, dass die gesellschaftlichen Ursachen und Hintergründe von 

Auslandsadoptionen vielfach die größten Risikofaktoren für Kinderhandel sind – seien dies 

Konflikte oder Naturkatastrophen, im Zuge derer Kinder von ihren Eltern getrennt werden, 

die besondere Gefährdung von Straßenkindern, Flüchtlingen oder nicht registrierten Kindern, 

der Druck der Armut oder der gesellschaftlichen Ächtung, dem die (ledige) Mutter ausgesetzt 

ist, oder deren Unwissenheit, die ausgenutzt wird. Umgekehrt gäbe es das Phänomen 

Auslandsadoption nicht, wenn nicht eine starke Nachfrage nach Kindern bestünde, die 

wiederum Kinderhandel fördern kann. Auf struktureller Ebene erscheint es daher auch nötig, 

die Ursachen von Auslandsadoptionen sowohl auf Seiten der Herkunftsländer als auch seitens 

der Aufnahmeländer entsprechend wahrzunehmen. Das betrifft einerseits die fortschreitende 

Unfruchtbarkeit bzw. ungewollte Kinderlosigkeit in den Ländern des globalen Nordens, der 

im Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Brisanz noch wenig Aufmerksamkeit gewidmet 

wird. Andererseits bedarf es auch eines klaren Bekenntnisses der Herkunfts- und der 

Aufnahmestaaten, sich den Ursachen der Verlassenheit von Kindern und Müttern in den 

Herkunftsländern zu widmen, insbesondere den strukturellen Ursachen von Armut und der 

Benachteiligung von Frauen. 
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Die vorliegende Untersuchung bestätigt jedenfalls, dass Auslandsadoptionen weder als Mittel 

zur Armutsbekämpfung noch zur „Rettung“ von Kindern gesehen werden sollten. Ihr Zweck 

darf aus kinderrechtlicher Sicht einzig und allein das Wohl des betroffenen Kindes sein, 

wobei das Kindeswohl immer im Zusammenhang mit allen anderen Rechten des Kindes 

gesehen werden muss. Im Zentrum einer Adoption sollte stets das Kind als Subjekt und 

Rechtsträger stehen. Nur dann kann sichergestellt werden, dass die Adoption im besten 

Interesse des Kindes erfolgt. Andernfalls bleibt die Gefahr bestehen, dass durch die 

Auslandsadoption als „humanitäre Intervention“ koloniale Ausbeutungsmechanismen 

reproduziert werden und das Kind zum Objekt und zur Handelsware degradiert wird. 
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Anhang I: Interviewleitfäden 

 

Leitfaden 1: 

1. Welche Aufgaben bzw. Zuständigkeiten hat Ihre Behörde / Ihr Verein im 
Zusammenhang mit Auslandsadoptionen? 

 

2. Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Herkunftsländer für 
Auslandsadoptionen? 

 

3. Mit wie vielen Auslandsadoptionen ist Ihre Behörde / Ihr Verein pro Jahr befasst? 
 

4. Schildern Sie bitte den Ablauf eines Adoptionsprozesses aus einem Land, das Mitglied 
des Haager Übereinkommens ist. Wie läuft das Prozedere ab – von der Bewerbung bis 

zur Integration des Kindes in Österreich? (Falls Sie schon mit Adoptionen aus 

Südafrika betraut waren, bitte am Beispiel Südafrikas) 

 

5. Haben Sie auch mit Herkunftsländern zutun, die nicht Mitglied des Haager 
Übereinkommens sind? 

 

6. Was sind Ihre Erfahrungen hinsichtlich der österreichischen BewerberInnen für eine 
Auslandsadoption: Wie alt sind sie? Aus welchem sozialen Umfeld stammen sie? 

 

7. Was sind Beweggründe der BewerberInnen, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren? 
 

8. Welchen Problemen und Herausforderungen sind Sie in der Praxis von 
Auslandsadoptionen schon begegnet? 

 

9. Was verstehen Sie unter Kinderhandel im gegebenen Zusammenhang? (Haben Sie 
bzw. Ihre Behörde / Ihr Verein solche Praktiken erlebt?) 

 

10. Gibt es Situationen bzw. Umstände im Rahmen von Auslandsadoptionen, die in Ihren 
Augen derartige Praktiken fördern oder erleichtern? Welche wären das? 

 

11. Gibt es etwas, was Sie am österreichischen Rechtsrahmen oder im Verfahren ändern 
würden, um derartigen Praktiken zu begegnen? 
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Leitfaden 2: 

1. Sie haben selbst drei Kinder aus Äthiopien adoptiert. Warum fiel die Wahl auf 
Äthiopien? 

 

2. Was waren die Beweggründe anderer Eltern, mit denen Sie im Rahmen des Vereins zu 
tun haben, ein Kind aus Äthiopien zu adoptieren? 

 

3. Wie hat sich bei Ihnen damals das Adoptionsprozedere gestaltet  – von der Bewerbung 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Kind bzw. Ihre Kinder nach Österreich holen 

konnten? 

 

4. Wurden Sie nach Ihrem eigenen Empfinden im Vorfeld ausreichend über die 
Herausforderungen und Risiken einer Adoption informiert? 

 

5. Ihr Verein beschäftigt sich unter anderem mit der Spurensuche. Hat sich Ihre Familie 
schon auf diese Suche begeben? (wenn ja: Warum? Wie war das? Wie haben Sie die 

Spurensuche erlebt? Und wie geht es der Familie mit dem Ergebnis?) 

 

6. Stichwort Spurensuche: In wie vielen Fällen war es durch die Unterstützung Ihres 
Vereins möglich, mehr über die Herkunft des Kindes in Erfahrung zu bringen? 

 

7. Im Rahmen eines Interviews über Spurensuche hat eine Kollegin von Ihnen erwähnt, 
dass viele Familien bzw. Mütter gar nicht wissen, was eine Adoption ist oder dass ihr 

Kind zur Adoption freigegeben wurde. Halten Sie das für problematisch? 

 

8. Vor einigen Jahren gingen Fälle von Kinderhandel bzw. illegalen Praktiken im 
Rahmen von Auslandsadoptionen aus Äthiopien durch die Medien. Wie ist es Ihnen 

dabei gegangen, als Sie davon erfahren haben? 

 

9. Was verstehen Sie unter Kinderhandel im gegebenen Zusammenhang? (Haben Sie 
bzw. Ihr Verein / Ihr Netzwerk solche Praktiken erlebt?) 

 

10. Gibt es Situationen bzw. Umstände im Rahmen von Auslandsadoptionen, die in Ihren 
Augen derartige Praktiken fördern oder erleichtern? Welche wären das? 

 

11. Gibt es etwas, was Sie am österreichischen Rechtsrahmen oder im Verfahren ändern 
würden, um derartigen Praktiken zu begegnen? 

 

12. Welche Perspektiven sehen Sie für Auslandsadoptionen aus Äthiopien? 
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Anhang II: Zusammenfassung 

Den Kräften von Angebot und Nachfrage folgend, wird bei der Mehrheit der 

Auslandsadoptionen ein Kind aus einem wirtschaftlich armen Land des globalen Südens in 

ein reiches Land des globalen Nordens adoptiert. Auslandsadoptionen sind somit in der Regel 

mit wirtschaftlichen Ungleichheiten und Abhängigkeiten untrennbar verbunden. Wenngleich 

eine Auslandsadoption für das einzelne Kind lebensrettend sein kann, werden daher immer 

wieder auch Vorwürfe laut, die internationale Adoption sei nur eine weitere Form von 

neokolonialer Ausbeutung des Südens. In der Vergangenheit gab es außerdem immer wieder 

Medienberichte über illegale Adoptionen und Kinderhandel. Vielfach wurden 

Auslandsadoptionen daraufhin unter den Generalverdacht des Kinderhandels und der 

Ausbeutung gestellt. 

Die vorliegende Arbeit geht daher der Frage nach, in welchem Zusammenhang internationale 

Adoptionen und Kinderhandel stehen. Untersuchungsgegenstand sind Adoptionen aus dem 

Ausland nach Österreich mit einem Fokus auf Äthiopien und Südafrika als Herkunftsländer. 

Die Analyse erfolgt sowohl aus sozialwissenschaftlicher als auch rechtswissenschaftlicher 

Sicht. Untersucht werden einerseits die (global-)gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

Ursachen von Auslandsadoptionen und andererseits die rechtlichen Rahmenbedingungen 

sowie die illegalen Praktiken und Risikofaktoren für Kinderhandel in der Adoptionspraxis, 

wobei insbesondere auch die Rolle der „Nachfrage“ nach Auslandsadoptionen analysiert wird. 

Dabei dienen einerseits die Kinderrechte und andererseits die einschlägigen Theorien zur 

westlichen Konstruktion der „Anderen“ im Rahmen der Postcolonial Studies als theoretischer 

Rahmen, um Recht und Praxis von internationalen Adoptionen im Hinblick auf die 

Zusammenhänge mit Kinderhandel zu analysieren. 

Im Zuge der Analyse der Motive und Denkmuster seitens der Adoptiveltern wird deutlich, 

dass die Bilder der „Anderen“ (der Herkunftsgesellschaft, des Herkunftslandes, des Kindes) 

für die Legitimation einer legalen wie auch einer illegalen Adoption eine zentrale Rolle 

spielen und die internationale Adoptionspraxis auch Züge kolonialer Denkmuster trägt. Der 

humanitäre Eindruck von Auslandsadoptionen scheint außerdem die Wahrnehmung von 

illegalen Adoptionen als Kinderhandelsthema zu erschweren. Gleichzeitig lässt sich 

feststellen, dass die Rechte des Kindes in der Adoptionspraxis auf vielfältige Weise gefährdet 

und verletzt werden und deutliche Zusammenhänge zwischen Kinderhandel und 

missbräuchlichen Auslandsadoptionen bestehen. Gefahrenmomente bestehen unter anderem 
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dort, wo Regulierungen fehlen und Auslandsadoptionen den Kräften des freien Marktes 

überlassen werden sowie in Fällen, in denen das Kind zum Objekt einer „humanitären 

Intervention“ stilisiert wird und jedes Mittel zu seiner „Rettung“ gerechtfertigt erscheint. 

 

Anhang III: Abstract (English) 

Following the market forces of supply and demand, most intercountry adoptions are adoptions 

of children from poorer countries in the global South into relatively rich countries in the 

global North. Thus, international adoptions are usually inseparably tied to economic 

inequalities and dependences. Despite of the importance of intercountry adoption for 

individual children, international adoptions have therefore been criticized as being yet another 

form of neocolonial exploitation of the South. On the other hand, media reports about child 

trafficking in the context of intercountry adoption have increased the awareness of potential 

connections between the two phenomena and supported the view that international adoptions 

can be a form of exploitation and child trafficking. 

This paper seeks to shed light on the connections between intercountry adoptions and child 

trafficking from a social science as well as legal perspective, focusing on international 

adoptions to Austria as a receiving country and Ethiopia and South Africa as examples for 

sending countries. The research includes the analysis of the social structures and root causes 

underlying intercountry adoptions as well as the legal framework, illegal practices and the risk 

factors for child trafficking, focusing also on the role of “demand” for intercountry adoptions. 

The analysis is based on a child rights perspective as well as theories from postcolonial 

studies about the “Other”. In this respect, the examined motives and patterns of thought of 

adoptive parents show that views of the “Other” (i.e. the society of the sending country or the 

child itself) play a crucial role for legitimising legal as well as illegal adoption practices and 

that colonial paradigms can be detected in thinking patterns of adoptive parents. Furthermore, 

the humanitarian face of intercountry adoption seems to undermine the perception of illegal 

adoption as a matter of child trafficking. However the present research shows that the rights 

of the child are at stake and get violated in multiple ways within the practice of intercountry 

adoption. A correlation between child trafficking and irregular intercountry adoption can be 

detected in various contexts. Amongst other things, risk factors are lacking regulations in a 

free adoption “market” as well as the perception of the child as an object of “humanitarian 

intervention”, allegedly legitimizing any means for its “saving”. 
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